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Vorwort

In der deutsdien Geschichte des Jahres 1848/49 nimmt die Frank­
furter Nationalversammlung einen zentralen Platz ein, auch wenn ihr 
am Ende der Erfolg versagt blieb. In ihr verkörperte sich der umfas­
sendste von den deutschen Liberalen je unternommene Versuch, ihr 
Land unter der Fahne von „Einheit und Freiheit" nationalstaatlich zu 
einigen und gleichzeitig politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich 
auf das Niveau der modernen Staaten Westeuropas zu heben. Die Ziele 
der Liberalen waren revolutionär, auch wenn sie bei ihrer Verfolgung 
Unordnung und Gewaltanwendung zu vermeiden suchten. Anders als 
1866 Bismarck unter dem resignierten Beifall ihres rechten Flügels woll­
ten sie die überkommenen staatlichen und gesellschaftlichen Struk­
turen lüdit konservieren, sondern transformieren. Addition und Koor­
dination der einzelstaatlichen Machtmittel genügten ihnen nicht. Sie 
wollten eine neue, gesamtdeutsche Macht schaffen, um sie in Besitz zu 
nehmen und um sidi dauernd in ihrem Besitz zu behaupten. Die Macht­
eliten der Einzelstaaten, auch und gerade Preußens, waren daher ihre 
natürlichen Gegner. Wenn auch ihr Werk — wie sie und ihre Nach­
folger nach 1866 und 1871 zu betonen pflegten — in der Wahl des preu­
ßischen Königs zum „Kaiser der Deutschen" gipfelte, wollten sie nicht 
Preußen über Deutschland setzen, sondern „in Deutschland aufheben". 
Vielleicht sollte man genauer sagen: Ihr Ziel war, das alte Preußen öst­
lich der Elbe, das von seinen seit der Mitte des 18. Jahrhunderts neu er- 
worbenenProvinzen nicht hatte überwältigt werden können, nun mitHilfe 
des ganzen Deutschland (oder doch des ganzen außerösterreichischen 
Deutschland) westlichen Ideen bürgerlicher Herrschaft zu unterwerfen.

Wegen dieser natürlichen Gegnerschaft kam eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit den etablierten Gewalten oder auch nur ein Ver­
handeln mit ihnen auf dem Fuß der Gleichberechtigung für die aller­
meisten Liberalen von 1848 nicht in Frage. An ihrem grundsätzlichen 
Mißtrauen sind schon im Frühjahr wenigstens zwei Versuche geschei­
tert, über eine bescheiden-realistische Reform des Deutschen Bundes 
von 1815 zum Ziel zu kommen— einmal im Vorparlament Ende März, 
dann zur Zeit des Fünfzigerausschusses in der zweiten Aprilhälfte, und 
das, obwohl ihre Gesprächspartner auf der Seite der Einzelstaaten in 
der Mehrzahl ihre eigenen Leute und Gesinnungsgenossen gewesen 
wären, die im März bestimmenden Einfluß auf die Politik der meisten 
deutschen Staaten gewonnen hatten. Die deutschen Liberalen hatten 
sich noch zu wenig als politische Partei organisieren können, als daß 
sie einer derartigen Koordinationsaufgabe gewachsen gewesen wären. 
So kam es, daß die Nationalversammlung noch vor ihrem Zusammen-
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treten auf ein Programm des „Alles oder Nichts" festgelegt wurde, von 
dem sie bis zu ihrem Ende nicht mehr herunterkam. Ihre Niederlage 
war so total wie ihr Anspruch.

An politischer Potenz, praktischer Fähigkeit, taktischer Organisation, 
innerparlamentarisdier Kompromißbereitschaft und Selbstvertrauen, 
deren Fehlen der Nationalversammlung schon von Zeitgenossen und 
danach immer wieder vorgeworfen wurde, hat es ihr tatsächlidi nicht 
gefehlt. Deutschland hat kein zweites Parlament ihrer intellektuellen 
und sittlichen Größe gehabt. Sie als „Professorenparlament" lächerlich 
zu machen ist allzu billig. Auch die Professoren, die ihr angehörten, 
waren (von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen) keine weltfremden 
Stubenhocker, sondern an der Theorie sowohl als auch an den Reali­
täten inner- und außerhalb Deutschlands geschulte Praktiker; die Pro­
tokolle der Ausschuß- und Plenarverhandlungen belegen ihre vielfäl­
tigen Fähigkeiten. Es verrät wenig Einsicht in die praktische Bedeu­
tung von Verfassungsbestimmungen für die Integration einer „Nation 
im Werden", wenn man ihnen vorwirft, sie hätten den rechten Moment 
versäumt, indem sie „Nebensächlichkeiten" wie die Grundrechte be­
rieten, anstatt das Kaisertum oder auch die Republik zu schaffen und 
das Eisen zu schmieden, solange es heiß war — heiß war es nie! Ihre 
Organisation war, wie man heute weiß, ausgebildeter und effizienter, 
als man lange gemeint hat. Man sollte auch nicht vergessen, daß die 
Nationalversammlung schließlich selbst ihre eigentliche Aufgabe 
gelöst und allen Differenzen zum Trotz eine deutsche Verfassung zu­
stande gebracht hat, durch einen Kompromiß, der auch einem älteren 
und erfahreneren Parlament keine Unehre gemacht hätte. Und daß es 
ihr an Selbstvertrauen und Selbstbewußtsein gefehlt hätte, trifft am 
allerwenigsten zu — sie hatte nur zu viel davon.

Die Nationalversammlung ist auch nicht wegen ihrer Ablehnung 
„der Revolution" gescheitert. Die Barrikaden in Wien, Berlin und 
Frankfurt, der Heckerputsch des Frühjahrs 1848 und die Reichsverfas­
sungskampagne des Frühsommers 1849 sind revolutionäre Aktionen, 
die ihre Bedeutung über den Tag hinaus gehabt haben. Ein Volk, das 
erst beim dritten Versuch volle hundert Jahre später mit der wenigstens 
partiellen Verwirklichung demokratischer Ideale in einer parlamen­
tarischen Republik Erfolg gehabt hat, schuldet auch den erfolglosen 
Freiheitskämpfern von 1848 und 1849 hohe Achtung. Diese Hochach­
tung sollte allerdings nicht blind für die Tatsache machen, daß 1848/49 
jede gesamtdeutsche Revolution als solche von vornherein zum Schei­
tern verurteilt war. Mißstände und Unzufriedenheit gab es wie immer 
mehr als genug. Aber die Loyalität der Mehrheit der deutschen Bevöl­
kerungen gegenüber ihrenStaaten und Dynastien war imFrühjahr 1848 
ungebrochen und im Jahre 1849 unter dem Eindruck der revolutionä­
ren Ereignisse in Frankreich, Italien, Ungarn und Polen eher noch ge­
stärkt. Allenfalls partikulare Revolutionen hatten eine wenn auch 
geringe Aussicht auf Erfolg, vor allem dort, wo sie auf französische

8



Unterstützung hoffen zu können glaubten, also im Westen und vor 
allem Südwesten Deutschlands. Zur Annahme einer solchen Unter­
stützung waren jedoch nur wenige Deutsche bereit. Daher war es für 
die deutschen Liberalen so gut wie unmöglich, mit dem Gedanken der 
bewaffneten Revolution auch nur zu spielen — „Einheit" ging ihnen 
über „Freiheit". Schon im März 1848 bedeutete der Ruf nach einem 
deutschen Parlament eine Absage an jede derartige Revolution; die 
Nationalversammlung statt der Revolution und schließlich auch gegen 
die Revolution, das war die ausgesprochene oder unausgesprochene 
Parole.

Die Gründe für das Scheitern der Nationalversammlung und damit 
der deutschen Bewegung von 1848 überhaupt sind weder in Mängeln 
ihrer Zusammensetzung, Taktik und Organisation noch in ihrem Ver­
hältnis zur Revolution zu suchen, sondern viel eher in ihrer Über­
schätzung der Macht der öffentlichen Meinung und deren nationalen 
Potentials einerseits, in einer entsprechenden Unterschätzung der deut­
schen Einzelstaaten und ihres Eigengewichts andererseits.

Da sich in Deutschland Staatlichkeit seit Jahrhunderten fast aus­
schließlich in den Einzelstaaten organisiert und verkörpert hatte, war 
dieses Eigengewicht beträchtlich. Recht, Religion, Bildung, Wirtschaft 
waren wie Bürokratie, Justiz und Militär einzelstaatlich fundiert und 
organisiert. Mit Ausnahme von Teilen der Ober- und oberen Mittel­
schicht (und nur in solchen Gebieten, die wie das preußische Rheinland, 
die bayerische Pfalz, Franken, die ehemaligen Reichsstädte ihren neuen 
Staaten erst seit relativ kurzer Zeit angehörten, auch von Teilen der 
unteren Mittelschicht) war die Bevölkerung fest in die Einzelstaaten 
integriert. Zwar war das Bewußtsein einer übergeordneten deutschen 
Einheit und einer nationalen Zusammengehörigkeit nirgends ganz ver­
blaßt, auch in Österreich nicht, und Sprache und Literatur, Bildungs­
inhalte und Bildungseinrichtungen, selbst das Wandern der Hand­
werksgesellen förderten einen lockeren Zusammenhalt über die wenig 
populäre Organisation des Deutschen Bundes hinaus. Aber der Einzel­
staat stand selbst für die Angehörigen der am weitesten „nationalisier­
ten" oberen Schichten immer an erster Stelle; sogar in der Frankfurter 
Paulskirche, wo sozusagen die deutschesten Deutschen ihrer Zeit ver­
sammelt waren, kam dies fast täglich zum Ausdruck. Gewiß wollte man 
die deutsche Einheit, aber man wollte in ihr doch auch möglichst viel 
von dem bewahren, woran man gewöhnt war und von dem man 
glaubte, daß es sich besser bewährt habe als alles andere. Partikularis­
mus galt als unfein oder war gar als Hauptsünde verpönt — aber auch 
die schroffsten Nationalisten konnten sich ihm nicht immer entziehen; 
er war zur Natur geworden.

Das ist heute leichter zu sehen als damals. Die nationale Hochstim­
mung der ersten Wochen und Monate machte es den allermeisten Na­
tionalvertretern unmöglich, die wahren Gewichte realistisch einzu­
schätzen. Fast überall hatten die etablierten Gewalten kampflos oder
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nach nur kurzem Kampf den nationalen Forderungen nadigeben müs­
sen. Die Nationalversammlung schien ihren Segen zu haben. Einmal in 
der alten Kaiserstadt Frankfurt angekommen, lebten die meisten Abge­
ordneten in einer geschlossenen kleinen Welt für sich — zwischen 
Plenarsitzungen, Fraktionsarbeit, gelegentlichen Feierstunden und der 
Pflege ihrer Beziehungen zu ihren Wählern und Wahlbezirken, deren 
Sorgen und Nöte sie ebenfalls nur national gefärbt und gefiltert wahr­
zunehmen pflegten. Was sie nicht sehen wollten, sahen sie nicht, dafür 
sorgte schon der Glaube an die Richtigkeit der eigenen Ziele.

Selbst wenn die liberalen Abgeordneten sich der Aufgabe bewußter 
geworden wären, ihre Anhängerschaft in den Einzelstaaten so zu orga­
nisieren, daß deren Politik auf die Linie der Nationalversammlung und 
der von ihr eingesetzten Zentralgewalt gebracht werden konnte, wäre 
eine solche Aufgabe fast unlösbar gewesen. Zwar hatte das Verbot 
politischer Vereine und Versammlungen durch den Bund im Vormärz 
ein politisches Leben außerhalb der Parlamente nicht ganz verhindern 
können, und auch die Staatengrenzen waren keine unüberwindlichen 
Hindernisse gewesen. Aber eine politische Massenorganisation mußte 
1848 überall erst aufgebaut werden. Der Aufbau erfolgte meist auf 
lokaler oder regionaler Ebene, selten für ein ganzes Land, zunächst in 
keinem Falle für ganz Deutschland. Auch hier setzte sich also die 
gegebene politische Struktur Deutschlands durch, die Dezentralisation. 
Sie hatte in dieser Hinsicht mehr Nachteile als Vorteile. Sie beförderte 
zwar die Ausbreitung der nationalen und demokratischen Tendenzen 
und die Politisierung breiterer Schichten zunächst in den Städten und 
bald auch auf dem flachen Land. Aber sie erschwerte auch ihre Koordi­
nation und Ausrichtung auf ein gemeinsames Ziel. Die aktiven Poli­
tiker — eine selbst in dieser hochgradig politisierten Zeit nicht allzu­
große Gruppe — sahen sich vor zu viele Aufgaben gleichzeitig gestellt. 
Sie sollten das neue Regierungspersonal in den Einzelstaaten stellen 
und wollten es gleichzeitig kontrollieren. Sie sollten mehrere hundert 
Abgeordnete in die deutsche Nationalversammlung nach Frankfurt 
schicken, eine ungleich größere Zahl in die einzelstaatlichen Parla­
mente. Jahrzehntelang liegengebliebene Aufgaben der Gesetzgebung 
sollten in wenigen Monaten aufgearbeitet werden. Zu diesem Zweck 
mußten sie sich erst einmal in den einzelnen Parlamenten und in der 
Nationalversammlung organisieren. Für die Organisation und Leitung 
einer Massenanhängerschaft blieb ihnen nur wenig Zeit; als sie endlich 
damit anfingen, war es bereits zu spät.

Deutsche Verfassungs- und Parteiengeschichte kann also auch für 
1848/49 nicht in Beschränkung auf die zentralen Institutionen und Or­
ganisationen geschrieben werden. Auch die Berücksichtigung nur der 
zwei oder drei größten deutschen Einzelstaaten reicht nicht aus. Bemüht 
man sich um Erkenntnis und Verstehen der politischen Meinungs- und 
Willensbildung einer in vielerlei staatlichen und dynastischen Loyali­
täten organisierten und gebundenen „Nation im Werden" wie der
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deutschen, dann ist die Beschäftigung mit Struktur und Ereignissen des 
politischen Lebens auch in den anderen Bundesstaaten unerläßlich.

Was der erste vom ganzen Volk gewählte „deutsche Reichstag" in 
den Wünschen und Hoffnungen, Plänen und Absichten, Handlungen 
und Unterlassungen der Deutschen bedeutete, wie der Gang seiner 
Verhandlungen und die Abfolge der Ereignisse ihre Bestrebungen be­
einflußte und modifizierte, parallel dazu die eigenen Staaten zu moder­
nisieren und gleichzeitig deren Stelle im erst noch zu schaffenden deut­
schen Nationalstaat zu bestimmen, was an seine Stelle trat, als diese 
Hoffnungen schwanden, das müßte für alle diese Staaten oder doch die 
wichtigeren unter ihnen und soll hier für Württemberg untersucht wer­
den. Nur so kann man hoffen, die hinter den Ereignissen und Ent­
scheidungen des Tages wirksamen stärkeren Kräfte und langfristigen 
Tendenzen zu erkennen und sichtbar zu machen, die der deutschen 
Geschichte im 19. Jahrhundert die Richtung gegeben haben.

Württemberg war unter den deutschen Königreichen darin ein Son­
derfall, daß es als einziges die Frankfurter Reichsverfassung vom 
28. März 1849 förmlich anerkannte. Das kleine Land und seine Politi­
ker, allen voran sein leitender „Märzminister" Römer, waren vom 
26. Februar 1848 an, als von ihm der erste Anstoß zur Heidelberger 
Versammlung und damit indirekt zu Vorparlament und Nationalver­
sammlung ausging, über die Anerkennung der Reichsverfassung im 
April 1849 bis hin zur Sprengung des „Rumpfparlaments" am 
18. Juni 1849 in Stuttgart für die Nationalversammlung von erheblicher 
Bedeutung. Aber Württemberg war für sie nicht das Land des Schick­
sals. Dazu war nicht nur dieses Königreich zu klein und machtlos, son­
dern auch das Verhalten der Württemberger zu sehr nur Abwandlung 
eines allgemeindeutschen Grundmusters. Die folgende Darstellung ver­
sucht zu zeigen, wie die Gewichte zwischen Gesamtdeutschem und Ein­
zelstaatlichem, Nationalismus und Partikularismus verteilt waren. Von 
dieser Aufgabe her erklärt sich manche Überbetonung, die ihr Korrek­
tiv in anderen Darstellungen finden muß.

Die vorliegende Untersuchung war vom Forschungsstand nicht be­
günstigt. Die Geschichte Württembergs unter der Regierung seines 
zweiten Königs, Wilhelm I. (1816—1864), so wichtig sie für die moderne 
Entwicklung des Landes war, ist nur zu einem kleinen Teil befriedi­
gend erforscht und dargestellt. Wir besitzen keine wissenschaftlich zu­
reichende Biographie des Königs oder seines langjährigen Innenmini­
sters Schlayer, der von den dreißiger Jahren bis 1848 und dann wieder 
1849/50 der faktische „Premier" des Landes war — man könnte eine 
längere Liste ähnlich empfindlicher Desiderate aufstellen. Abgesehen 
vom Kampf um die Verfassung von 1819 ist die württembergische Ver- 
fassungs- und Parlamentsgeschichte der ersten Hälfte des 19. Jahrhun­
derts nur im größeren Überblick dargestellt worden. Hier wird erst die 
große Arbeit von Hartwig Brandt im Rahmen des „Handbuchs der Ge­
schichte des deutschen Parlamentarismus" Abhilfe schaffen. Eine den
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Untersuchungen Wolfram Fischers für Baden parallele Sozial- und 
Wirtsdiaftsgeschidite des vormärzlichen Württemberg steht ebenfalls 
noch aus. Die Erforschung der Lokalgeschichte ist sehr ungleichmäßig, 
je nach Interesse und Initiative der breiten Schicht von haupt- oder 
nebenamtlichen Lokalhistorikern und Geschichtsfreunden in Stadt und 
Land, die als Basis unseres Faches von jeher wichtig war und heute erst 
recht ist. Nach den Kriegsverlusten der Württembergischen Landes­
bibliothek in Stuttgart vor allem auf dem Gebiete der periodischen 
Presse sind solche lokalen Forschungen besonders notwendig gewor­
den. Ich möchte mich auch an dieser Stelle für viele Hilfe bedanken, die 
mir fast überall zuteil geworden ist, wo ich angeklopft habe.

Bei der Abfassung und Überarbeitung der vorliegenden Studie er­
wies es sich als unmöglich, so etwas wie eine „abschließende Darstel­
lung" zu versuchen, wenn dieses Buch überhaupt einmal veröffentlicht 
werden sollte. Allein zur Erforschung der Wahlen zur Nationalver­
sammlung mußten 28 lokale und drei regionale Archive angeschrieben 
und konnten 16 benutzt werden. Neben den einschlägigen Beständen 
des Hauptstaatsarchivs in Stuttgart und der Staatsarchive in Ludwigs­
burg und Sigmaringen sowie der Außenstelle Frankfurt am Main des 
Bundesarchivs, neben verschiedenen Nachlässen in der Landesbiblio­
thek Stuttgart, der Universitätsbibliothek Tübingen und der Stadt­
bibliothek Ulm an der Donau waren vor allem Zeitungen wichtige 
Quellen. Ich konnte bei weitem nicht alle aus werten und bin überzeugt, 
daß sich die Mühe weiterer Forschungen durchaus lohnen würde. 
Selbstverständlich habe ich auch die gedruckten Protokolle und Ma­
terialien der Nationalversammlung und des Stuttgarter Landtags inten­
siv benutzt — auch solche Arbeit kann wohl immer nur ein progressus 
ad infinitum sein, vor allem, wenn man bedenkt, daß sehr viele lokale 
und alle regionalen und überregionalen Zeitungen des Revolutions­
jahrs weitere Aufschlüsse über die Hintergründe der parlamentari­
schen Entscheidungen enthalten oder doch enthalten können. Die Er­
forschung mehrerer hundert Lebensläufe der prominenten und weniger 
prominenten Akteure war eine zeitraubende und nicht immer vom Fin­
derglück belohnte Aufgabe; wie zu erwarten war, haben diejenigen am 
meisten Mühe gemacht, über die dann doch nichts zu ermitteln war. 
Bei der bekannten Dichte der Familienbeziehungen („Vetterleswirt­
schaft") vor allem Alt-Wirtembergs läge hier noch ein weites Feld 
genealogischer und sippengeschichtlicher Sozialforschung. Ausgewer­
tet wurde auch die übrige einschlägige Quellen- und Forschungslitera­
tur, soweit sie noch zu beschaffen war. Die Arbeiten von Werner Boldt 
über die württembergischen Volksvereine von 1848 bis 1852 und die 
besonders anregende, weil im Unterschied zu dieser Arbeit vorwie­
gend systematische Studie von Dieter Langewiesche über Liberalismus 
und Demokratie in Württemberg zwischen Revolution und Reichsgrün­
dung konnte ich erst nach Abschluß meines ursprünglichen Manuskripts 
(Ende 1970) studieren; sie boten mir keinen Anlaß zur Revision meiner
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unabhängig von ihnen gewonnenen Urteile. Mit großem Gewinn habe 
ich vor allem zwei Gruppen älterer Spezialarbeiten benutzt; zum einen 
die beiden zeitgenössischen anonymen Darstellungen des vormärzli­
chen Württemberg und des württembergischen Märzministeriums in 
der Brockhausschen „Gegenwart", zum andern die Werke von Eugen 
Schneider, die für die Geschichte Württembergs im Jahre 1848/49 
grundlegend waren. Daneben waren die Darstellungen von Veit Va­
lentin, Rudolf Stadelmann und neuerdings Frank Eyck und Helmut 
Kramer unentbehrlich; die Darstellung von Manfred Botzenhart über 
den Parlamentarismus von 1848, die in dem oben erwähnten „Hand­
buch der Geschichte des deutschen Parlamentarismus" in Kürze erschei­
nen wird, lag mir leider noch nicht vor.

Die von mir gewählte Darstellungsform einer im großen und ganzen 
chronologischen Erzählung wird manchen Leser als „altfränkisch" be­
fremden. Um Mißverständnissen vorzubeugen: ich halte sie nicht für 
die einzig mögliche, aber für die gerade hier am ehesten angemessene 
Form. Wie anders will man eine so durchgreifende Verwandlung der 
politischen Kultur eines Landes innerhalb eines Zeitraums von weniger 
als anderthalb Jahren darstellen, wenn man den treibenden Kräften 
dieser dynamischen Entwicklung von Möglichkeiten, aber auch der 
Ausscheidung und Erledigung von Möglichkeiten auf die Spur kom­
men will? Wie eine strukturelle oder systematische Darstellung ist 
auch die Erzählung der Geschichte Abstraktion, nur eben mit einem 
anderen Erkenntnisziel. Die Totalität der Zusammenhänge alles Ge­
schehenen und Geschehenden kann vom Historiker nicht nachgeschaf­
fen werden; wer die Interdependenz der wirtschaftlichen, sozialen und 
politischen Bereiche zeigen will, wird sich vorzugsweise um die struk­
turelle Darstellung von Systemen und Untersystemen bemühen, wem 
es in erster Linie um Freiheit oder Bedingtheit menschlichen Handelns 
oder Nichthandelns in der Geschichte geht, um eine diachronische 
Erzählung von einander bedingenden Handlungen und Abläufen.

Geschichte ist das Werk von Menschen, und je demokratischer ein 
Zeitalter organisiert ist, desto mehr auch von anonymen oder fast 
unbekannten Menschen. Man sollte aber daraus, daß man die Handeln­
den nicht oder zu wenig kennt, nicht folgern, als handelten in diesem 
Falle „die Massen", sondern von „Massenaktion" nur dort sprechen, 

wirklich „Massen" als solche, selbstgeschaffenen Führern folgend, 
spontan und gleichsam gewissenlos handeln — und das tun sie selbst 
in revolutionären Zeiten nur in ganz seltenen Fällen. In der Regel fol­
gen die Handelnden gewohnten und anerkannten Führern, obrigkeit­
lichen oder populären, mit oder ohne förmliche Legitimation, auf län­
gere oder kürzere, aber immer über den Moment hinausgehende Dauer. 
Nur an wenige dieser Führer hält „die Geschichte" die Erinnerung 
wach, und nur wenige sind für sich betrachtet über ein allgemein 
menschliches Interesse hinaus „interessant". Wenn ich trotzdem wo 
immer möglich und angängig ihre Namen nenne, dann in der über-

wo
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Zeugung, daß es oft gerade auf ihre unscheinbaren Beiträge ankam, 
nicht allein auf den der bekannten und berühmten „Männer“, die nach 
Treitschke „die Geschichte machen". In diesem Sinne ist auch der Titel 
meiner Darstellung zu verstehen: nicht „Württemberg", auch nicht 
„Liberalismus und Demokratie in Württemberg", sondern „die Würt- 
temberger" sollen in ihrem Verhältnis zur deutschen Nationalver­
sammlung von 1848/49 gezeigt werden, von ihrem König und seinen 
Ministern über die württembergischen Abgeordneten bis zu den poli­
tisierenden Schulmeistern und Aktuaren, Handwerkern und Bauern in 
kleinstädtischen und dörflichen „Volksvereinen" und „Bürgerweh­
ren". Jeder Historiker weiß, daß gerade die untersten Schichten der 
sozialen Pyramide in den hermeneutisch deutbaren Quellen in aller 
Regel nur indirekt zu finden sind und daß methodisch disziplinierte 
Phantasie weiterhelfen muß, wo die Dokumente schweigen. Nur das 
Ergebnis kann erweisen, inwieweit dies hier gelungen ist.

Ich möchte nicht versäumen, an dieser Stelle allen zu danken, die mir 
bei meinen Forschungen und ihrer Veröffentlichung geholfen haben, 
namentlich den Leitern und Mitarbeitern der Universitätsbibliothek 
Tübingen, der Württembergischen Landesbibliothek und des Haupt­
staatsarchivs in Stuttgart, der Staatsarchive in Ludwigsburg und Sig­
maringen und der Außenstelle Frankfurt am Main des Bundesarchivs. 
Wesentliche Hilfe erfuhr ich auch von seiten vieler städtischer Archi­
vare, von denen ich die von Bad Mergentheim und die der ehemaligen 
Reichsstädte Heilbronn am Neckar, Schwäbisch Hall und Ulm an der 
Donau besonders nennen möchte. Dieses Buch ist als Habilitations­
schrift an der Tübinger Universität entstanden und verdankt der Uni­
versität sehr viel — vom ersten Anstoß durch ein von mir abgehalte­
nes Proseminar über fortdauernde Diskussionen mit und Kritik von 
Kollegen, Doktoranden und Studenten bis hin zu mehr indirekter und 
atmosphärischer Förderung. Prof. Dr. Josef Engel, dem ich als Assistent 
zugeordnet war, hat die Arbeit von Anfang an verständnisvoll und 
tolerant gefördert, für zeitweilige Freistellung von meinen übrigen 
Dienstpflichten Sorge getragen und schließlich als verläßlicher Lotse 
das fertige opus und seinen Verfasser durch die Tiefen und Untiefen 
eines Habilitationsverfahrens gesteuert. Dank gebührt auch den weite­
ren Gutachtern für die rasche Arbeit trotz manchen gesundheitlichen 
Handikaps. Danken möchte ich auch meiner Mutter, die einen großen 
Teil des Manuskripts in Reinschrift übertragen und neben meiner Frau 
als erstes kritisches Publikum gewirkt hat. Wo der Leser immer noch 
auf Unebenheiten stößt, gehen diese auf das Konto meines stilistischen 
Eigensinns. Schließlich danke ich der „Kommission für Geschichte des 
Parlamentarismus und der politischen Parteien" für die Aufnahme 
dieser Arbeit in die Reihe ihrer „Beiträge" und für die große Geduld, 
mit der sie auf das druckfertige Manuskript gewartet hat. Wie ich 
fürchte, ist meine Hoffnung auf „Nachreifung" nur zu einem geringen 
Teil in Erfüllung gegangen.
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I. Das württembergische Märzministerium

Der Sturz des französischen Bürgerkönigtums im Februar 1848 war — 
wie oft hervorgehoben worden ist — nicht die Ursadie, aber doch das 
auslösende Moment für eine in der politischen Struktur der deutschen 
Einzelstaaten und des Deutschen Bundes und den Hoffnungen oder 
Befürchtungen ihrer Bewohner lange vorbereitete Kette von Ereig­
nissen. Sie als „deutsche Revolution von 1848" zu bezeichnen, ist über­
trieben, aber insofern gerechtfertigt, als im Verlauf dieser Ereignisse 
weit über das normale Maß hinaus neue Kräfte politisch aktiviert 
wurden, und als die gedankliche Bewältigung des Geschehenen, die 
Verwandlung von Erfahrungen in „Lehren der Geschichte" in der Tat 
wenigstens geistig revolutionierend gewirkt hat. Die deutsche Ge­
schichte der Jahre 1848 und 1849 ist die Geschichte einer revolutionären 
Krise, durch die und in der allerdings die sozialen und politischen 
Strukturen auf kurze Sicht nur wenig verändert wurden. Aber Struk­
turen determinieren höchstens Möglichkeiten, nicht Ereignisse oder 
Handlungen, und so können gleichgebliebene oder nur wenig ver­
änderte Strukturen zu völlig anderen Handlungen und Ereignissen 
führen, wenn sich die Zusammensetzung der handelnden Eliten und das 
Bewußtsein der Handelnden überhaupt geändert haben. Auch die Lang­
samkeit oder Schnelligkeit, mit der die Ereignisse aufeinander folgen, 
ist offenbar nicht belanglos — durch Beschleunigung erhalten sie eine 
andere, wenn man so will „revolutionierende" Qualität. Dies zeigt sich 
auch in der Geschichte der Württemberger in den letzten Februar- und 
den Märztagen des Jahres 1848.

Für das Ausmaß der latenten Krise und für die Stärke der ihre Aus­
lösung zugleich befördernden und von ihr noch akzentuierten struk­
turellen Gegebenheiten des „vormärzlichen" politischen Systems auch 
in Württemberg spricht, daß hier nichts die Wirkung der in den letzten 
drei Februartagen von Frankreich her eintreffenden Nachrichten'^ nen­
nenswert verzögern konnte — weder die Tatsache, daß der Landtag 
seit dem 12. Februar vertagt und lediglich durch seinen „Ständischen 
Ausschuß"^ repräsentiert war, noch das seit 1832 bestehende Verbot

1 Beob. Nr. 57 v. 28. 2. 1848, 226. Dazu der Leitartikel des am .^bend des 28. Februar 
ausgegebenen, also nodi der Zensur unterworfenen Beob. Nr. 58 v. 29. 2. 1848: 
.... Die Rückwirkung auf Deutschland ist unberechenbar."

2 S. u. S. 27 f. Dem „Ständischen Ausschuß" gehörten seit dem 12. Februar 1848 an: 
Konstantin Fürst v. Waldburg-Zeil-Trauchburg, Kanzler v. Wächter, Frhr. v. Soden, 
Gf. V. Rechberg, Schoffer, v. Scheurlen, Jos. Frhr. v. Linden, Gwinner, Holzinger, 
Dörtenbach und Duvernoy. Vgl. Verh. Württ. 1848, Beilagenband 2, 147.
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politischer Vereine und Versammlungen^, noch auch die bis zum 
28. Februar mit gewohnter Kleinlichkeit gehandhabte^ und erst am 
1. März aufgehobene Zensur®. Innerhalb weniger Tage war das ganze 
Land alarmiert und geistig mobilisiert und bestürmte durch seine poli­
tischen und gesellschaftlichen Organe, den „Ständischen Ausschuß"®, 
die Selbstverwaltungsgremien der Städte’’, durch Bürgervereine und 
„Museumsgesellschaften"® König und Regierung mit Forderungen®.

Nicht der Inhalt der Adressen, sondern ihre Massenhaftigkeit, aber 
auch die Ungewißheit über weitere Folgen der in Frankreich ausgebro­
chenen Revolution verlieh ihnen Gewicht. Sie enthielten nichts, was 
nicht schon seit langem und oft in entschiedenerem Ton gefordert 
worden war. Aber ihre Urheber glaubten sich in einer „revolutionären" 
Situation, und eben dies machte sie überaus vorsichtig. Denn Revo­
lution im Sinne ihrer Geschichtsbücher, ein zweites „1793", wollten sie 
nicht’®. Daher vermieden sie jetzt tunlichst alles, was die von ihnen 
unter Ausnutzung der von Frankreich ausgehenden Beunruhigung 
breiter Schichten der Bevölkerung” entfesselten Adreßbewegung ihrer

3 „Kgl. VO, betr. das Verbot der Konstituierung von Vereinen zur Beratung land- 
ständisdier Angelegenheiten." Vom 21. Febr. 1832. Reg.Bl. Nr. 8 v. 24. 2. 1832, 39 f. 
— „Kgl. VO, betr. die Abhaltung öffentlidher Versammlungen zu Besprediung 
öffentlidier Angelegenheiten, Beratung politisdier Handlungen, oder Feier politi- 
sdier Ereignisse." Vom 12. Juni 1832. A. a. O., Nr. 28 v. 15. 6. 1832, 223 f. — Vgl. 
dazu O. Glüdc (Diss. 1931), 33—37, und E. R. Huber, Verfassungsgesdi., Bd. 2 (1960), 
151—163.

4 Der Zensor v. Neurath hatte noch am 28. Febr. 1848 dem „Beobaditer", dem Blatt 
der Opposition, den Entwurf einer Adresse gestridien, die dann am 2. März als 
politische Willensäußerung der Stuttgarter dem König überreicht wurde; Beob. 
Nr. 1 V. 3. 3. 1848, Seite 2, Fußnote. — S. u. S. 17.

5 VO vom 1. März 1848, Reg.Bl. Nr. 8 v. 2. 3. 1848, 53 f., und in fast allen Zeitungen. 
Der Beobachter feierte die damit beginnende „neue Ära" der Preßfreiheit mit 
neuer Numerierung und Paginierung vom 3. März an — vgl. die vorige Anm.!

6 Schwäb. Krön. Nr. 60 v. 1. 3. 1848, 253; Text der Adresse a. a. O. Nr. 62 v. 3. 3. 
1848, 259 f.

7 Nach dem grundlegenden „Verwaltungsedikt" vom 1. März 1822 (Reg.Bl. Nr. 17 v. 
14. 3. 1822, 131—189) waren dies „Gemeinde-" bzw. „Stadtrat" und „Bürgeraus­
schuß". — Württemberg war ein Land der kleinen Städte. Nach dem Königl. 
Württemb. Hof- und Staats-Handbuch 1847, 535, gab es nur 13 Gemeinden 
I. Klasse (mit mehr als 5000 Einwohnern), aber 134 Städte. Die größten waren 
Stuttgart mit knapp 45 000 Einwohnern, Ulm (20 000), Heilbronn (12 000), Reutlingen 
(12 000), Tübingen (10 000), Gmünd (8000), Rottenburg (7000), Ludwigsburg (6500), 
Hall (7000), Eßlingen (mit eingemeindeten Orten, 11 000), Cannstatt (5500), Rottweil 
(5000) usw.

8 Für die gesellschaftliche und kulturelle Bedeutung dieser Einrichtungen des „besse­
ren Bürgertums“ in der Zeit des „Biedermeier“ illustrativ; M. Biedermann, Ulmer 
Biedermeier (1955). — C. Lotter, Museums-Gesellschaft (1907). — K. Klüpfel, in: 
Württ. V]h. f. Landesgesch. 8 (1885), 1—36.

9 Vgl. die Berichte der Schwäb. Krön. Nr. 62 v. 3. 3. bis Nr. 78 v. 19. 3. 1848 über 
Versammlungen in und Adressen aus Eßlingen, Waiblingen, Reutlingen, Stuttgart, 
Göppingen, Tübingen, Bacinang, Heilbronn, Weinsberg, Ulm, Calw, Crailsheim, 
Hall, Cannstatt, Marbach, Ravensburg, Rottweil, Rottenburg, Neckarsulm, Urach, 
Buchau, Riedlingen, Horb, Öhringen, Nürtingen, Spaichingen, Heidenheim, Obern­
dorf, Blaubeuren, Gaildorf, Kirchheim u. T., Freudenstadt usw. usw.

10 Th. Schiedet, in: HZ 170 (1950), 233—271.
11 Berichte der Oberamtmänner auf eine Umfrage des Innenministers Schlayer vom 

29. Febr. 1848 betr. die Aufnahme der neuesten Zeitungsereignisse von seiten des
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Kontrolle entgleiten lassen konnte. So war es in der Hauptstadt, wo 
eine Versammlung im Saal der „Bürgergesellsdiaft" eine Adresse an 
den König beriet^^ und dann die städtischen Behörden zur Einberufung 
einer allgemeinen Bürgerversammlung (im Rahmen der geltenden Ge­
setze) veranlaßte, auf der schließlidi (am 2. März) die Adresse be­
schlossen wurde, die ein einzelner dem Monarchen überreidite*®. So 
war es audi in der Universitätsstadt Tübingen^^, wo der Diditer und 
Gelehrte Ludwig Uhland am selben 2. März vor einer Versammlung 
von über tausend Teilnehmern*® eine von ihm formulierte Adresse an 
den „Ständischen Ausschuß" vortrug, die unverändert angenommen 
und von 1012 Sympathisanten unterschrieben noch am selben Tage 
nach Stuttgart abging. Es ist bezeichnend, daß gerade diese Adresse 
von allen den größten Widerhall im Lande fand. Das ist nicht allein 
auf das große Ansehen zurückzuführen, das sich Uhland seit den 
Tagen der von ihm in vorderster Reihe mit durchgefochtenen Ver­
fassungskämpfe von 1815 bis 1819 erworben hatte*“, sondern auch 
auf ihren ruhigen Ton und maßvollen Inhalt. Schon für Tübingen 
selbst war diese Mäßigung keineswegs repräsentativ, wie denn auch 
die Veranstalter der Kundgebung bemüht waren, unliebsamen Über­
raschungen möglichst vorzubeugen. Den Stipendiaten des „Stifts", die 
auch 1848 wieder — und nicht ohne Grund — als besonders radikal 
galten*^, hatte man vorher „bedeutet, daß man ihnen zwar eine stille 
Teilnahme an den großen Ereignissen des Tages durchaus nicht ver­
wehren wolle, daß aber jede Äußerung derselben unterbleiben 
müsse"*®, und Uhland selbst wußte, daß seine Adresse beruhigen, 
nicht aufregen sollte*“. Die Besitzenden jeder politischen Farbe emp-

Publikums, ca. 2. bis 7. 3. 1848, HStA E 146, Bü 1929, z. B. OAMann Sdimidlin- 
Leonberg am 5. März 1848, a. a. O., Blatt 911: „ . . . die französische Umwälzung und 
die ihr nachgefolgten Erscheinungen in Deutschland sind natürlich auch hier und 
im hiesigen Bezirk nicht ohne Wirkung geblieben. Anfänglich war es die Furcht vor 
wahrscheinlichem Kriege, die alle anderen Gefühle beherrschte, und beim Landvolk 
ist es im ganzen noch der Fall. Bei den Gebildeten sind es jetzt die inneren Ange­
legenheiten Württembergs und Deutschlands, welche die Kriegsfurcht verdrängen. 
Der deutsche Bund vor allem, der der Gegenstand des Spottes und der lauten Miß­
achtung ist. Die Forderungen bezüglich Württembergs, wie sie in Stuttgart und 
anderwärts gestellt worden sind, finden Anklang. Die Preßfreiheit wird von dem 
gebildeten Teile der Bevölkerung freudig begrüßt. . ." usw. Vgl. auch unten Anm. 
14, 46 u. 53.

12 Beob. Nr. 60 v. 2. 3. 1848, 237, u. Nr. 1 v. 1. 3. 1848, Seite 1.
13 Beob. Nr. 1, Seite 1 f. und Schwäb. Krön. Nr. 62 v. 3. 3. 1848, 260.
14 Vgl. das Tübinger Stimmungsbild vom 1. März in Beob. Nr. 2 v. 4. 3. 1848, Seite 6 f., 

und den Bericht des Tübinger Stadtdirektors vom 2. 3., in: HStA E 146, Bü 1929, 
Bl. 730 f. (vgl. o. Anm. 11). Dazu G. Schmidgall, in: Tübinger Blätter 36 (1948/49), 
48—54. — Dazu neuestens die materialreiche und gründliche Diss. von E. Sieber 
(1975).

15 Beob. Nr. 3 v. 5. 3. 1848, Seite 11; E. Sieber, a. a. O., 40 ff.
16 Reinöhl, Uhland (1911), 166—172.
17 M. Leube, Tübinger Stift (1954), bes. 479 ff.
18 Beob. Nr. 2 v. 4. 3. 1848, Seite 6 f.
19 Vgl. Uhland, Briefwechsel 3 (1914), 367 f. Dazu Fallatis Tagebuch vom 2., 3., 4. und 

5. März, in; Württ. Vjh. f. Landesgesch. 8 (1885), Seite 3—5. E. Sieber, a. a. O., 40 ff.
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fanden — in Tübingen wie überhaupt — die französische Staats­
umwälzung ebensosehr als innen- wie als außenpolitische Be- 
drohung^“, und die Nachriditen, die von einzelnen Unruhen in Würt­
temberg und Baden verbreitet wurden (und die oft in keinem Ver­
hältnis zu deren tatsächlicher Intensität und Ausbreitung standen) 
verstärkten das Gefühlsmoment der Unsicherheit. Wollten die aktiven 
Mitglieder der liberalen Honoratiorengesellschaft unter solchen Um­
ständen politisch handeln, dann mußten sie auf die Zeitereignisse so 
reagieren, daß weder die Macht der etablierten Gewalten gestärkt^* 
noch andererseits Begehrlichkeiten geweckt wurden, die der bürger­
lichen Ordnung gefährlich werden koiuiten.

Uhlands Adresse^^ ist ein Musterbeispiel dieser Art von Balance­
akt. Ihre konkreten — und rein politischen — Forderungen nach „Ver­
tretung der Nation" an der zentralen Stelle des Deutschen Bundes^^, 
nach allgemeiner Volksbewaffnung, nach Wiederherstellung der ver­
fassungsmäßigen Preßfreiheit^^, nach Aufhebung der Beschränkun-

20 Vgl. Anm. 14 und aus dem Bericht des OAManns Jäger-Brackenheim vom 5. März 
1848, HStA E 146, Bü 1929, Bl. 877—9: „Was sodann insbesondere den inteiiigen- 
teren Teil der Einwohner des hiesigen Bezirks betrifft, so machen sich zwar ent­
fernt keine Sympathien für auf den Umsturz des Bestehenden gerichtete Tendenzen 
geltend, im Gegenteil würde jede derartige Bestrebung ais das größte Ungiück 
betrachtet, andererseits aber scheint der allgemeine Wunsch dahin zu gehen, es 
möchte sich unsere hohe Staatsregierung zu Konzessionen, wie sie den dermaiigen 
Volkswünschen entsprechen, bewogen finden" . . . und vom 8. März (ebd. Bl. 881): 
„Verbergen kann ich mir übrigens nicht, daß auch im hiesigen Bezirke einzeine Eie- 
mente zum Vorschein kommen, die einige Besorgnis erregen müßten, wie denn 
einige Teilnehmer an der gestrigen Versammiung die beschiossene Adresse [an den 
König] nicht unterzeichnet haben, da deren Inhait deren maßiosen Wünschen nicht 
genügte. “

21 Vgl. Fallatis Tageb. v. 29. Februar, a. a. O., Seite 2: „Fast allgemein die Stimmung: 
man will sich schlagen, aber zugleich sich zu Hause sichern, daß man es nicht bloß 
für das Interesse der Fürsten tue.“

22 Flugblatt „Erstes Product der freien Presse in Tübingen", in der UB Tübingen, 
abgedruckt in: Schwäb. Krön. Nr. 66 v. 7. 3. 1848, 287 f.; Reinöhl, Uhland (1911), 
173—175; Uhland, Discours (MS 1970), 74—82. Zur Genesis der Adresse zu vgl. 
Fallatis Tageb., a. a. O., Seite 2—4, und die Aufzeichnungen des Tübinger Juristen 
Reyscher, Erinnerungen (1884), 119—121. — E. Sieber (1975), 42—44.

23 Auf dem Heppenheimer Treffen der südwestdeutschen Liberalen am 10. Oktober 
1847, an dem von württembergischen Abgeordneten Federer, Fetzer, Goppelt, Mur- 
schel und Römer teilgenommen und wo eine Kommission, der Federer angehörte, 
für 1848 Reformanträge vorbereitet hatte, war bekanntlich eine Ergänzung des 
Zollvereins durch eine Repräsentantenversammlung beabsichtigt worden. Dem­
entsprechend hatte am 7. Februar 1848 der Abg. Binder in der württ. Abgeordneten­
kammer eine nach dem Maßstab 1 : 500 000 von den Ständen (aber nicht unbedingt 
aus ihrer Mitte) zu wählende Versammlung von Abgeordneten beim Zollverein 
beantragt (Verh. Württ. 1848, Beil. Bd. 2, 77—84). Ungefähr gleichzeitig (am 5. Fe­
bruar) beantragte der Abg. Bassermann in der badischen Zweiten Kammer die 
Schaffung einer deutschen Volksvertretung (Text des Antrags: Roth u. Merck 1 [1850], 
30—58). über das Schicksal dieses Antrages vgl. u. S. 44.

24 Vgl. die von F. Schneider, Pressefreiheit (1966), 96, zit. Äußerung Uhlands vom 
3. November 1833 in der württ. Abgeordnetenkammer: „Die Frage von der Preß­
freiheit ist geeignet, alle übrigen Fragen, welche die freie Entwicklung eines Volks­
geistes angehen, zu vertreten und in sich aufzunehmen." A. a. O., 232—242, Exkurs: 
Die Pressefreiheit als Schlagwort.

18



gen im Vereins- und Versammlungsrecht^®, nach Öffentlichkeit und 
Mündlichkeit der Rechtspflege^® und nadi wirklicher Selbständigkeit 
und Unabhängigkeit der Gemeinden und Bezirkskörpersdiaften^^ 
ordnen sich dem in der Einleitung angeschlagenen Grundakkord aus 
Nationalismus und Liberalismus durchaus ein, während das ab­
schließende Verlangen einer „Revision der Verfassungsurkunde nach 
den während ihres 28jährigen Bestehens gemadrten Erfahrungen 
namentlidi zum Zwecke der Herstellung einer ungemischt aus der 
Volkswahl hervorgehenden Abgeordnetenkammer" den Rahmen be- 
.zeidinet, innerhalb dessen das Bestehende weitergebildet werden soll: 
die — nach Meinung der Liberalen erst teilweise verwirklichte — 
württembergische Verfassung vom 25. September 1819. Weiterbildung 
der Verfassung statt Umsturz des Bestehenden oder sozialer Experi­
mente war die Quintessenz von Uhlands Adresse und den Forderungen 
der meisten anderen.

Der König scheint seinerseits die Lagebeurteilung der Liberalen 
geteilt und die dem bisherigen Regierungssystem drohenden Gefahren 
überschätzt zu haben, während er gleichzeitig den Willen der liberalen 
Opposition, Änderungen herbeizuführen, unterschätzte^®. Beides resul­
tierte aus einer sehr persönlichen Erfahrung: Im Mai 1847 hatte es in 
Stuttgart und Ulm, den beiden größten Städten seines Landes, Hunger­
krawalle des Pöbels gegeben, die er durch sein bloßes Erscheinen auf 
dem Schauplatz nicht hatte bändigen können und die mit militärischer 
Gewaltanwendung unterdrückt worden waren^®. Was ihn dabei be­
sonders aufgebracht hatte, war die moralische Unterstützung, die den 
Aufrührern seiner Meinung nach von der Opposition, und speziell von 
ihrem Führer Friedrich Römer, zuteil geworden war,- selbst Römers 
Freunden in der Kammer war dessen Parteinahme für die „Anarchie" 
zuviel gewesen®®. Hoffte der König unter diesen Umständen, mit klei­
neren Zugeständnissen temporisieren und dabei vielleicht die Oppo­
sition spalten zu können, um dann — mit dem Rückhalt geplanter 
militärischer Gegenaktionen und preußischer oder bayerischer Unter-

25 Dies dürfte in der Tübinger Situation hauptsädilidi auf Studentenverbindungen ge­
zielt haben, die verboten, wenn auch seit 1841/45 faktisch geduldet waren; vgl. 
K. Klüpfel, Geschichte (1849), 349 1. — Fallati schlug schon am Morgen des 3. März 
dem Rektor der Universität vor, „die Autorisation der Studentenverbindungen 
möglichst schnell zu bewirken, um durch die Vorstände Einfluß zu üben auf eine 
loyale und fortgesetzte Weise“. Tageb. v. 4. 3., Württ. Vjh. f. Landesgesch. 8 
(1885), Seite 4.

26 Damit war nach Fallati (a, a. O., Seite 2) die Einführung des Schwurgerichts nicht 
direkt ausgesprochen, sondern offengelassen.

27 Obwohl das, was wir heute „Sozialpolitik“ nennen, nämlich Armenpflege, Heirats- 
erlaubriis für Unbemittelte, Arbeitsbeschaffung, Unterstützung brotloser Arbeiter, 
Gewerberecht u. ä. weitgehend bei den Gemeinden lag, war dieser wichtige Punkt 
von Uhland ursprünglich gar nicht vorgesehen gewesen.

28 Dies geht aus dem „Manifest“ des Königs an die Württemberger vom 2, März 1848 
deutlich hervor; Text: Schwäb. Krön. Nr. 64 v. 5. 3. 1848, 275.

29 Königreich Württemberg, in: Die Gegenwart 4 (1850), 305—339, bes. 337—339. Vgl. 
Exkurs I u. S. 396.

30 Gegenwart 4 (1850), 337—339.
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stützungäi — im Gegensdilag das verlorene Terrain wieder zurüdc- 
zuerobern? Eine andere Erklärung für die am 5. März erfolgte Beru­
fung des Präsidenten des Katholisdien Kirdienrats Joseph Frhr. 
V. Linden, der als rittersdiaftlidier Abgeordneter in der Zweiten 
Kammer die entschiedenen Konservativen anführte, als Nachfolger 
des energischen Bürokraten Johannes Schlayer in das Ministerium, ist 
schwer denkbar, auch wenn gleichzeitig der Landtag auf den 13. März 
einberufen wurde®^. Ein Wechsel der Personen, nicht des Systems 
schien dem Monarchen und seinen engsten Ratgebern offenbar aus­
reichend.

Die „Öffentlichkeit" reagierte darauf feindseliger als erwartetes. 
Entscheidend dürfte gewesen sein, daß sich die höheren Beamten des 
Schlayerschen Innenministeriums dem vorgesehenen neuen Chef ver­
weigerten und geschlossen mit ihrem Rüdetritt drohten, falls Linden 
wirklich Minister würde®*, ein bis dahin unerhörter, aber für das Maß 
der liberalen Durchsetzung der württembergischen Bürokratie®® be­
zeichnender Akt. Unter diesen Umständen blieb Linden nichts anderes 
übrig, als „nach zwei Stunden" zurückzutreten, während der König 
mit der liberalen Opposition Verbindung aufnahm. Ein Ministerium 
aus der zahlenmäßig stärksten Gruppe der Kammer, der farblosen 
Mitte, scheint er nicht in Betracht gezogen zu habenj jedenfalls zog er 
weder vor seinem ersten noch vor seinem zweiten Versuch einer 
Regierungsbildung den Präsidenten der Abgeordnetenkammer und 
Kanzler der Tübinger Universität, von Wächter, zu Rate®®, der als ihr 
Haupt gelten konnte. Seine Ratgeber versuchten zwar, ihm die demü­
tigendsten personellen Konseejuenzen dieser Verzweiflungspolitik zu 
ersparen, indem sie zunächst mit dem sehr gemäßigten liberalen 
Abgeordneten Duvemoy, dann auf dessen Wunsch mit dem ehemali­
gen Abgeordneten Paul Pfizer und erst zuletzt, als diese am Abend 
des 8. März nach Beratungen mit ihren Parteifreunden die Aufnahme 
ihres Führers Friedrich Römer in das Ministerium verlangten®^, auch 
mit dieser persona minime grata verhandelten, die dann alle am näch­

st E. Brandenburg, Untersudiungen (1916), 24 f. — Th. Mästle (MS Diss. 1951), 101. — 
P. Hassel, Radowitz, Bd. 1 (1905), 492—494.

32 Schwab. Krön. Nr. 66 v. 7. 3. 1848, 287.
33 Ebd. Nr. 67 v. 8. 3. 1848, 293 f.; Beob. Nr. 5 v. 7. 3. 1848, Seite 18.
34 Schwab. Krön. Nr. 67 v. 8. 3. 1848, 293 f. — Die Oberregienmgsräte (also nach dem 

Minister höchsten Beamten) Autenrieth, Sautter, Camerer I und II sowie die Regie­
rungsräte Seeger, Schoder, Pfeifer imd Geßler reichten ihre Entlassung ein. Sie 
waren jedoch bereit, unter Schlayer weiter zu amtieren; Beob. Nr. 7 v. 9. 3. 1848, 
Seite 27.

35 Die innere Geschichte des Ministeriums Schlayer als Behörde ist leider noch nicht 
geschrieben — sie würde vermutlich interessante Aufschlüsse über die Verbindung 
von Liberalismus und Bürokratie in Württemberg geben. Vgl. Gegenwart 4 (1850), 
passim u. bes. 320. Vgl. auch die unter diesem (aber nicht nur diesem) Gesichts­
punkt wichtige Schrift von Schlayers langjährigem Finanzminister Christoph (v.) 
Herdegen: „Württembergs Staatshaushalt“ (1848) — DrueJebeginn im Nov. 18471

36 Vgl. Wächters Dementi, in; Ulmer Kronik Nr. 64 v. 14. 3. 1848, 250.
37 Beob. Nr. 7 v. 9. 3. 1848, S. 28; Nr. 8 v. 10. 3. 1848, S. 29 f. und 31; Sdiwäb. Krön. 

Nr. 69 V. 10. 3. 1848, 305, und Nr. 70 v. 11. 3. 1848, 311.
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sten Tage zusammen mit dem Heilbronner Großkaufmann Adolf Gop- 
pelt in das Ministerium eintraten. Durdi hartes und geschicktes Ver­
handeln hatten die Liberalen damit ihren stärksten Mann an die Spitze 
der Regierung gebracht, ohne Zweifel gegen den Willen des Königs. 
Römer übernahm die Justiz, Duvernoy das Innere, Pfizer das bisher 
vom Innenminister mitverwaltete Kultusministerium und Goppelt die 
Finanzen. Aus dem Ministerium Sdilayer wurden die Minister Graf 
Beroldingen (Auswärtiges) und Graf Sontheim (Krieg) übernommen; 
nadi dem Willen des neuen „Premiers"^® Römer sollten diese beiden 
Ressorts ohnehin bald abgeschafft werden.

Der König, der wohl auf eine Spaltung der liberalen Partei speku­
liert hatte, war in seiner Einschätzung der inneren Spannungen ihrer 
kleinen Führungsgruppe nicht durchaus im Irrtum®“. Aber er hatte 
doch die prinzipielle Einigkeit der ehemaligen Opposition unter­
schätzt, deren Differenzen eher Stil- als Grundsatzfragen betrafen; 
über die Notwendigkeit, zur gleichen Zeit Reformen durchzuführen 
und die „Anarchie“ zu bekämpfen, gab es unter ihnen nur eine Mei­
nung. Wenn einigen informierten Zeitgenossen fraglich schien, ob die 
neuen Männer dieser doppelten Aufgabe überhaupt gewachsen sein 
würden^®, so war mindestens an deren Willen dazu nicht zu zweifeln. 
Die innere Verbindung spiegelte sich in der Doppelung der beiden 
Proklamationen^*, mit denen das „Märzministerium" sich am 11. März 
an das Land wandte: des (von Pfizer formulierten*®) eigentlichen Regie­
rungsprogramms*® und der (die Handschrift Römers verratenden) War­
nung an die Urheber der „groben Exzesse gegen Personen und Eigen­
tum" in den namentlich aufgeführten Oberamtsbezirken Neckarsulm, 
Öhringen, Künzelsau und Gerabronn**. Die Regierungserklärung be- 
zeichnete als erste Programmpunkte die Beeidigung des Heeres auf die 
Verfassung und die parlamentarische Verabschiedung von Gesetzen 
zur Herstellung von Versammlungsfreiheit und Volksbewaffnung. An­
schließend sollte „dem württembergischen Volke die Gelegenheit gebo­
ten werden, durch neue Ständewahlen seine Gesinnung der neugebil-

38 So nennt S. Schott Schlayer, in: Württ. Briefe X (vgl. u. Anm. 90), Deutsche Z. 
Nr. 45 V. 14. 2. 1848, 353. — Zur Problematik der Bezeichnung „Premierminister“, 
der in der württ. Verfassung so wenig vorgesehen war wie im C3esamtministerium 
überhaupt vgl. u. S, 28.

39 [Notter] in Allgem. Z. Nr. 163 v. 11. 6. 1864 (Beilage), 2649.
40 An der Stärke des neuen Ministeriums waren Zweifel möglich, die allerdings erst 

nachträglich laut wurden. Vgl. z. B. die anonyme konservative Schrift „Württ, i, d. 
J. 1848 u. 1849“ (1851), Seite 9—11.

41 Vgl. den Leitartikel des Beob. Nr. 12 v. 14. 3. 1848, 45 f., zum Regierungsprogramm: 
„Gleich bei seinem ersten öffentlichen Lebenszeichen sieht sich das Ministerium in 
der Lage, während es die eine Hand denjenigen, welche für politische Rechte einen 
Sinn haben, d. h. dem besitzenden Bürger freundlich reicht, die andere Hand dro­
hend gegen den Besitzlosen zu erheben, welcher Störungen der öffentlichen Ord­
nung sich zuschulden kommen läßt..."

42 Gegenwart 6 (1851), 96.
43 Schwäb. Krön. Nr. 71 v. 12. 3. 1848, 317.
44 Ebd.
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deten Verwaltung gegenüber auszusprecäien", d. h. dem Ministerium, 
das nicht ohne parlamentarische Mehrheit regieren wollte, diese noch 
fehlende Legitimation nachträglich zu schaffen. Erst mit dem so erneu­
erten Landtag sollten dann die übrigen Reformen durchgeführt werden: 
die Einführung von Öffentlichkeit und Mündlichkeit in die Rechtspflege, 
Schwurgericht, Revision von Strafgesetzbuch und Strafprozeßordnung, 
Entlastung des Grundeigentums, Hebung der Gewerbe, Schutz der 
Arbeit, Vereinfachung von Staatshaushalt und Staatsverwaltung, er­
höhte Selbständigkeit der Gemeinden und „die weitere Entwicklung 
der Verfassung, wo eine solche im Bedürfnisse der Zeit begründet 
erscheint". Besonderen Nachdruck legte die Erklärung auf die Zusage 
des Königs, „sich dem Rufe nach Vertretung der deutschen Nation am 
Bundestage" im Interesse deutscher Freiheit, Einheit und Größe anzu- 
schließen^®; neben der Erhaltung von „Ruhe und Ordnung" lag der 
neuen Regierung offenbar vor allem das am Herzen, „daß nach dem 
Ziele einer gesicherten und freien Nationalität jetzt ein entscheiden­
der Vorschritt geschehe". Eine Freiheit, die nicht über Württembergs 
Grenzen hinausreichte, hatten die neuen Minister von jeher nicht 
für möglich gehalten; insofern hatte, selbst unter dem Aspekt württem- 
bergischer Partikularinteressen, die deutsche Politik für sie Vorrang.

Nicht alle Württemberger stimmten diesem Programm zu. Läßt 
man die in ihrer zahlenmäßigen Stärke schwer zu bestimmende 
Opposition der Pietisten*® gegen das von ihnen als weltanschaulicher 
Gegner und „Feind eines auf den christlichen Glauben gegründeten 
Volkslebens" zwar grundsätzlich bekämpfte, aber als rechtmäßig ein­
gesetzte Obrigkeit, der man Gehorsam und loyale Unterstützung 
schulde, anerkannte*^ Ministerium außer Betracht, so kamen Warnun- 

. gen und Ermahnungen gegen Nationalismus und Liberalismus des 
Ministeriums hauptsächlich aus zwei Richtungen. Die von Römers 
altem Feind Heinrich Elsner*® herausgegebene „Ulmer Kronik"*®, die

45 „ . . . damit die Verfassung des deutschen Bundes eine den gerechten Erwartungen 
Deutschlands entsprechende Ausbildung erhalte, damit das allen Deutschen längst 
verheißene deutsche Bürgerrecht durch Berufung von Abgeordneten des deutschen 
Volks zur Mitberatung der gemeinsamen Angelegenheiten verwirklicht werde und 
damit Deutschland durch Befestigung seines Nationalverbandes zu der Stufe, die 
unter den Nationen ihm gebührt, empor gehoben, nicht wieder den Gefahren der 
Teilung, der Zerstückelung und der Abhängigkeit vom Ausland entgegen gehe" 
(ebd.).

46 Vgl. H. Lehmann, Pietismus (1969).
47 Die von Philipp und Imanuel Paulus und dem Sohn des Gründers von Korntal 

Christoph Hoffmann auf dem „Salon“ bei Ludwigsburg hg. Wochenschrift Süd­
deutsche Warte, die noch in ihrer Nr. 10 v. 9. 3. 1848, 43—45, das württembergische 
Volk gegen die liberale „Partei“ aufgerufen hatte, vollzog damit eine rasche 
Schwenkung, vgl. a. a. O., Nr. 11 v. 16. 3. 1848, 47.

48 Elsner wurde ein schon 1847 veröffentlichtes Spottlied gegen den Oppositions­
führer Römer zugeschrieben, das jetzt erneut verbreitet wurde; Steiff u. Mehring, 
Geschichtliche Lieder (1912), 928—931. Allerdings dementierte Elsner ausdrück­
lich, der Verf. dieses Gedichts zu sein (Ulmer Krön. Nr. 87, v. 9. 4. 1848, 342).

49 Vgl. das „Programm der Ulmer Kronik“, a. a. O., Nr. 73 v. 24. 3. 1848, 283. Die 
Zeitung führte im Titel die Devise: „Ordnungl Treuei“
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sich als Organ der „liberal-konservativen Partei"®® bezeichnete, warnte 
allzu raschem Vorgehen in der deutschen Frage, weil das den 

speziellen Interessen Württembergs schaden würde®i. ^uf der anderen 
Seite verlangte der Gaildorfer Glasfabrikant Gottlieb Rau, der sich 
seit etwa einem Jahr als selbsternannter Sprecher der Kleingewerbe®® 
Namen und Anhang erworben hatte, in einer von einer Gaildorfer 
Volksversammlung am 12. März angenommenen und großes Aufsehen 
erregenden Adresse®® die entschädigungslose Aufhebung aller Feudal­
lasten, direkte Staatsintervention zugunsten der Gewerbe, allgemeine 
Einkommensteuer statt des bisherigen auf Grund-, Gewerbe- und Kapi­
talsteuer gegründeten Steuersystems®\ Ersparnisse an Apanagen, Ge-
50 Dieser Ausdruck war zwar nicht gerade eine Erfindung, aber doch ein beliebtes

die Brüder Rohmer, zu der u, a. J. C.

vor

politisches Schlagwort der Gruppe um „ . . ^ „ j- j,,
Bluntschli gehörte. Eine Verbindung Elsners zum Rohmer-Kreis ist allerdings nicht 
bekannt.

51 Leitartikel „Das Manifest des neuen Ministeriums“, Ulmer Krön. Nr. 66 v. 16. 3.
1848,255. „ ^ ^

52 Noch vor den Hungerkrawallen im Mai 1847 hatte Rau in einer dem außer^dent- 
lichen Landtag von 1847 gewidmeten Broschüre (G. Rau, Zustand, 1847) als Haupt­
ursachen der Not die „unbeschränkte Konkurrenz“, die Maschinen unci die wirt­
schaftliche Hegemonie Englands genannt und als ihre Symptome die passive 
Handelsbilanz Württembergs, die Auswanderung gerade der produktiven Men­
schen, die u. a. durch den Zollverein verschuldete Verarmung und den „sinkenden 
Geldpreis“ aufgezählt. Seine Therapie war so halbrichtig wie seine Diagnose: An- 
stelle von „Vielsdireiberei“ und stehenden Heeren Staatsunterstützung für die 
Gewerbe und den Export, anstelle des Eisenbahnbaus 10 Millionen Gulden Kredit, 
die Urbarmachung weiteren Ackerlandes zur Aufnahme des Bevolkerungsuber- 
schusses, die Errichtung eines Handelsministeriums und einer Landesbank sowie 
die Gründung einer staatlichen Exportgesellschaft. Mit diesen Meinungen und For­
derungen hatte er eine große Resonanz gefunden. Als Sprecher des Gaildorfer 
Gewerbevereins beantragte er am 24. Februar 1848 auf einem Kongreß der württem- 
bergisdien Gewerbevereine in Eßlingen (Beob. Nr. 55 v, 26. 2. 1848, 217 f.; Nr. 56 
V. 27. 2. 1848, 221—223, Text der Rede Raus, a. a. O., Nr. 57 v. 28. 2., 225 f., und 
Nr. 58 V. 29. 2., 230 f.) ganz im Sinne seiner Broschüre die Gründung einer „Zentral­
stelle für die Gewerbe" nach dem Vorbild der schon bestehenden „Zentralstelle für 
die Landwirtschaft", d. h. eine halb staatliche, halb von den Gewerbevereinen ge­
tragene Zentralinstanz, deren Zweck nach seinen Vorstellungen „im Allgemeinen 
und für alle Zeiten die Sorge für lohnende und nachhaltige Arbeit des Volks" und 
die Vermittlung des Übergangs „von der Handarbeit zur Maschinenarbeit mit 
Sachkenntnis. Takt und Energie" sein sollte. Rau hatte sicher nicht ganz unrecht, 
wenn er bei dieser Gelegenheit bemerkte, wie wenig Interesse gerade die führen­
den Familien Württembergs, die ihre Töchter lieber an Beamte als an Gewerbsleute 
verheirateten, den Gewerben entgegenbrächten; aber wie der Eßlinger Kongreß 
selbst zeigt, waren gerade die Liberalen keineswegs blind für deren Probleme. Eine 
ganze Reihe von Teilnehmern spielte in den folgenden anderthalb Jahren eine füh­
rende Rolle auch in der allgemeinen Politik: Gf. Degenfeld, Dörtenbach, Duvernoy, 
Goppelt, Mögling, Sdiübler, Sdiweickhardt, Aidiele-Stuttgart, Ammermuller-Reut- 
lingen, Finckh-Reutlingen, Julius Haußmann-Blaubeuren, Jung-Goppmgen, Kopp- 
Crailsheim, Ostertag-Stuttgart, Pfarrer Süskind-Suppingen, Weigle-Hoheneck. — 
Rau war nicht der erste, der eine solche Stelle anregte, aber seine Anregung vom 
24. Februar 1848 war diejenige, die in direkter Linie zum Erfolg führte und von dem 
in Eßlingen ebenfalls anwesenden Duvernoy verwirklicht wurde; vgl. P. Gehring, 
in: ZWürtt. LdG 7 (1943), 405—444, bes. 436—440.

53 Text: Beob. Nr. 17 v. 19. 3. u. Nr. 18 v. 20. 3. 1848, 67 f. u. 71; auch in: W. Zimmer­
mann, Revolution (2. A. 1851), 65—68. Dazu eine Erklärung Raus vom 22. Marz 
1848, in: Beob. Nr. 23 v. 25. 3. 1848, Beilage, Seite 2 f. über die politische Stim­
mung des Oberamtsbezirks Gaildorf und über eine frühere Volksversammlung 
vom 3 März 1848 berichtet OAMann Fleischhauer am 4. März 1848 an das Innen­
ministerium, HStA E 146, Bü 1929, Bl. 903—905. Ebd. ein handschriftlicher Brief Raus.

54 J B. Keckeisen (1848). — Herdegen (1848). — K. V. Riecke, in: Württembergische 
Jahrbücher 1879/1, 71—205.
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hältern und Pensionen und Umwandlung des stehenden Heeres in eine 
Volkswehr — Forderungen, die (soweit sie die Feudallasten betrafen) 
von manchen Interessenten bereits gewaltsam verwirklicht wurden*®.

Das Ministerium war ungeachtet seiner schmalen Basis in der Ab­
geordnetenkammer weit davon entfernt, seine Stellung durch die Er­
füllung solcher Wünsche zu befestigen — auch wenn man aus seinem 
Programm derlei herauslesen koimte —; im Gegenteil beantwortete 
es jede Gewalttat mit überlegener Gegengewalt*®. Dabei erfuhr es 
weder von rechts noch von links irgendwelche ernstliche Schwierig­
keiten. Württemberg war ein Verfassungsstaat, und in einem solchen 
hat jede verfassimgsmäßig eingesetzte Regierung, die sich nicht in 
direktem Widerspruch zur öffentlichen Meinung befindet und verfas­
sungsmäßig handelt (oder doch diesen Eindruck erwecken kann), ein 
so großes moralisches und materielles Übergewicht, daß sie sich über­
all rasch durchsetzen kann. Rau war kein ebenbürtiger Gegner, da 
seine Anhänger nicht organisiert waren*’j die Konservativen unter­
stützten das Ministerium teils aus Schwäche, teils — und mehr noch — 
aus Gewohnheit loyaler Unterordnung unter jede rechtmäßige Obrig­
keit, die willens schien, die „Anarchie" zu bekämpfen*®, die Beamten 
erfüllten ihre Pflichten*®. Der König hatte also, weim auch wider Willen, 
mit der Berufung Römers einen guten Griff getan, obwohl das neue 
Ministerium sich nicht so sehr der Dynastie oder der Person des Mon­
archen, als vielmehr der Verfassung verpflichtet fühlte, und nur inso­
weit konservativ war, als es diese ausschließlich auf verfassungs­
mäßigem Wege „weiterentwickeln" wollte.

Die Bedeutung, die von den in der Mehrzahl dem Juristenstande 
angehörenden Führern der Liberalen®® dem positiven Recht und ge­
schriebenen Verfassimgen ganz allgemein und insbesondere der eige­
nen, in noch unvergessenem vierjährigem Kampfe errungenen®’ bei-

55 H. Mohrdieck (MS Diss. 1949) — schildert die Vorgänge im einzelnen.
56 „Das Kriegswesen in den Jahren 1847, 1848 und 1849", in: Württ. Jbb. 1849/1, 

107—210 u. 1850/1, 38—58, bes. 142—144. — P. Sauer, Württ. Heer (1958), 106—113.
57 Rau hatte lediglich in Gaildorf eine lokale Gefolgschaft und im übrigen Lande ver­

einzelte Sympathisanten. Seine Wirkung beruhte auf seiner rhetorischen Begabung. 
Vgl. den Bericht Fleischhauers vom 9. Juni 1848, HStA E 146, Bü 1929, Bl. 248 f.

58 Ulmer Krön. Nr. 66 v. 16. 3. 1848, 255 u. Nr. 71 v. 22. 3. 1848, 275.
59 Der Beob. (Nr. 12 v. 14. 3. 1848, 45 f.) warnte, noch sei die Reaktion nicht für immer 

schlafen gegangen, nicht „in dem jetzt über alle Köpfe ausgebreiteten Schlapphut 
des Liberalismus alle reaktionären Tendenzen verkrochen.“ Der allgemeine Ein- 
dru^ aus den Berichten der Oberamtmänner ist allerdings der, daß die meisten 
Bezirksbeamten mit der neuen Lage der Dinge nicht unzufrieden

60 Duvernoy, Hetzer, Mursdiel, Paul Pfizer, Rödinger, Römer, A. Schott, S. Schott, 
Tafel, Uhland, Andreas u. Wilhelm Wiest, um nur einige zu nennen, waren Juri­
sten. Soweit sie Advokaten waren, waren sie nicht, wie L. O'Boyle, in: Journal of 
Modern History 33 (1961), 374—383, für die Demokraten von 1848/49 nachzuweisen 
versuchte, deshalb oppositionell, weil sie Advokaten waren, sondern eher umge­
kehrt deshalb Advokaten, weil die Advokatur sie von Staatsgehalt und -beaufsich- 
tigung einigermaßen unabhängig machte.

61 Zuletzt W. Grube (1957), Buch 4, Kap. 1, 489—508.

waren.
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gemessen wurde, rechtfertigt einen Blick auf die württembergiscäie 
„Staats-Gnmd-Verfassung" vom 25. September 1819®^, die gerade im 
März 1848 neue Beachtung fand®®. Ihr Vertragscharakter, der sie von 
allen anderen deutschen Verfassungen der Zeit unterschied, war eine 
vielleicht nur psychologisch, aber darum nicht weniger wirksame 
Besonderheit. Er konnte dazu führen, daß der durch das „monarchische 
Prinzip"®* theoretisch bereits überwundene ständische Dualismus der 
älteren deutschen Verfassungen latent erhalten blieb®®, konnte aber 
auch überleiten zur moderneren Lehre von der Volkssouveränität, die 
im konstitutionellen Monarchen ausschließlich den Mandatar des „ver­
nünftigen Volkswillens", gleichsam einen erblichen Präsidenten sieht, 
der in der Konsequenz auch durch einen beliebigen andern ersetzt 
werden könnte®®. Ohnehin konnte von einem besonderen Sakralcharak­
ter des württembergischen Königtums angesichts seiner Genesis „von 
Napoleons Gnaden" schwerlich die Rede sein®^; bei aller Loyalität, mit 
der man dem Träger der Krone begegnete, war das Verhältnis von 
Monarch imd Untertanen gerade in diesem Fall beiderseits durch nüch­
ternes Kalkül bestimmt. Menschart und Charakter des Königs Wilhelm

62 Reg.Bl. 1819, 633 ff., dana* bei E. R. Huber, Dokumente, Bd. 1 (1961), 171—200.
' Dazu R. Mohl, Staatsredit Württ. 1 (1829). — Von demselben Autor aus der Sicht 

des Jahres 1849: Zs. f. d. ges. Staatswiss. 6 (1850), 44—150. — F. L. v. Gmelin 
(1844) — offiziös, durch die genauen Nachweise der geltenden verfassungsergän­
zenden Gesetze nützlich. — C. V. Fricker (Hg.) (1865). — Fricker u. Gessler (1869). 
— K. Göz (1908). — A. E. Adam (1919). — R. Menzinger (1969). Als bezeichnender 
kleiner Einzelzug sei angemerkt, daß der sozialdemokratische Landtagspräsident 
Wilhelm Keil 1919 die neue Landesverfassung ebenfalls am 25. September voll­
enden ließ, um die Kontinuität der württembergischen Verfassungsentwicklung zu 
dokumentieren; vgl. Grube, Stuttgarter Landtag (1957), 560.

63 Vgl. die Annonce des „Volksschriften-Vereins", in: Schwäb. Krön. Nr. 71 v. 12. 3. 
1848, 320, die „bei den gegenwärtig obwaltenden Verhältnissen" hinweist auf 
G. Scholl, Verständigung (1846).

64 Vgl. zuletzt (mit weiterer Lit.) O. Brunner, Gottesgnadentum — S. auch u. S. 264 f. 
die Kontroverse um den Titel „Von Gottes Gnaden“ I

65 Dessen Weiterwirken stellt dar P. Goessler (Diss. 1932).
66 R. Menzinger, Verfassungsrevision (1969), Seite 5—28. — Die Kontroverse über 

den „Verfassungstyp der deutschen konstitutionellen Monarchie“, der zwischen 
Carl Schmitt und seinen Nachfolgern einerseits, Schmitts meist von der Verfas- 
sungsgescfifc/ile herkommenden Gegnern andererseits entbrannt ist, läßt sich nicht 
schlichten, da die Kontrahenten von prinzipiell verschiedenen Denkansätzen aus­
gehen: Sdimitt von einem das „sic et non“ auf des Messers Schneide stellenden 
Denken in logischen Schlüssen (in unserem Zusammenhang: „Staatsgefüge und 
Zusammenbruch“ 1934), seine Kritiker von der Fülle der historisch-individuellen 
Erscheinungen, die sich nach Meinung der Historiker einer derartigen Subsumption 
unter Begriffe entziehen (F. Hartung, HZ 151, 1935, 528—544). Vgl. für den der­
zeitigen Stand der Debatte Ernst-Wolfgang Böckenförde in der Einleitung zu dem 
von ihm herausgegebenen Sammelband „Moderne deutsche Verfassungsgeschichte 
(1815—1918)“, 1972, S. 17—19 und 23, Anm. 16 f. Die folgende Darstellung versucht 
zu zeigen, wie sich in einem bestimmten konstitutionellen System in einer bestimm­
ten Zeit und durch eine bestimmte personelle und politische Konstellation politische 
Willensbildung vollzog, wobei das Ende nicht von vornherein als zwangsläufig 
antizipiert wird. Entscheidend für die „Entwicklung“ des Konstitutlonalismus in 
der einen oder der anderen Richtung ist m. E. die Politik der zwischen Krone und 
Volksvertretung stehenden Minister und ihre von vielen Faktoren abhängende 
Fähigkeit, ihren Willen durchzusetzen. — Vgl. auch u. Anm. VI/150.

67 S. u. Anm. VIII/131.
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und die durchaus unenthusiastisdie Art der meisten seiner Untertanen 
kamen sich hierin sehr weit entgegen.

Dem monardiisdien Prinzip (und dem Budistaben der Verfassung) 
gemäß vereinigte der König als Haupt des Staates in sich alle Rechte 
der Staatsgewalt, aber er übte sie aus unter den durch die Verfassung 
festgesetzten Bestimmungen (§ 4), wobei die Verantwortlichkeit seiner 
Ratgeber, Minister*® und Beamten noch durch die württembergische 
Eigentümlichkeit unterstrichen wurde, daß sie vor dem Staatsgerichts­
hof angeklagt werden konnten (§§ 195—205). übrigens leisteten alle 
Beamten, nicht jedoch das Militär*®, einen Verfassungseid. Prinzipiell 
waren unter der Verfassung alle seine Untertanen in ihren staats­
bürgerlichen Pflichten und Rechten gleich (§ 21), in Wirklichkeit be­
standen drei Klassen: Bürger minderen Rechtes (wie die Juden’*), 
Privilegierte (wie die Standesherren” und die Angehörigen des ritter- 
schaftlichen Adels”) und schließlich die große Masse der übrigen Staats­
bürger. Ihnen allen war eine Reihe von Freiheitsrechten zugesichert, 
die allerdings zum Teil suspendiert, zum Teil noch nicht verwirklicht 
waren: Freiheit der Person (§§ 25 und 26), des Gewissens (§ 27), der 
Presse und des Buchhandels (§ 28), der Berufswahl (§ 29), Garantie des 
Eigentums (§ 30), Auswanderungsfreiheit (§§ 32—35) und das Be­
schwerde- und Petitionsrecht (§§ 36—38). Ungleich war das Maß der 
(den Angehörigen der mosaischen Religionsgemeinschaft und christ­
licher Sekten’® überhaupt verwehrten) Teilnahme an der Wahl der
68 Für die rein positiv-strafreditlidie Auffassung der Verantwortlichkeit typisch 

R. Mohl, Verantwortlichkeit (1837).
69 Vgl. das für Württemberg wenig ergiebige Buch von R. Höhn (1938), 28—30 und 

120—124, und u. S. 34.
70 1846 lebten in Württemberg unter 1 752 638 Einwohnern 591 „andere [als evan­

gelische oder katholische] Christen", in der Hauptsache wohl „Deutschkatholiken" 
(vgl. Anm. 73) und 12 356 Israeliten. Die Rechtsverhältnisse dieser Minderheiten 
waren festgelegt in den §§ 21, 27 und 135 der V.-Urk. und im sogen. „Judengesetz" 
vom 14. Juni 1828. Vgl. die nach Herbert K. P. Krause, Die Gegenwart (Phil. 
Diss. 1936), HO, von dem Tübinger Juristen Christian Reinhold Köstlin verfaßte, 
auch auf die württembergischen Verhältnisse näher eingehende Darstellung, in: 
Die Gegenwart 1 (1848), 353—407, bes. 356—359, 361 f. und 378 f.

71 Der von Liberalen und Bürokratie gleichermaßen bekämpfte Adel spielte in Würt­
temberg eine ungleich geringere Rolle als etwa in Preußen. Die in den §§ 39—41 
der V.-U. vorgesehenen Adels-Körperschaften sind nicht verwirklicht worden. Seine 
Rechtsverhältnisse wurden geregelt durch das Adelsstatut vom 3. März 1817 und 
die Kgl. Deklaration der staatsrechtlichen Verhältnisse des vormals reichs­
unmittelbaren Adels vom 8. Dez. 1821. Der Text dieser und anderer für die Rechts­
stellung des Adels wichtiger Bestimmungen ist abgedruckt bei F. v. Gaisberg- 
Schöckingen, Lieferung 4/5, [ca. 1905], 70—89. — Vgl. außerdem Staats-Hdb. (1847), 
612—617, und E. v. d. Becke-Klüchtzner (1879).

72 Staats-Hdb. (1847), 617—639. Vgl. auch Anm. 76—81.
73 Politisch relevant war dabei besonders der Ausschluß der „Deutschkatholiken" 

(„Rongeaner"), weil diese Bewegung sehr stark von politischen Motiven bestimmt 
war und dem Radikalismus nahestand. In Württemberg bestanden größere deutsch­
katholische Gemeinden lediglich in Stuttgart und Ulm; in der Bewegung von 
1848/49 traten von den Deutschkatholiken besonders Scherr, Loose, Albrecht und 
Mercy hervor. Eine moderne Darstellung fehlt; vgl. daher F. Kampe, Bd. 1 (1852), 
154 f., und Bd. 2 (1853), 11—13; J. Chownitz, Die erste deutsch-katholische Ge­
meinde [1845]; von dems. anonym; Signaturen (1847); sowie die beiden Zeitschrif­
ten: „Für Christkatholisches Leben", Bd. 1—6, und „Für freies religiöses Leben", 
hg. V. Th. Hofferichter und F. Kampe, Bd. 1 und 2 (1848 u. 49).
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Landstände (§§ 124—194), die dem Regenten gegenüber die verfas­
sungsmäßigen Rechte des Landes durch Mitwirkung bei der Gesetzge­
bung^^, Verwilligung der Steuern, Prüfung des Budgets’® und eventuelle 
Anklageerhebung gegen Minister usw. vor dem Staatsgerichtshof 
geltend machen sollten. Das kleine Land hatte einen Zweikammerland­
tag; in der „Kammer der Standesherren" saßen außer den elf Prinzen 
des königlichen Hauses’® und den vom König erblich oder auf Lebens­
zeit ernannten zwölf „Pairs"” vor allem die Häupter der 16 fürstlichen 
und sechs gräflichen Familien’® und die Vertreter der vier Standes­
herrschaften, welche vor 1806 eine Reichs- oder Kreistagsstimme geführt 
hatten; in der „Kammer der Abgeordneten" war „das Volk" der sieben 
„guten Städte’® und der 63 Oberamtsbezirke durch je einen von den 
Höchstbesteuerten (direkt) und den Minderbesteuerten (indirekt) ge­
meinsam gewählten®® Vertreter repräsentiert, der ritterschaftliche Adel 
durch 13 von ihm aus seiner Mitte gewählte Abgeordnete vertreten, 
zu denen noch von Amts wegen der Kanzler der Landesuniversität, die 
sechs evangelischen Generalsuperintendenten („Prälaten"), der katho- 
liche Landesbischof, der dienstälteste katholische Dekan und ein ge­
wählter Vertreter des Rottenburger Domkapitels kamen®’. Die Ver­
fassung gab der Zweiten Kammer gewisse Vorrechte vor der Ersten: 
es konnte z. B. eine Kammer (d. h. faktisch immer die Zweite®®), allein 
beschließen, wenn die andere nicht in beschlußfähiger Besetzung zu­
sammengetreten war (§§ 160 und 161), bei der Steuerverwilligung hatte 
die Abgeordnetenkammer das Recht der ersten Beratung und Beschluß­
fassung und im Konfliktsfall auch das größere Gewicht. Sonst hatte jede 
Kammer ein suspensives Veto über die Beschlüsse der anderen; letzten 
Endes entschied in solchen Fällen der König (§§ 179—183). Ideell war 
der Landtag immerwährend, indem er — auch dies eine württem-

74 Die Stände besitzen kein Initiativreciit (§ 172) und können die Regierung lediglich 
um Gesetzesvorlagen petitionieren.

75 Dazu gehört für die württembergischen Liberalen auch das ihnen von der Regie­
rung bestrittene Recht, das Budget zu verweigern; vgl. u. S. 356 f., und E. Roller 
(Diss. 1932).

76 Der Kronprinz Karl (1823—64—91), die Prinzen Paul, Friedrich (1808—1870, Neffe 
und Schwiegersohn Kg. Wilhelms und Vater des am 25. Febr. 1848 geborenen 
letzten Kgs. Wilhelm II.) und August, sowie sieben Herzöge von Württemberg, vgl. 
Staats-Hdb. (1847), 85 und Seite 1—12.

77 Hartmann, in; Württ. Jbb. 1894/1, 1—92, bes. 33 f.
78 A. a. O., 34 f.
79 Stuttgart, Tübingen, Ludwigsburg, Ellwangen, Ulm, Heilbronn, Reutlingen — also 

drei altwirtembergische, die Hauptstadt einer ehemaligen Fürstpropstei (bzw. 
„Neuwürttembergs“) unci drei ehemalige Reichsstädte. — Die besondere Vertretung 
der „guten Städte" führte zu großen Unterschieden in der Einwohnerzahl der sonst 
einigermaßen ausgewogenen Wahlbezirke; die Stadt Ellwangen hatte 3200, Stutt­
gart 45 000, ein Oberamt im Durchschnitt 27 000 Einwohner. Die Stimme eines Ell- 
wangers wog also etwa vierzehnmal so viel wie die eines Stuttgarters.

80 S. u. S. 67 f.
81 Die Namen der 70 vom „Volk" gewählten und der 23 im engeren Sinne „stän­

dischen", sogenannten „privilegierten" Abgeordneten verzeichnet Hartmann, a. a. O.
82 Dies kam vor 1848 wiederholt vor, vgl. Grube, Stuttgarter Landtag (1957), 511 f.; für 

1849 vgl. u. S. 419.
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bergisdie Besonderheit — außerhalb seiner Sessionen durch einen 
„Ständischen Ausschuß" von zwölf Mitgliedern repräsentiert wurde 
(§§ 187—192), dem außer den beiden Kammerpräsidenten zwei Mitglie­
der der Ersten und acht der Zweiten Kammer angehörten, die von den 
zu diesem Zweck vereinigten Kammern mit relativer Stimmenmehrheit 
gewählt wurden®*.

Die Exekutive war verkörpert im „Geheimen Rat" (§§ 54—61), einer 
nominell nur beratenden Behörde, welche durch ihr bloßes Vorhanden­
sein ein kollegiales Gesamtministerium praktisch verhinderte®^. Neben 
den Chefs der sechs Ministerien®® saßen in ihm weitere, vom König 
frei ernannte Räte®*; sein sehr einflußreicher Präsident war seit 1831 
Eugen Frhr. v. Mauder. Dieser war nicht gleichzeitig auch Minister, 
wie es überhaupt de jure keinen leitenden Minister gab; de facto nahm 
der Departementschef des Innern, Schlayer, der seit 1832 das Ressort 
in scharf bürokratischem Geiste geleitet, aber auch die Regierung in 
der Volksvertretung geschickt vertreten hatte, die Stelle eines „Pre­
miers"®^ ein. — Die Organisation der Mittel- und Unterbehörden war 
durch den straffen Zentralismus gekennzeichnet, bei dem besonders 
die Mittelinstanzen der vier Kreise (mit ihren Kreisregierungen, Kreis­
gerichtshöfen, Kreisforstmeistereien und Finanzkammern), die den Ver­
kehr zwischen den Ministerien und den Oberämtern vermittelten, das 
Mißfallen der Liberalen erregten. Die Verwaltung der Gemeinden und 
Oberämter nach tatsächlich durch den bürokratischen Zentralismus und 
die Unabsetzbarkeit von Gemeinderäten und Ortsvorstehern stark be­
einträchtigten Selbstverwaltungsgrundsätzen lag naturgemäß der Be­
völkerung und den Liberalen besonders am Herzen. Bei der großen 
Bedeutung, die der Gemeindeverwaltung und ihrer Finanzierung für 
den einzelnen Bürger zukam, ist das Interesse an ihr sehr erklärlich; 
da Gemeinden und Oberämter eigene Steuern („Gemeindeschaden'' und 
„Amtsschaden") umlegten, wurde die Exemtion der standesherrlichen 
und ritterschaftlichen Besitzungen aus dem Amts- und Gemeindever­
band auch finanziell als Ungerechtigkeit empfunden.

Entscheidend ist nicht der Buchstabe der Verfassung, sondern die 
Art wie sie praktiziert wird, und die Meinung, welche die Bürger von 
ihr haben. Die Liberalen bejahten das konstitutionelle System durch­
aus und betrachteten die Verfassung als verbindliche Norm. Allerdings 
strebten sie in vielen Punkten teils ihre Änderung, teils überhaupt erst 
ihre Durchführung an, die ihrer Meinung nach hauptsächlich vom Deut-

83 S. o. Anm. 2.
84 A. E. Adam, Württ. Verfassung (1919), 32—34, und E. Menzinger, Verfassungs­

revision (1969), 92—107.
85 V.-U. § 56. Es sind die klassischen Ministerien in der festgelegten Reihenfolge 

Justiz, auswärtige Angelegenheiten, Inneres und Kirchen- und Schulwesen, Kriegs­
wesen, Finanzen. Die Amtsinhaber bei Hartmann, a. a. O., 15—18.

86 Hartmann, a. a. O., 18—20; Staats-Hdb. (1847), 84 f.
87 Vgl. o. Anm. 38.
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sehen Bund®® (oder aber von der sich hinter dem Bunde versteckenden 
württembergischen „Bureaukratie") verhindert worden war. Auf Grund 
von Bundesbeschlüssen waren politische Vereine und Versammlimgen 
verboten und die Pressefreiheit eingeschränkt; die Bimdesakte ver­
briefte die Privilegien der Standesherren und Ritter; auf den Bund 
ging deren Repräsentation in der Ständeversammlung zurück; der Bund 
war es, der die Stände an der Ausübung ihres unbedingten Steuer­
bewilligungsrechtes hinderte und dadurch das gleichberechtigte Gegen­
übertreten der Repräsentativkörperschaft gegen die Regierimg unmög­
lich machte, das ihrer Meinung nach das Wesen des konstitutionellen 
Systems ausmachte — kurzum; der Bund verhinderte die Durchfüh­
rung der Verfassung. Wer sie wollte, mußte versuchen, die Bevor- 
mimdung durch den Bund zu beseitigen.

Mit den Augen der liberalen Opposition gesehen, war der Vorwurf, 
daß das Land „faktisch nur halb konstitutionell" sei®®, nicht unbegrün­
det. Aber wenn die Wähler die Opposition im Stich gelassen hatten und 
damit die Probe, ob der König auÄ gegen die Kammermehrheit regie­
ren würde — was ihm die Verfassung nicht verbot —, niemals gemacht 
werden koimte, waren daran allerdings nicht ausschließlich die noto­
rischen Wahlbehinderungen seitens der Verwaltung, sondern doch auch 
der „Mangel [...] an politischer Tatkraft schuld, welchem der schwäbi­
sche Charakter" nach Meinung des Verfassers der Ende 1847 und Anfang 
1848 in der Heidelberger „Deutschen Zeitung" erschienenen „Württem­
bergischen Briefe"®® unterworfen war. Die nach der Julirevolution er­
reichte Organisation der Liberalen®* war im Verlauf der dreißiger Jahre 
gleichsam zerbröselt, bis schließlich 1838 ihre prominentesten Führer 
(Albert Schott, Uhland, Paul Pfizer, Römer) überhaupt auf eine Wieder­
wahl verzichtet hatten®®. In der Generation der Söhne®® wurde dieser 
Rückzug zwar „erklärbar", aber doch „ein schwerer Fehler" genannt®®, 
die Unterlassungen der Opposition für schwerwiegender angesehen als
88 Das Verhältnis Württembergs zum Bunde war in den §§ 3 (und 85) der Verf.-Urk. 

geregelt.
89 „Württembergische Briefe III. Die Opposition", in: Deutsdie Z. Nr. 107 v. 15. 10. 

1847, 849 (f.). Vgl. Anm. 90.
90 „Württembergisebe Briefe“ in der Deutschen Zeitung (I, a. a. O., Nr. 105 v. 13. 10. 

1847, 833 f.i II, Nr. 106 v. 14. 10., 841—843; III, Nr. 107 v. 15. 10., 849 f.; IV, Nr. 117 
V. 25. 10., 929—931; V, Nr. 132 v. 9. 11., 1049 f.; VI, Nr. 171 v. 18. 12., 1361 f.; 
VII, Nr. 173 V. 20. 12., 1377 f. und Nr. 174 v. 21. 12. 1847, 1385 f.; VIII, a. a. O., 
Nr. 3 V. 3. 1. 1848, Seite 17 f.; IX, Nr. 4 v. 4. 1. 1848, 25 f.; [X], Nr. 45 V. 14. 2., 353 f., 
und Nr. 46 v. 15. 2. 1848, 361 f.), die nach dem von Ludwig Bergsträsser, in; HV 31 
(1937), 127—161 u. 343—374, veröffentlichten Leitartikelverzeichnis der DZ von 
Sigmund Schott herrühren.

91 J. Haering, in: Zs. f. württ. Landesgesch. 1 (1937), 446—454. — W. Grube, Stuttgarter 
Landtag (1957), 514 f.

92 Zum Rückzug der Liberalen aus der Kammer vgl. Römers Brief vom 1. November 
1838, in dem er seinen Geislinger Wählern diesen Schritt begründete, bei Treitschke, 
Deutsche Gesch. 4 (1889), 628 f. u. bes. 749—752. — Zu diesem Brief und zu Römers 
Einstellung zur württ. Verfassung überhaupt vgl. noch J. Köhler, Friedr. Römer 
(1929), 89—96.

93 Vgl. u. S. 392.
94 Gegenwart 4 (1850), 317.
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ihre Handlungen®®. Sie könne sich weder verständigen noch organisie­
ren und bringe es nicht einmal zur Gründung von „Klubbs"; ihre Zu­
sammenkünfte seien eher durch die Gewohnheit geselligen Verkehrs 
als durch das Bedürfnis, die politische Taktik festzulegen, veranlaßt; in 
den Wahlen bleibe jedem seine Tätigkeit selbst überlassen; noch nicht 
einmal die Oppositionspresse sei diszipliniert. Der starke Individua­
lismus der Württemberger verhindere gemeinsames Handeln, und nur 
die Allgemeinheit der Mißstimmung in Verbindung mit der schwä­
bischen Hartnäckigkeit führe zu gelegentlichen kleineren Erfolgen.

Als diese Kritik geäußert wurde, war in dem kritisierten Sachverhalt 
bereits ein erkennbarer Wandel eingetreten. Seit 1845 saß Römer wie­
der im Landtag und hatte, unterstützt von Goppelt, Duvemoy und 
einigen anderen begonnen, das geschwundene Vertrauen zurückzu­
gewinnen. Der Widerhall in der Öffentlichkeit war nicht ausgeblie­
ben®®, die Regierung Schlayer selbst hatte sich wieder reformfreudiger 
gezeigt®^. Um die Jahreswende 1847/48 war es den Liberalen sogar 
gelungen, ihre Forderungen in aller Öffentlichkeit zu diskutieren, wo­
bei das meiste von dem, was die Märzforderungen enthielten, schon 
einmal, und oft expliziter, geäußert worden war®®.

Auch für die materiellen Probleme und Sorgen ihrer Mitbürger®®

95 [S. Sdiott, in:] „Württ. Briefe" III, Deutsche Z. Nr. 107 v. 15. 10. 1847, 849.
96 W. Grube, Stuttgarter Landtag (1957), 523 f.
97 Sie bereitete Anträge beim Bund betr. Wiederherstellung der Preßfreiheit, Refor­

men der Gemeindeverfassung, des Landtagswahlrechts und eine Weiterführung der 
Grundentlastung vor.

98 Dies geschah vor der Eröffnung der neuen Landtagssession (22. Januar 1848) auf 
Wählerversammlungen in über 30 der 70 Wahlkreise; Berichte über deren Themen 
finden sich, wenn auch meist von der Zensur beschnitten, in den Januar-Nummern 
des Beobachters. Der Natur des württembergischen Wahlrechts entsprechend war 
dort wohl fast ausschließlich „der Kern der bürgerlichen Gesellschaft" (Beob. Nr. 4 
V. 5. 1. 1848, Seite 14), also die Besitzenden vertreten. Besonders interessant das 
„Programm" der Stuttgarter Wähler für Federer (17. Januar 1848, Text: Beob. Nr. 19 
V. 21. 1. 1848, 73 f.) und ein weiteres, „Wünsche“ überschriebenes Memorandum 
für denselben (vom 22. Januar, Text: a. a. O., Nr. 31 v. 2. 2. 1848, 121 f.), das nach 
Inhalt und Stil von Paul Pfizer herrühren könnte.

99 Das „Programm" (vgl. vorige Anm.) forderte in dieser Beziehung die „Einheit der 
Gesetzgebung für die Zollvereinsstaaten, zunächst in Angelegenheiten des Han­
dels", Ausdehnung des Zollvereins auf sämtliche deutsche Staaten und — ganz im 
Sinne der Heppenheimer Beschlüsse — „Teilnahme des Volks an den Zollvereins­
verhandlungen durch Abordnung einer Anzahl von den Ständen zu wählender Sach­
verständiger"; die Einrichtung deutscher Konsulate im Ausland; Zollerleichterungen 
für Rohmaterialien, Einführung des Wert- anstelle des Gewichtszolls für auslän­
dische Waren. Weitere sehr konkrete Forderungen schlossen sich an: der Volksschul­
unterricht sollte vom Staat energisch verbessert, im ganzen Land Sparkassen und 
mit ihnen eine Landesbank errichtet werden; die Staatsverwaltung sei durch Ab­
schaffung der Mittelinstanzen und der „Vielschreiberei" zu vereinfachen. Alle direk­
ten Steuern sollten durch eine Einkommensteuer („die gerechteste Art der Besteue­
rung“) ersetzt und dafür allen Steuerpflichtigen das aktive Wahlrecht in Staat und 
Gemeinde gegeben werden. Rechte und Pflichten der Gemeinden schlossen sich an: 
Armenpflege, unbeschränkte Heiratserlaubnis für Unbemittelte, Arbeitsbeschaffung, 
Bürgerrechtserteilung, Revision der Gewerbeordnung, Getränkesteuer, Bau- und 
Feuerpolizei sind neben der einzuführenden Öffentlichkeit der Gemeinderatsver­
handlungen und der Abschaffung der Lebenslänglichkeit von Gemeinderäten und 
Ortsvorstehern ausdrücklich genannt. Es folgen die Zehntablösung, der Weiterbau
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waren die Liberalen nicht blind gewesen, und wenn sie den Ruf vieler 
Gewerbetreibender nach Beschränkung der freien Konkurrenz und 
Staatsintervention^““ audi nicht auf-, sondern lediglich zur Kenntnis 
nahmen, so konnten sie doch darauf hinweisen, daß nationale Einheit, 
verfassungsmäßige Freiheit und Rechtsgleichheit und äußerer Wohl­
stand ebenso zusammenhingen*®^ wie andererseits die wirtschaftlichen 
Krisenerscheinungen mit dem „in Württemberg herrschende[n] System 
[. . .] der polizeilichen Wohlfahrtsbeförderung"i®^. Dies klang „man- 
chesterlicher" und dogmatischer, als die Politik der neuen Regierung 
sein konnte, die sicherlich die wirtschaftlichen Probleme des Landes 
primär als politische Probleme auffaßte, aber andererseits pragmatisch 
genug eingestellt war, auch an Symptomen zu kurieren, und die auf je­
den Fall mit ihrer Parole recht hatte, daß die Wiederkehr von „Ruhe 
und Ordnung" die erste Vorbedingung für wirtschaftlichen Auf­
schwung sei.

Pragmatismus empfahl sich für das Märzministerium aber auch aus 
dem Grund, weil seine Stellung nur für den Augenblick gesichert war 
und dringend der Stützung durch die im Regierungsprogramm als erste 
vorgesehenen Maßnahmen {Versammlungsrecht, Volksbewaffnung und 
Vereidigung des Heeres auf die Verfassung) bedurfte. Daß es diese 
Aufgabe mit einer Abgeordnetenkammer in Angriff nehmen mußte, in 
der ihre sicheren Parteigänger in der Minderheit waren, erklärt man­
chen Einzelzug in der Geschichte der letzten Session des Landtags von 
1845/48, die am 14. März begann und am 28. endete^®®. Das Ministerium 
hätte die Möglichkeit gehabt, unter Berufung auf den § 89 der Verfas­
sungsurkunde die dringendsten „Volkswünsche'' auf dem Wege der 
Verordnung zu erfüllen und dann im Sinne des parlamentarischen Sy­
stems, zu dem es sich implizit bekannte, durch Neuwahlen das Ver­
trauen des Landes einzuholen. Angesichts der äußeren Lage gab es 
allerdings Gründe, nicht so zu verfahren und mit der alten Kammer 
einige kaum kontroverse Sachprobleme zu erledigen; die Schwierig­
keit lag nur darin, sie davon abzuhalten, sich auch mit kontroversen 
Fragen abzugeben. „Umstände“ und „Persönlichkeiten" kamen dem 
Ministerium zu Hilfe. Verschiedene Anhänger des alten Systems er­
hielten von ihren Wählern Mißtrauensvoten*®^; sie wurden auf einer 
am Abend des 10. März stattfindenden Besprechung von 40—50 in 
Stuttgart anwesenden Abgeordneten (aller politischen Richtungen) 
überredet, sie zu ignorieren und dem Ministerium ihre Unterstützung

der Eisenbahn von Bietigheim bis Breiten, Wiedererwerbung der Thurn-und-Taxis- 
sdien Post für den Staat und schließlidr die Rückgabe der erst 1843 verstaatliditen 
Polizei an die Stadt Stuttgart.

100 Vgl. Anm. 52.
101 Dies betonten besonders die „Wünsche“ (Anm. 98).
102 [S. Schott] Württ. Briefe II, Deutsche Z. Nr. 106 v. 14. 10. 1847, 842; Gegenwart 4 

(1850), 331 f. und 337 f.
103 Verhandl. Württ. 1848/1, 163 ff.; Grube, Stuttgarter Landtag (1957), 527,
104 Schwab. Krön. Nr. 69 v. 10. 3. 1848, 305.
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anzubieten^®®; die Anhänger Römers ihrerseits riefen das Land auf, 
sidi aller Demonstrationen gegen die alte Mehrheit zu enthalten^®®. 
Dieser Appell über die 1844 gewählte Kammer hinweg direkt an das 
Volk von 1848 war für die so „Geschützten" demütigend genug und 
geeignet, ihnen ihre Ohnmacht vor Augen zu führen. Aber die Lage im 
Lande ließ den seitherigen „Ministeriellen" kaum eine andere Wahl, 
als dabei mitzumachen*®^ und sich dadurch auch noch als charakterlos 
zu kompromittieren. Parlamentarischer Widerstand gegen ein Mini­
sterium, das sich eben anschickte, „die gewalttätigen Exzesse wider 
Personen und Eigentum" energisch zu bekämpfen, war für eine „mini­
sterielle" Partei schlechthin unmöglich; das taktische Bündnis der Kon­
servativen mit den nun zur Macht gelangten Liberalen gegen „den 
Pöbel" war vordringlicher als längerfristige Überlegungen. Auf der 
anderen Seite boten sich ihnen doch auch positive Möglichkeiten, aus 
der Situation etwas zu machen.

Dies zeigte sich sofort bei der Eröffnung der neuen Sitzungsserie am 
14. März. Die Ansprache, mit der Kanzler von Wächter als Präsident 
die Mitglieder begrüßte, zeigte, wie sehr dieser wendige Jurist „den 
völlig veränderten Verhältnissen die gehörige Rechnung [zu] tragen" 
wußte^®®, und der Bondorfer Schultheiß Hiller verstieg sich gar zu der 
Behauptung, daß die jetzige Regierungspartei schon bisher nicht in der 
Minderheit gewesen, sondern von einer großen Gruppe neutraler Ab­
geordneter unterstützt worden sei*®®. Er hatte insofern nicht unrecht, 
als tatsächlich zwischen den stark 20 Abgeordneten der entschiedenen 
Opposition und den ungefähr gleich vielen entschiedenen Anhängern 
des Ministeriums Schlayer eine große Gruppe stand, die von der Oppo­
sition als „Juste-Milieu" bezeichnet wurde**® und ohne weitere politi­
sche Konzeption abstimmte; zu ihr gehörten auch die meisten, weithin 
lediglich Interessenpolitik betreibenden ritterschaftlichen Abgeordne­
ten. Zudem waren auch diese drei Gruppen keine festgefügten Blöcke 
und das Partei- und Fraktionswesen wenig ausgebildet***, aber man-
105 Vgl. Verhandl. Württ. 1848/1, 183 ff., und die (spätereni) Aufzeidinungen des 

Kammerpräsidenten Kanzler v. Wächter bei O. v. Wächter, C. G. v. Wächter (1881), 
68 f., sowie die folgende Anm.l

106 Erklärung Murschels und Petzers vom 11. März 1848, in; Beob. Nr. 10 v. 12. 3. 
1848, Seite 38.

107 Vgl. o. Anm. 58. Auch die Standesherren und Ritter erklärten dem neuen Ministe­
rium gegenüber ihre Loyalität, Schwäb. Krön. Nr. 72 v. 13.3.1848, 321, und a. a. O., 
Nr. 73 V. 14. 3., 329, sowie Nr. 76 v. 17. 3. 1848, 351.

108 Verhandl. Württ. 1848/1, 163.
109 A. a. O., 175.
110 [S. Schott] Deutsche Z. Nr. 107 v. 15. 10. 1847, 849: „ . . . weil das Justemilieu alle­

zeit Gründe sucht, um sowohl das Rechts als das Links zu rechtfertigen. ..“; ders., 
a. a. O., Nr. 132 v. 9. 11. 1847, 1050: „ ... so darf man doch weder der Furchtsam­
keit noch der Kaprice die Anmaßung nachsehen, wenn sie als richtige Mitte Partei­
prätentionen versuchen“. — Dies zielte teilweise auch auf Elsners „Ulmer Kronik“, 
die bis zum 1. März 1848 den Untertitel „politische Zeitung der rechtlichen Mitte 
aus Oberschwaben“ führte, den sie dann in „Politische Zeitung aus Oberschwaben“ 
änderte.

111 Vgl. dazu das allerdings gerade für diesen Abschnitt ganz aus zweiter Hand 
gearbeitete Buch von H. Kramer, Fraktionsbindungen (1968), 28—34.
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gelnde politische Organisation schließt heftige politisdie Meinungsver­
schiedenheiten nicht aus. Hiller hatte mit seiner Bemerkung lediglich 
einen Angriff des liberalen Abgeordneten Karl August Fetzer abzu­
wehren versucht, der neben dem Stuttgarter Anwalt Wilhelm Murschel 
den schon erwähnten Aufruf vom 11. März‘‘^ an das Volk unterzeich­
net hatte, was ihn allerdings nicht daran hinderte, jetzt der Kammer 
offen das Vertrauen des Volkes abzusprechen^*®. Fetzer wollte damit 
verhindern, daß sie neben dem Versammlungs- und dem Bürgerwehr­
gesetz auch noch ein Grundlastenablösungsgesetz beriet, das die Kon­
servativen mit dieser noch mehrheitlich gemäßigten Kammer zu einem 
für die Berechtigten möglichst günstigen Entschädigungsmaßstab durch­
setzen zu können hofften‘‘^. Seine Provokation war also wohlüberlegt, 
was sich schon daran zeigte, daß seine Attacke durch einen Leitartikel 
im „Beobachter"^^®, dem Organ der alten Opposition, unterstützt wurde. 
Da das Ministerium wenig Lust hatte, die Grundentlastung nach badi­
schem Vorbild einfach zu dekretieren und die Entscheidung über eine 
eventuelle Entschädigung auf spätere Zeiten zu vertagen, aber ebenso 
ungern allein eine Regelung dieser Frage verantworten wollte, die ihr 
die Feindschaft der Verlierenden zuziehen mußte, ohne alle Fordern­
den zu befriedigen, geriet es durch diesen Vorstoß aus dem linken 
Flügel der eigenen Partei in eine ungute Situation, zumal nun auch 
die bisherige Regierungspartei mit einem höheren Einsatz spielte. Am 
nächsten Sitzungstag (18. März) beantragte Hiller „unter den gegen­
wärtigen Verhältnissen je eher je lieber unsere Beratungen zu enden 
durch Auflösung des Landtages"“®, worauf die Regierung nachgab und 
am 21. März der Ersten Kammer den Entwurf eines Ablösungsgeset- 
zes‘“ vorlegte.

Sowohl die Linke als vor allem auch die „liberal-konservative" 
Rechte wußten sich auf dem erhalten gebliebenen Forum zu bewegen. 
Der Tübinger Privatdozent und Mühlenbesitzer Schweickhardt brachte 
seine politischen Freunde am Ministertisch durch die Forderung, die 
Regierung von den beiden noch amtierenden Kollegen Schlayers — 
Sontheim und Beroldingen — zu säubern und den Geheime-Rats-Prä- 
sidenten Mauder zu entfernen“®, in Verlegenheit; Kanzler von Wäch­
ter andererseits versuchte, mit „seiner" Kammer zu guter Letzt einmal 
große Politik zu machen und die Verhandlungen über die deutsche 
Frage zu beeinflussen“®. Auch wenn es ihm nicht gelang, die württem- 
bergischen Teilnehmer an der seit 12. März auf das Ende des Monats 
nach Frankfurt/Main eingeladenen „Versammlung der Männer des Ver-
112 S. o. S. 32mit Anm. 106.
113 Verhandl. Württ. 1848/1, 171—175.
114 S. u. S. 36—38.
115 Beob. Nr. 15 v. 17. 3. 1848, S. 57 — datiert vom 16. März.
116 Verhandl. Württ. 1848/1, 183.
117 A. a. O., 188 f.
118 Verhandl. Württ. 1848/1, 187 f. Vgl. au* Anm. 124.
119 S. u. S. 45.
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trauens" auf eine gemeinsame Linie festzulegen, so konnte er doch 
einen Teil von ihnen in seinem Sinne beeinflussen — was nicht möglich 
gewesen wäre, wenn der Landtag vorzeitig aufgelöst worden oder gar 
nicht mehr zusammengetreten wäre. Dieser kleine Erfolg Wächters 
war neben den eigentlichen Ergebnissen, die dieser letzte „vormärz- 
liche"i2o Landtag gezeitigt hatte, nur am Rande interessant. Seine Ver­
handlungen überhaupt standen im Schatten scheinbar oder tatsächlich 
blutroter Ereignisse wie der Bauernunruhen, einer angeblich drohen­
den Intervention der österreicher‘2i, ^gr am 18. März erfolgten Ver­
eidigung des württembergischen Militärs auf die Verfassung*^^, deren 
zeitliches Zusammentreffen mit der Berliner Revolution den „revolu­
tionären" Vorsprung der süddeutschen Staaten illustriert, der revolu­
tionären Ereignisse in Wien (13./14. März)*^® und Berlin, der Kam­
pagne gegen auf Lebenszeit gewählte Gemeinderäte und Ortsvorste­
her, gegen mißliebige Abgeordnete und Minister und gegen den „Ge- 
heime-Rats-Präsidenten"i2i und schließlich der „grande peur" des Fran­
zosenlärms am 25. März^^s. Neben dem Verfassungseid des Militärs 

aber doch die von ihm verabschiedeten Gesetze, die für diewaren es
kommenden Monate oder für die Zukunft überhaupt grundlegend
wichtig wurden.

Die nachträgliche Legalisierung der schon seit Tagen überall ver­
anstalteten Volksversammlungen^^® war unproblematisch, aber folgen-
120 Ich finde den Ausdruck „vormärzlich" zum erstenmal bei Robert Blum in einer 

Rede vor der NV am 24. Juni 1848; vgl. Wigard, 1, 503. — Spätere Nachweise; 
F. Baiser, Sozial-Demokratie, Bd. 1, (1962), 42, Anm. 3.

121 Vgl. Beob. Nr. 15 v. 17. 3. 1848, Beilage Seite 1 (Ulmer Korrespondenz vom 
14. März).

122 Berichte und Kommentare über die Vereidigung des württembergischen Militärs 
auf die Landesverfassung am 18. März 1848, in: Sdiwäb. Krön. Nr. 78 v. 19. 3. 1848, 
361, u. a. a. O., Nr. 87 v. 28. 3. 1848, 415 f.; Beob. Nr. 18 v. 20. 3. 1848, 70; 
a. a. O., Nr. 20 v. 22. 3., 77 f.; a. a. O., Nr. 21 v. 23. 3., 82 f., und a. a. O., Nr. 22 
V. 24. 3. 1848, Beilage Seite 1. Die Eidesformel lautete (nach Beob. Nr. 20 v. 22. 3. 
1848, 77 f.): „Sie werden aufs neue unserem gnädigsten König Wilhelm den Eid 
unverbrüchlicher Treue schwören und geloben, den Gesetzen gehorsam zu sein und 
die Verfassung, soweit es an Ihnen ist, gewissenhaft zu wahren." (Text des Kriegs­
ministerialerlasses, ebd., 78.) P. Sauer, Württ. Heer (1958), 107 f.

123 Leitartikel des Beob. Nr. 19 v. 21. 3. 1848, 73 f.
124 Vgl. den Protest der Reutlinger „Bürgergesellschaft“ gegen Mauder, Beroldingen 

und Sontheim vom 18. März 1848, in: Beob. Nr. 19 v. 21. 3. 1848, 74; die bewußt 
weniger weitgehende Mißtrauenserklärung einer Heilbronner Bürgerversammlung 
vom 21. März gegen Mauder allein, Beob. Nr. 22 v. 24. 3. 1848, Beilage, Seite 3; 
den Bericht über eine Eßlinger Bürgerversammlung, in deren Folge am 22. März 
1848 Stadtschultheiß Weinland resignierte, in; Schwäb. Krön. Nr. 82 v. 23. 3. 1848, 
385; die „Erklärung der am 24. März [1848] versammelten Bürger von Stadt und 
Land [Schwäb. Hall]“, in; Haller Tagebl. Nr. 19 v. 25. 3. 1848, 87; den Bericht des 
(Rottweiler) Abg. Wilhelm Murschel über die Rottweiler Kampagne gegen 
die „Lebenslänglichen“, in der Abgeordnetenkammer (24. März), in: Schwab. Krön. 
Nr. 85 V. 26. 3. 1848, 399, und schließlich die gegen diese ganze, interessanterweise 
in den ehemaligen Reichsstädten besonders akute, aber nicht auf sie beschränkte 
Bewegung gerichtete Proklamation des Märzministeriums vom 26. März 1848, in: 
Schwäb. Krön. Nr. 87 v. 28. 3. 1848, 415.

125 Ch. G. E. Bunz, Franzosenfeiertag (1880). — W. Lang, „Von und aus Schwaben“ 1 
(1885), 109—128. — Steiff u. Mehring, Geschichtl. Lieder (1912), 939—949.

126 „Gesetz, die Volksversammlungen betreffend.“ Vom 2. April 1848. Reg.Bl. Nr. 18 
V. 3. 4. 1848, 113 f.
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reich; sie gab den Politikern nicht lediglich ein weiteres Instrument in 
die Hand, sondern steigerte das politische Leben in quantitativ und 
damit auch qualitativ neue Dimensionen und ermöglichte gleichzeitig 
den Aufstieg eines neuen Typus des politischen Führers: des Volks­
redners. Problematischer war die Einlösung des Versprechens, das 
„Volk" zu bewaffnen, indem das „Gesetz, die Volksbewaffnung betref- 
fend"^^^, bald und richtiger auch „Bürgerwehrgesetz" genannt, keines­
wegs die öffentlich gefordertem^® Verschmelzung von „stehendem Heer 
und Volkswehr" brachte, sondern lediglich eine lokale Hilfspolizeimä» 
neben dem stehenden Heer, eine halbmilitärische Formation — „für 
ruhige Zeiten eine erbärmliche Spielerei, für unruhige in einem Atem 
die Revolution und die Reaction"m3®. Es sah die Errichtung von „Bür­
gerwachen" aus allen selbständigen und hinreichend vermöglichen 
Männern zwischen dem 25. und 50. Lebensjahr in allen Gemeinden des 
Landes vor, die — in Kompagnien und „Bataillons" gegliedert, mit 
„einer leichten Muskete mit Bajonett und Patrontasche" bewaffnet, 
„soviel möglich gleichförmig" gekleidet und von gewählten Offizieren 
befehligt — den örtlichen Polizeibehörden dienstlich unterstellt wur­
den. Dementsprechend war für die Organisation nicht das Kriegs-, son­
dern unter dem Innenministerium die einzelne Gemeinde zuständig. 
Da nur in Einzelfällen pensionierte Offiziere als Befehlshaber oder 
Ausbilder zur Verfügung standenrns^ und da in Württemberg die allge­
meine Wehrpflicht ohnehin nur auf dem Papier stand und in Wirk­
lichkeit das Institut der „Einsteher" — Freigeloster oder in der Regel 
schon Gedienter, die für einen Wehrpflichtigen gegen Entgelt den 
Wehrdienst ableisteten — zu einem Zwitter zwischen Konskriptions­
und Berufsheer geführt hattems®, fehlten gerade in der bürgerw'ehr- 
pflichtigen Gesellschaftsschicht alle Voraussetzungen für die Ausbil­
dung der Bürgerwehren zu einer ernstzunehmenden und militärisch 
brauchbaren Macht. Die naheliegende Vermutung, daß diese das nach 
den Intentionen ihrer Urheber auch nicht werden sollten, wird bestä-
127 Vom 1. April 1848. Reg.Bl. Nr. 17 v. 2. 4. 1848, 101—122.
128 „Bedenken über den Gesetzes-Entwurl der Volksbewaffnung in Württemberg“, 

Tübingen 1848. Die Sdiwäb. Krön. Nr. 91 v. 1. 4. 1848, 435, schreibt die Broschüre, 
wohl zu Recht, dem Tübinger Professor Friedrich Theod. Vischer zu, der allerdings 
in seiner autobiographischen Skizze von 1874 lediglich seine spätere, hier Anm. 
130 zitierte Schrift erwähnt.

129 Eine im Detail farbige Darstellung eines konkreten Beispiels bietet J. Förderer, 
in; Tübinger Blätter 23 (1932), 1—27. — A. Pfister, Milizgedanke (1883), 63—65. — 
P. Sauer, Württ. Heer (1958), 108 f., 126—128 und 142—144.

130 F. Th. Vischer, Bürgerwehr-Institut (1849), 21 f. — Vischer verweist a. a. O., 
Seite 26, auf den von ihm zum Druck beförderten projektierten Antrag der Natio­
nalversammlungsfraktion „Westendhair: „Entwurf zu einem Gesetz über die 
deutsche Wehrverfassung" (1849).

131 Art. 17 des Anm. 127 zit. Gesetzes. Ausrüstung von Minderbemittelten durch 
Spenden der Vermöglicheren kam vor. über die Einrichtungen von „Jugend­
bannern" und „Freikorps" s. u. S. 319 und 351.

132 S. u. S. 327 mit Anm. VIII/234. Vischer urteilt (Bürgerwehr-Institut, 1894, S. 20) 
ganz richtig; „Ein wahres Fallstaffcorps war, ein Gegenstand begreiflichen und 
verzeihlichen Spottes für das stehende Heer, neben dieses hingestellt."

■ 133 Vgl. P. Sauer, Württ. Heer (1958), bes. S. 36—59.
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tigt durch die Tatsache, daß das Ministerium zu seiner Gesetzesvor- 
lage^®* einen bereits seit 1846 vorliegenden Entwurf des Innenministe­
riums nach nochmaliger Beratung innerhalb der „Oberregierung 
und Begutachtung durch den Generalquartiermeister Oberst von 
Baur lediglich kürzte, aber nicht grundsätzlich änderte, also einfach 
auf Überlegungen aus der Ära Schlayer zurüdcgriff. Duvernoy war 
ohnehin nicht der Mann, mit dem alten System auch materiell ent­
schieden zu brechen und damit irgendwelche Risiken einzugehen.

Eine Bewaffnung der „Proletarier" lag nicht im Programm des libe­
ralen Ministeriums, wohl aber die Emanzipation von Grund und Bo­
den. Hier griff die Regierung nicht auf durchaus vorhandene ältere Vor­
arbeiten zurück, sondern legte nach den bekannten Vorfällen im Lande 
und in der Zweiten Kammer**® ein zunächst für noch gar nicht akut 
gehaltenes und nun Hals über Kopf ausgearbeitetes*®* „Grundlasten- 
Ablösungs-Gesetz" dem Landtag zur Beratung vor. Der bürgerlich­
liberale Charakter des Märzministeriums wirkte sich in dieser Frage 
also umgekehrt aus wie in der Volksbewaffnung; hatte man dort „das 
Eigentum“ gerade ängstlich durch „Bürgerwachen" abgesichert, so 
führte man hier „eine soziale Revolution", allerdings „in gesetzlichen 
Formen*®®, durch. Der Problematik von Enteignungen überhaupt war 
man sich dabei sehr wohl bewußt*®*. Eben die Gefahr revolutionärer 
Weiterungen, die bei der Regierung und den liberalen Bürgern die 
Ablösung, nicht Aufhebung der Grundlasten nahelegte, veranlaßte auch 
die Berechtigten zum Nachgeben*^®, allerdings wenn nicht dreißig, so 
doch fünfzehn Jahre zu spät. Die schon von König Friedrich (als König 
1805—1816) und dann von König Wilhelm von Anfang an gewünschte 
und angestrebte Bauernbefreiung war wegen des Widerstands der 
Mediatisierten nur in der „königlichen Hälfte" des Landes*^* durch­
geführt worden — dort war die Auflösung des bäuerlichen Lebens­
verbandes bis 1848 praktisch vollendet —, nicht aber in der adligen, 
in der die Grundherrschaft erhalten geblieben war, insbesondere im 
größten Teil von „Oberschwaben"*®® und im württembergischen Teil

"13S

134 Text: Verhandl. Württ. 1848/1, Beil., Bd. 2, 119—123,- Kommissionsberidit, a. a. O., 
125—128.

135 Vgl. das Schreiben von Oberregierungsrat Camerer I. an Regierungsrat Holder, 
d. d. Stuttgart, 23. Juli 1848, im Nachlaß Holder (Landesbibliothek Stuttgart), 
Fasz. XXXVI, Bl. 38.

136 S. o. S. 32—35.
137 Th. Knapp, Bauernentlastung, in; „Der Bauer im heutigen Württemberg" (2. A. 

1919), 154—193. Nachweise und Ergänzungen, a. a. O., Bd. 2 (1919), 163—198, Zitat 
Seite 179.

138 Knapp, a. a. O., 183.
139 Vgl. die von Knapp, a. a, O., Bd. 2, 177, zitierte Rede des Ministers Pfizer vom 

24. 3. 1848.
140 S. o. S. 32—35.
141 Knapp, a. a.O., 166.
142 „Oberschwaben" im Sinne Memmingers (1820) als der „neu erworbene Landes­

bezirk zwischen der Donau und dem Bodensee“, vgl. E, Gönner, in: Ulm und Ober­
schwaben 36 (1962), 7—18, bes. 14 f.
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des vormaligen Fürstentums Hohenlohe. Unter Berufung auf Arti­
kel XIV der Bundesakte war die für den 1. Januar 1818 proklamierte 
und in der Verfassungsurkunde von 1819 in § 25 ausdrücklich wieder­
holte Aufhebung der Leibeigenschaft in dieser Hälfte des Landes von 
den mediatisierten Grundherren nicht verwirklicht worden, und das 
Zugeständnis der Regierung an die Standesherren, „die Normen der 
Ablösung nicht anders als durch ein verfassungsmäßig mit Zustimmung 
der Stände erlassenes Gesetz festzusetzen"*^^^ hatte erst 1836 zur Ver- 
abschiediuig von drei Gesetzen (über Umwandlung und Ablösung der 
Fronen, über die Entschädigung für die aufgehobenen leibeigenschaft- 
lichen Leistungen und über die Ablösung der Beden und anderer 
älterer Abgaben) geführt^^^, die für die Berechtigten recht günstig 
waren. Der Staat hatte damals zwischen ihnen und den Pflichtigen 
die Ablösung nach einem hohen Entschädigungsmaßstab vermittelt, 
der den Berechtigten knapp 350000 fl. wegen Leibeigenschaft, 
1500000 fl. wegen Beden und 4000000 fl. wegen Fronen eintrug; 
davon mußten ungefähr zweidrittel Millionen vom Staat auf­
gewendet werden*^®. Die grundherrlichen Rechte waren auch nach 
Erlaß und Durchführung der Gesetze von 1836 bestehengeblieben, 
wohl weniger aus wirtschaftlichen als aus standespolitischen Erwägun­
gen heraus, was sich auch an der relativ größeren Bereitschaft der Ritter 
zur Ablösung zeigte: für die Mediatisierten waren diese Rechte die 
letzten Symbole ihrer ehemaligen Stellung, auf die sie nicht verzich­
ten wollten. Die Regierung hatte ihre Pläne ihrerseits weiterverfolgt 
und bis Februar 1848 die legislatorischen Vorarbeiten zur Ablösung 
vor allem der Zehnten, Fallehen und sonstigen noch nicht abgelösten 
Gefällen nach einem für die privaten Berechtigten günstigen Maß­
stab, dem zwanzig- bis fünfundzwanzigfachen Betrag der Jahresrente 
nach den hohen Naturalpreisen von 1818, abgeschlossen*^®. Die März­
ereignisse hatten die Situation grundlegend verändert, was sich in den 
Debatten der Ersten Kammer (von der das am 21. März der Regierung 
eingebrachte Ablösungsgesetz schon am 23. einstimmig angenommen 
wurde) und der Abgeordnetenkammer (die es am 24. mit nur drei Ge­
genstimmen verabschiedete) deutlich spiegelte. In fast peinlicher Hast 
nutzten die Berechtigten die noch relativ geringe Ungunst der Stunde, 
um unter beträchtlichen Opfern wenigstens einen Teil ihrer materiellen 
Stellung zu retten*^*. Jede Verzögerung brachte die Gefahr neuer 
Selbsthilfeaktionen der Bauern oder doch der Vertagung der Angele­
genheit auf den nächsten Landtag mit sich, von dem die Konservativen 
nicht ohne Grund eine entschiedene Schwächung ihrer Position er­
warteten.

143 Knapp, a. a. O., 165.
144 Knapp, a. a. O., 167—173.
145 A. a. O., 171 f.
146 A. a. O., 178 f.
147 A. aO., 182.
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Das Gesetzlos erklärte den Lehens- und Grundherrlichkeitsverband 
gegenüber Privatberechtigten für aufgehoben und schrieb die Ablösung 
der aus ihm entspringenden Lasten teils zum zwölf-, teils zum secbzehn- 
fachen durchschnittlichen Nettojahresertrag vor‘«! die Naturalabgaben 
wurden nach Preisen von 1821, die mindestens um ein Viertel niedriger 
waren als die von 1848, umgerechnet. Wie 1836 vermittelte der Staat 
durch eigens bestellte Ablösungskommissionen die Ablösung zwischen 
den Pflichtigen, die Kapital samt 4''/o Zinsen in längstens 25 Jahren 
amortisieren mußten, und den Berechtigten, die vierprozentige, nach 
und nach auszulosende Schuldscheine erhielten. Der Staat hatte diesmal 
keine Mittel, die er hätte vorschießen können oder auch wollen. Sofort 
und entschädigungslos aufgehoben wurde das Recht auf künftige 
„Noval"- oder „Neubruchzehnten", der den Zehntherren von neukulti­
viertem Ödland zustand und aus dem Grunde besonders verhaßt war, 
weil er diesen einen Vermögenszuwachs ohne Gegenleistung brachte; 
ohnehin war die Überlassung dieses Novalzehnten als eines Finanz­
regals an Private mit dem Prinzip des modernen Staates längst nicht 
mehr zu vereinbaren gewesen^®'’. Die Ablösung der übrigen Zehnten 
sollte in einem späteren Gesetze erfolgen‘®L

Mit diesem Gesetz war den Liberalen ein erster Hauptschlag gegen 
„den Feudalismus"‘52 gelungen, rmd zwar ohne Mit- oder Gegenwir­
kung des Deutschen Bundes, der ein Menschenalter lang die Rechte der 
Privilegierten garantiert hatte. Weitere Erfolge hofften sie mit Hilfe 
der zukünftigen deutschen Nationalversammlung zu erringen, auf die 
sich nach dem Schluß dieses Landtags das Interesse mehr und mehr 
konzentrierte.

So wichtig diese ganze legislatorische Arbeit war — viel charakte­
ristischer für das neue Ministerium‘53 .^^^r sein Wille, statt bloß 
defensiv die innerwürttembergische Verfassungsentwicklung ge­
gen die widrigen Einflüsse des Bundes zu schützen, nunmehr offensiv 
die Bundesverhältnisse möglichst so zu ändern, daß sie auch positiv 
diese Verfassungsentwicklung fördern mußten. Seit den dreißiger 
Jahren, als Paul Pfizer in Reden und Schriften die Verflochtenheit der 
Politik von Bund und Staaten aufgezeigt und eine Umkehrung ihres

148 „Gesetz, betr. die Beseitigung der auf dem Grund und Boden ruhenden Lasten." 
Vom 14. April 1848. Reg.Bl. Nr. 23 v. 18. 4. 1848, 165—171. Aus den verschiedenen 
kommentierten Ausgaben hebe idi heraus die das authentische Interpretations­
material und die bis zum November 1848 erlassenen Vollziehungsinstruktionen 
etc. enthaltende von L. Schwarz (1849).

149 Knapp, Bd. 2 (1919), 178.
150 Knapp, a. a. O., Bd. 1 (1919), 175.
151 S. u. S. 328.
152 O. Brunner, „Feudalismus". Abh. Mainz, geistes- und sozialwiss. Klasse 1958, 

Nr. 10.
153 Die Grundentlastung hätte in der Situation des März 1848 wohl auch ein Schlayer 

kaum anders durchgeführt als das Märzministerium, vgl. Knapp, Bd. 2, 172 f. und 
176. Das Bürgerwehrgesetz war ohnehin ein Produkt aus seiner Zeit, vgl. Anm. 135.
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bisherigen Verhältnisses gefordert hatte*^^, waren für die württem- 
bergisdien Liberalen Nationalismus und Liberalismus insoweit iden­
tisch, und demgemäß hatten sie, während sich die württembergisdie 
Regierung für den Hausgebrauch hinter dem Bunde versteckte (und 
dafür umgekehrt beim Bund die behutsam-progressive Politik derer, 
die nichts zu sagen haben, vertrat), schon damals Verbindungen zu den 
Liberalen anderer Bundesstaaten angeknüpft.

Für Römer hatte es auf jeden Fall nahegelegen, sofort nach dem Ein­
treffen der Pariser Revolutionsnachrichten in Stuttgart an diese Ver­
bindungen, in deren Mittelpunkt der badische Oppositionspolitiker 
Johann Adam von Itzstein stand, anzuknüpfen und (vermutlich noch 
am 26. Februar) bei Itzstein ein weiteres Treffen nach Art der seit 
Jahren auf dessen Weingut Hallgarten im Rheingau'®® und zuletzt im 
Oktober 1847 zu Heppenheim veranstalteten (an dem er mit vier ande­
ren Württembergern teilgenommen hatte'®®) anzuregen'®', das dann am 
5. März in Heidelberg stattgefunden hatte'®®. Zwar war die „Heidel­
berger Versammlung" — ungeachtet von Römers Verdienst um ihr 
Zustandekommen — gewiß kein württembergisches Unternehmen, und 
die Rolle der neun Württemberger'®®, die nach den 21 Badenern die 
stärkste Gruppe der Versammlung von 49 waren, ist nicht leicht zu 
bestimmen'®®. Doch scheint wiederum Römer als ihr Wortführer in fun­
damentalen Fragen, über die prinzipiell keine einhellige Meinung 
bestand'®', wesentlich zum Zustandekommen des schließlich erzielten 
Kompromisses beigetragen zu haben. „Für jetzt" wollte er (der sich den 
dort auftretenden radikalen Verfechtern der Republik, namentlich den 
beiden Mannheimern Friedrich Hecker und Gustav von Struve gegen­
über prinzipiell für republikanische Staatsform bekannte, für die aller-
154 P. A. Pfizer, über die Entwiddung des öffentlidien Rechts (1835).
155 J. Rosskopf (MS Diss. 1954), bes. S. 134—145. — Vom DDR-Standpunkt aus; Sieg­

fried Schmidt, Artikel „Hallgarten-Kreis (HK) 1839—1847“, in: Bürgerl. Parteien, 
Bd. 2 (1970), 191—196.

156 S. Anm. 23.
157 Römer selbst war der Überzeugung, daß von ihm „vorzugsweise [. . .] die Idee des 

Vorparlaments ausgegangen" sei, weil er derjenige gewesen sei, „der nach der 
Februarrevolution die Versammlung zu Heidelberg zu Stande gebracht hat", vgl. 
seine Ausführungen vor der württ. Abgeordnetenkammer am 14. Februar 1849, 
Verhandl. Württ. 1848/49, Bd. 3, 1751. — Dies wird bestätigt durch den Artikel 
„Das deutsche Vorparlament", in: Die Gegenwart 2 (1849), 682—707, bes. 683. 
Verfasser dieses Artikels, der im Spätsommer 1848 geschrieben ist, ist Christian 
Friedrich Wurm, vgl. die Bibliographie seiner Schriften, in; H. Schleiden, Hg., 
Dem Andenken (1859), Seite 7—16.

158 Außer der sofort veröffentlichten (vgl. Anm. 164) Erklärung der 49 Versammelten, 
zu denen zwei weitere Unterzeichner hinzutraten, die an der Versammlung selbst 
nicht teilgenommen hatten, und einigen Erklärungen und Gegenerklärungen in der 
189. Sitzung der deutschen Nationalversammlung am 20. März 1849 (Wigard, 8, 
5882 f. und 5887) steht uns ein im Juni und Juli 1849 diktierter ausführlicher Bericht 
Bassermanns als Quelle zur Verfügung, dem ich für den Inhalt der Verhandlungen 
weitgehend folge; D. Bassermann, Denkwürdigkeiten (1926), 65—70.

159 Außer Römer die Kammermitglieder Bantlin, Barchet, Becher, Fetzer, Redwitz, 
Schweickhardt, Andreas Alois Wiest und Witzemann.

160 Protokolle sind nicht überliefert, vgl Anm. 158.
161 L. Bergsträsser, in: Zs. f. Politik 6 (1913), 594—620.
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dings die Zeit noch nicht gekommen sei), „als praktischer Mann Mon­
archist" sein und stimmte dem Darmstädter Abgeordneten Heinrich 
von Gagern zu, daß für die Zukunft eine einheitliche monarchische 
Spitze Deutschlands anzustreben sei, zu der bis zur Wahl des künf­
tigen Regenten durch eine baldmöglichst einzuberufende Nationalver­
sammlung der König von Preußen provisorisch bestellt werden sollte^®^. 
Gagern war mit diesem Plan nicht durchgedrungenj namentlich der 
Freiburger, jetzt in Heidelberg lebende Jurist Welcher, der Mitheraus­
geber des „Staatslexikons", hatte darin den Keim zu Eifersucht und 
Spaltung gesehen und wollte lieber mit dem bestehenden Bundestag 
Zusammenarbeiten. Eine Einigung über diese verschiedenen Konzep­
tionen Heckers und Struves, Welckers und Gagerns war nicht zu erzie­
len gewesen; man hatte daher auf Welckers Antrag beschlossen, eine 
zweite repräsentativere Versammlung einzuberufen, die den Bundes­
tag zur Berufung eines deutschen Parlaments veranlassen sollte, und 
Römer hatte die Ernennung eines Ausschusses vorgeschlagen, der für 
diese einen Vorschlag über den Modus der Vertretung und Anträge 
über das Verhältnis der zukünftigen Obergewalt zu den einzelnen 
Staaten erarbeiten sollte. In diesen Ausschuß von sieben Mitgliedern*®* 
wurde auch Römer gewählt, der außerdem Mitglied der Redaktions­
kommission war; letztere konnte schon drei Stunden nach der Eröff­
nung der Versammlung deren Ergebnisse in einer öffentlichen Erklä­
rung verlegen*®^.

Sie zeigt (vor allem durch das, worüber sie schweigt), daß tatsäch­
lich in fundamentalen Fragen keine Einigung zu erzielen gewesen 
war. Einigkeit bestand darüber, daß — „solange auf diesem Wege 
Rettung noch möglich" — „Freiheit, Einheit, Selbständigkeit und Ehre 
der deutschen Nation" von Volk und Regierungen gemeinsam her­
gestellt und verteidigt werden sollten, daß aber die eben dies for­
dernde Proklamation des Bundestags vom 1. März'*®® zurückzuweisen 
sei; Dieses Angebot war also zugleich auch Warnung und Absage. 
Übereinstimmung bestand auch in der Außenpolitik: Ablehnung einer 
Intervention in Frankreich und eines Bündnisses mit Rußland. Sub­
stantieller war, daß die Versammlung die in der Masse der Petitionen 
dieser Tage enthaltene Forderung „einer in allen deutschen Landen 
nach der Volkszahl [von wem, wurde nicht gesagt] gewählten Natio­
nalvertretung" ihrerseits aufnahm und zu diesem Ziel zwei Wege 
wies: den Appell an die einzelnen Regierungen und den Zusammen-
162 Bassermann, Denkwürdigkeiten (1926), 68 f.
163 Binding, H. v. Gagern, Itzstein, Römer, Stedmann, Welcker, Willich; vgl. u. S. 41 

mit Anm. 168.
164 Text; Deutsdie Z. Nr. 67 v. 7. 3. 1848, 529, danach in; Jucho, Verhandlungen, 

Lief. 1, Seite VIII f.; Roth u. Merck, Quellensammlung 1 (1850), 102—105. Der 
Entwurf der Erklärung rührte wohl von Welcker her, vgl. K. Wild, K. Th. Welcker 
(1913), 225 mit Anm. 2; längere Debatten verursachten nach Bassermann, Denk­
würdigkeiten (1926), 69 f., vor allem die Worte „solange auf diesem Wege Rettung 
noch möglich“.

165 Text der in den Frankfurter u. a. Zeitungen veröffentlichten Proklamation; Roth u. 
Merck 1 (1850), 80—82.
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tritt einer „vollständigere [n] Versammlung von Männern des Ver­
trauens aller deutschen Volksstämme“, also ihre Wiederholung auf 
breiterer Grundlage. Lediglich ein einziger Satz enthielt die Bundes­
reformvorstellungen der Versammelten: „Gemeinschaftlichkeit der 
Verteidigung und der Vertretung nach Außen", Bestehenbleiben der 
„Besonderheit und angemessene[n] Selbstverwaltung der einzelnen 
Länder" — was immer darunter zu verstehen war. Auch diese vage 
Formulierung dürfte den Intentionen Römers zumindest nicht wider­
sprochen haben.

überhaupt konnten die württembergischen Teilnehmer mit der 
Heidelberger Versammlung zufrieden sein; es war ein akzeptabler 
Kompromiß zustande gekommen, der die Prinzipienfragen offenließ, 
aber doch die Dinge weitertrieb und eine Spaltung der Liberalen vor­
erst verhinderte. Für die Politiker am Bundestag und in den deutschen 
Hauptstädten dagegen war die Heidelberger Erklärung ein weiteres 
Alarmsignal: Auch wenn deren Unterzeichner keine Legitimation be­
saßen, schienen sie doch über Anhang und Resonanz zu verfügen und 
zu gemeinsamem Handeln entschlossen und fähig zu sein. Derlei ist 
die Stärke herrschender Oligarchien nicht.

Einzeln gaben sie in diesen Tagen nach und bildeten ihre Ministe­
rien um. Gagem war schon am frühen Nachmittag des 5. März von 
Heidelberg abgereist, um in Darmstadt Minister zu werden'^®*; Römer 
hatte keinen derartigen Grund zu eiliger Heimkehr gehabt und war 
nach Straßburg gefahren, um sich die Revolution aus der Nähe zu 
betrachten*®^. Weniger als eine Woche später sah er sich als leitender 
Minister in einer Situation, die im Hinblick auf seine in Heidelberg 
übernommenen Verpflichtungen (in die jetzt als Ersatzmann sein 
Parteifreund Fetzer eintrat*®®) von Zweideutigkeit nicht frei war. Von 
dem Hilferuf seines Königs nach Berlin, der seiner Berufung voran­
gegangen war*®*, wußte Römer vermutlich nichts, und daß jetzt der 
Literat Wolfgang Menzel in Sondermission nach Berlin ging, scheint 
eher in dessen Phantasie als in Wirklichkeit von größerer Bedeutung 
gewesen zu sein'*^®. Auch die von Preußen schon am 27. Februar initi-
lb6 Bassennann, Denkwürdigkeiten (1926), 70.
167 [Netter], Nekrolog Friedr. Römer, in; Allgem. Z. Nr. 163 v. 11. 6. 1864, Beilage, 

2649.
168 Sdiwarzwälder Bote Nr. 24 v. 24. 3. 1848, 263.
169 S. o. S. 19 f. undAnm. 31.
170 Menzel will (Denkwürdigkeiten [1877], 395 f.) unmittelbar nach Römers Amts­

übernahme nach Berlin gereist sein, um mit Hilfe seiner dortigen Verbindungen 
(sein Bruder war Referent für Pferdezucht im preuß. Kriegsministerium) den preußi­
schen König zu bewegen, mit den süddeutschen Regierungen zusammen „durch 
konsequente und gemeinsame Durchführung konstitutioneller Maximen und Re­
formen die Bevölkerungen zu beruhigen und der Revolution jeden Vorwand zu 
nehmen, zweitens aber sich zu gemeinsamen Militärmaßregeln zu vereinigen, 
um das zunächst gefährdete Süddeutschland gegen jeden Angriff Frankreichs wirk­
sam zu schützen". Der Meineckeschüler Franz Jahn, der für seine Dissertation 
(Berlin 1928, bes. 41—44) die Akten des preuß. Geh.St.A. und Menzels Nachlaß 
benützt hat, stützt sich für diese Episode ganz auf die „Denkwürdigkeiten". Der 
angeblich am 14. 3. 1848 von Menzel an Friedrich Wilhelm IV. gerichtete Brief war 
„in den Akten des Geh. Staatsarchivs leider nicht zu finden", a. a. O., 43, Anm. 10.
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ierte „Mission Radowitz", die in erster Linie den Zweck hatte, die 
Verteidigungsbereitschaft der beiden deutschen Großmächte gegen 
Frankreich zu erhöhen, daneben aber auch Österreich für den preußi­
schen Plan gewinnen sollte, „gleichzeitig auch die nationalen Bedürf­
nisse eine offene und großartige Erledigung finden" zu lassen^’’!, 
tangierte Stuttgart vorerst wenig. Um so direkter wurde Württemberg 
von der gleichzeitigen Mission des jüngsten Bruders Heinrich von Ga- 
gerns, des nassauischen Diplomaten Max von Gagern, angesprochen, 
der in Darmstadt, Karlsruhe, Stuttgart und München die revolutio­
nären Strömungen in nationale Kanäle lenken, konkret: die Berufung 
eines deutschen Parlaments und die Umwandlung des Bundes in einen 
Bundesstaat mit starker monarchischer Spitze einleiten wollte^^'^. 
Gegen die Heidelberger Beschlüsse richtete sich das nicht, gab ihnen 
aber eine Richtung, die sie notwendig unter Kontrolle der Regierungen 
bringen mußte — falls diese sich zu diesem Zweck verständigen 
konnten.

Stuttgart, wo Max von Gagern am 10. März eintraf, kam in diesen 
Plänen eine gewisse Schlüsselrolle ztf’'®: dort sollten zunächst die 
Verhandlungen geführt und ein Einvernehmen der beteiligten Monar­
chen und ihrer Regierungen erzielt werden; einem von diesen — 
wobei Gagern zimächst wiederum an den König von Württemberg 
dachte'^^^ — sollte die Leitung dieser Verhandlungen und der weiteren 
Maßregeln übertragen, von der Heidelberger Siebenerkommission 
aber vertraulich erreicht werden, daß sie ihre Aufgabe offen in die 
Hände dieses Monarchen legten. Die von den Heidelbergern ange­
strebte National Vertretung sollte irgendwie in die bestehende Bundes­
verfassung eingebaut oder aber die Basis einer neuen darin gefunden 
werden, daß sie sich als Unterhaus konstituierte und von sich aus ein 
Oberhaus aus regierenden und mediatisierten Fürsten vorschlug. 
Schließlich war in Gagerns Plänen auch noch eine „militärische 
Diktatur eines deutschen Fürsten für den Fall einer Schilderhebung 
von Republikanern oder Proletariern, teils für den Fall eines Angriffs 
von Frankreich aus" vorgesehen, des Königs von Preußen oder, falls 
sich dieser versagte, wiederum des Württembergers'^’’®.

Mit letzterem wurde Gagern überraschend schnell einig. Am Mor­
gen des 11. März zusammen mit seinem darmstädtischen Begleiter

171 So das von Radowitz in Wien vorzulegende Programm vom 28 Februar 1848 bei 
Hassel, Radowitz 1 (1905), 483. — In dem bei Mästle (Diss. 1951), 101, zit. Bericht 
des württ. Gesandten in Berlin, Reinhard, vom 6. März 1848, klang vor allem der 
preußische Wunsch nach nationaler Einheit hervor.

172 L. V. Pastor, Max von Gagern (1912), 183—185; die Instruktion für M. v. G. auch 
bei W. Boldt, Anfänge (1971), 100 f. — Vgl. dazu von dems. Verf. HZ 216 (1973), 
553—622, bes. 571—580.

173 Pastor, M. v. Gagern (1912), 455 f.
174 Brief Max v. Gagerns an Herzog Adolf von Nassau vom 5. März 1848, a. a. O., 183.
175 A. a. 0.,185; W. Boldt, Anfänge (1971), 101.
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Graf Lehrbach im Beisein Römers‘=’« vom König in Stuttgart empfan­
gen, erlangte er sofort die Zustimmung Wilhelms zu seinem Plan. Da­
nach unter vier Augen ging der König Gagern gegenüber noch weiter 
aus sich heraus. Als er ihm das Dilemma auseinandersetzte, das in der 
Abneigung des preußischen Königs gegen konstitutionelle Reformen 
lag, wo doch Preußen allein Süddeutschland in seiner bedrohten Lage 
Schutz gewähren könne, und Gagern sich für die Gewährung der 
Rechte, welche die Süddeutschen schon hätten, an das preußische Volk 
einzusetzen versprach, erklärte sich Wilhelm bereit, „unter dem er­
wähnten Vorbehalt" Preußen „für die Oberleitung der deutschen 
Angelegenheit auch mit der erblichen Kaiserkrone" anzuerkennen‘^L 
Auch wenn über Motive, Ehrlichkeit und geheime Vorbehalte dieses 
Angebots nur Spekulationen möglich waren, konnte Gagern mit dem 
noch am Abend desselben Tages schriftlich fixierten Ergebnis seines 
Stuttgarter Besuchs^^® zufrieden sein. Württemberg schloß sich seiner 
Mission an und verstärkte sie durch einen weiteren Unterhändler aus 
dem Kreis von Römers politischen Freunden: Karl Frhr. von Sternen- 
fels. Die Delegation sollte in München, Dresden und — „zunächst" — 
Berlin das Zustandekommen eines in
„1. Gemeinschaftlichkeit der Gesetzgebung und des Gerichtsverfah­

rens;
2. Heerwesen und Volksbewaffnung;
3. Handel, Zollverein, Münzen, Maß und Gewicht;
4. Vertretung gegen das Ausland"

kompetenten deutschen Parlaments betreiben. Das Vorhaben der 
Heidelberger sollte nicht verhindert, aber doch „neutralisiert" wer- 
den‘^®; der von Preußen vorgeschlagene und von dem Vertrauens­
mann des preußischen Königs Radowitz betriebene Fürstenkongreß 
in die Aktion einmünden»«". Falls Preußen sich versagte, hatte Max 
von Gagern eine Trumpfkarte in der Hand, die gleichzeitig auch die 
bayerische Karte stach: dann sollte die Leitung dem König von Würt­
temberg anvertraut werden. Auf die anderen Regierungen rechnete 
er ohnehin. Wer die drohende soziale Revolution bekämpfen wollte, 
hatte dafür nur noch ein Mittel: die Flucht nach vorn in die deutsche 
Einheit‘®L

176 Der noch amtierende Außenminister Graf Beroldingen war bei der Unterreduiig 
nidit zugegen — ein Beweis dafür, daß Römer (formell von gleichem Rang wie 
seine Ministerkollegen) von Anfang an als „Premier" des neuen Ministeriums 
betrachtet wurde.

177 Pastor, a. a. O., 205 f.
178 Pastor, a. a. O., 206 f.
179 „Die beratenden Versammlungen über die Volksvertretung von Privaten sind zwar 

nicht zu verhindern, die hohen Regierungen werden sich aber bestreben, deren 
etwa zu weit gehende Wirksamkeit durch eigenes kräftiges Handeln zu neutrali­
sieren, um selbst an der Spitze der Frage zu bleiben“; Pastor, a. a. O., 206.

180 Pastor, a. a. O., 207.
181 Ebd.
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Diese Strategie war nidit so originell, daß nicht auch andere darauf 
kommen konnten. Mindestens im Südwesten Deutschlands lag der Ge­
danke an ein deutsches Parlament als Palliativ gegen alle republikani­
schen oder gar Sozialrevolutionären Ausbrüche oder Ausbruchs­
drohungen gleichsam in der Luft‘82. Und am 12. März, einen Tag nach 
Gagerns Unterredung mit dem König von Württemberg, gab auch der 
in Heidelberg gewählte Siebenerausschuß*®® bekannt, daß er sich über 
„die Grundlagen einer nationalen deutschen Parlamentsverfassung" 
so weit geeinigt habe, daß die geplante Vertrauensmännerversamm­
lung vom 30. März ab in Frankfurt am Main stattfinden könne*®^; der 
Inhalt dieser Grundlagen wurde allerdings erst um den 21. März all­
gemein bekanntgemacht*®®. Er sah ein „Bundesoberhaupt mit verant­
wortlichen Ministern", einen Senat und ein direkt gewähltes Volks­
haus vor, das durch „die mit Vertrauensmännern verstärkten Bimdes- 
behörden" einberufen werden sollte. Ein in Frankfurt zu wählender 
Fünfzehnerausschuß, der spätestens am 3. und 4. Mai wieder zu­
sammenzutreten hatte, sollte die tatsächliche Einberufung überwachen. 
Die der „Zentralgewalt" zu übertragenden Bundeskompetenzen sollten 
sich erstrecken auf Verteidigung, Außenpolitik, Handel, Verkehr, Zölle, 
Münze, Maß und Gewicht, auf die Einheit im Zivil- und Kriminalrecht 
imd die „Verbürgung der nationalen Freiheitsrechte"*®®. Die Siebener­
kommission hatte so schnelle Arbeit leisten köimen, weil sie schon 
früher erhobene Forderungen lediglich der neuen Lage anpassen 
mußte. Ihr Mitglied Welcher war gleichzeitig Berichterstatter der 
badischen Zweiten Kammer über einen dort nur vier Wochen vorher 
eingebrachten, doch wohl eher als Demonstration gemeinten Antrag 
seines Parteifreundes Bassermaim, der in dieselbe Richtung ging; auch 
in Württemberg hatte der Heidenheimer Abgeordnete Binder schon 
Anfang Februar eine Volksvertretung wenigstens der Zollvereins­
staaten beantragt*®®. So konnte Welcher für die Motivierung der 
Siebenervorschläge auf seinen Kommissionsbericht über den Antrag 
Bassermaim verweisen*®®, während Bassermann selbst seine Vorstel­
lungen bei der Heidelberger Versammlung hatte geltend machen 
können.

187

182 Vgl. die Konstanzer Korrespondenz vom 11. März, in: Sdiwäb. Krön. Nr. 75 v. 
16. 3. 1848, 346: „Der ganze Mittelstand und alle Gebildeten Deutsdilands wollen 
keine Republik. Man will nur ein deutsches Parlament, das die Garantien bietet 
für die soeben erlangte Volksfreiheit."

183 Es ist anzunehmen, daß weder H. v. Gagern und ganz bestimmt nicht Römer an 
dieser Versammlung teilgenommen haben, vgl. Anm. 168.

184 Jucho, Verhandlungen 1 (1848), Seite IX f.; Roth u. Merck, Quellensammluna 1 
(1850), 122.

185 Beob. Nr. 20 v. 22. 3. 1848, 77 — datiert vom 21. März „sicherem Vernehmen nach"; 
a. a. O., Nr. 21 v. 23. 3. 1848, 81 f. (Leitartikel).

186 Roth u. Merck 1, 183 f., auch W. Boldt, Anfänge (1971), 102.
187 Roth u. Merck 1, 30—58; vgl. dazu o. Anm. 23.
188 S. o. Anm. 23.
189 Text u. a.: Deutsche Z. Nr. 85 v. 25. 3. 1848, Beilage 2, Seite 1 f.; Schwäb. Krön. 

Nr. 89 V. 30. 3. 1848, 423 f.; Roth u. Merck 1, 58—73.
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Im Stuttgarter Landtag griff — für weniger informierte Beobachter 
unerwartet**® — Kanzler von Wächter diese Vorschläge auf und 
machte sich am vorletzten Tag des Landtags (27. März), an Weldcers 
Kommissionsbericht anknüpfend, ebenfalls zum Sprecher der natio­
nalen Sache, wie vor ihm sein König und das von ihm mit miß­
trauischer Skepsis betrachtete neue Ministerium*“. Der Zweck, seiner 
Motion „in betreff der Reform des deutschen Bundes" war durch­
sichtig! die Tatsache, daß die württembergische Abgeordnetenkammer 
— seine Kammer — wider Erwarten noch nicht aufgelöst war und daß, 
wie er seit dem 23./24. März wußte, mehr Mitglieder dieser Kammer 
nach Frankfurt zu gehen beabsichtigten, als der ehemaligen Oppo­
sition lieb sein konnte, nämlich zwischen 30 und 40, sollte dazu aus­
genutzt werden, eine starke Gruppe schon vorab auf eine gemeinsame 
Linie festzulegen, die im Vergleich mit Welckers konservativem Pro­
gramm eher noch konservativer war. Diese Absicht konnte er aller­
dings doch nicht ganz verwirklichen, aber immerhin gelang ihm, 
außerhalb der Kammer eine vertrauliche Besprechung darüber zu­
stande zu bringen, auf der ihm wenigstens die Einigung der Konser­
vativen gelungen sein dürfte. So endete der letzte vormärzliche Land­
tag Württembergs mit der Vorbereitung einer neuen „nationaleren" 
Ara der württembergischen Verfassungsentwicklung. Die in den ver­
fassungsmäßigen Formen vorgenommene Wahl des Ständischen Aus­
schusses bestätigte noch einmal, daß die Wahrung der verfassungs­
mäßigen Kontinuität, das Vermeiden jeden revolutionären Rechts­
bruches der Wille aller gewesen war. Dennoch war die Gefahr des 
Republikanismus keineswegs gebannt, die Zahl seiner Anhänger in 
Württemberg ungewiß.

Dies zeigte sich wenige Tage später in Frankfurt, wo nun das schon 
bald so genannte „Vorparlament" zusammentrat, nach den revolutio­
nären Ereignissen in Wien und Berlin und dem durch sie bedingten 
faktischen Scheitern der diplomatischen Aktionen (Radowitz" und Max 
von Gagerns) unter wesentlich weniger klaren Voraussetzungen und 
mit wesentlich größeren Unsicherheiten, als noch Mitte März voraus­
zusehen gewesen war. Wußten etwa die 52 Württemberger, die an 
diesen „Verhandlungen zur Gründung eines deutschen Parlaments" 
vom 31. März bis 4. April teilnahmen, was sie wollten oder auch nur, 
was sie nicht wollten? Sie sind dort weder als Gruppe noch individuell 
besonders hervorgetreten und haben eher reagiert als agiert — aber 
das unterschied sie nicht von den meisten andern, und auf jeden Fall 
geben Verlauf und Ergebnisse der Zusammenkunft einige Aufschlüsse

190 Wächter kannte Welcher seit seinem Studium (1817) persönlich; dieser hatte ihm 
das Du angeboten (vgl. O. v. Wächter, C. G. v. Wächter [1881], Seite 9, Fußnote). 
Es ist daher nicht ausgeschlossen, daß die beiden auch jetzt in persönlicher Ver­
bindung standen und daß Wächter versuchte, Welckers Pläne in Württemberg zu 
fördern. Vgl. auch u. S. 96—98.

191 In seinen Aufzeichnungen nannte Wächter die Berufung Römers geradezu einen 
„verhängnisvolle[n] Schritt“ — O. v. Wächter, a. a. O., 69.
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auch über sie und ihre politische Mentalität. Vom Erfolg her gesehen 
war es zudem völlig unerheblich, wie repräsentativ und in welchem 
Maße auf oder unter der „Höhe der Zeit" diese Versammlung und die 
Versammelten waren, weil die anderen sich nach ihr zunächst einmal 
richteten.

Trotzdem ist die Frage — wieder vom Erfolg her gesehen — nicht 
belanglos, wer diese Männer waren. Zunächst ist festzustellen, daß 
die Versammlung nichts weniger als ein getreues Spiegelbild des 
politischen Deutschland war — im Verhältnis von Bevölkerung und 
Vertreterzahl war z. B. Südwestdeutschland viereinhalbfach überreprä­
sentiert. Andererseits standen etwa unter den Württembergern 23 
„Volksabgeordneten" 13 andere gegenüber, die kraft Standes oder 
Amtes Landtagsmitglieder waren, dazu die Minister Pfizer und Römer, 
der Gesandte in besonderer Mission von Sternenfels, der nun auch 
den seitherigen Bundestagsgesandten von Blomberg ablösen sollte, 
Uhland (seit einigen Tagen als württembergischer Vertreter einer der 
siebzehn Vertrauensmänner, die am Bundestag die Grundzüge einer 
neuen deutschen Verfassung ausarbeiten sollten), und sieben „andere 
durch das Vertrauen des deutschen Volks ausgezeichnete Männer": 
der Dichter Berthold Auerbach, der Finanz- und Wirtschaftsexperte 
Moriz Mohl, ein Bruder des Heidelberger (und früher Tübinger) Staats­
rechtlers, der Tübinger Jurist A. L. Reyscher (Dahlmanns Schwieger­
sohn), der alte Schott (Römers Schwiegervater — wie Uhland ein 
Triarier des württembergischen Liberalismus), die Anwälte Rödinger 
und Tafel und schließlich ein Herr von Diemar^^^ aus Mergentheim. Die 
reichlich summarische Art der Einladung hatte dazu geführt, daß sehr 
viele Männer zusammenkamen, die sich nicht kannten, unter deren 
Zahl die relativ geschlossenen Gruppen (etwa der Hallgartener) unter­
zugehen drohten, über die Stärke der verschiedenen Meinungsparteien 
oder organisierten Gruppen*®* waren nur Vermutungen möglich, und 
die Vorberatungen am 29. und 30. März in der erregten Atmosphäre 
einer „Großstadt" von rund 60 000 Einwohnern*®^ waren nicht geeig­
net, die Verwirrung zu verringern.

So erwiesen sich die in den seit Heidelberg vergangenen vier 
Wochen für diesen Tag getroffenen Vorbereitungen im Augenblick der 
Eröffnung als überholt, zumal da auch die Mitglieder der Siebener­
kommission nicht willens oder nicht fähig waren, die Sache straff in

192 Eine eindeutige Identifizierung des sonst offenbar wenig hervorgetretenen v. Die- 
mar — dessen Teilnahme am Vorparlament daher überrascht — war nicht möglich. 
Es handelt sich vermutlich um einen der vier Enkel des Grafen Reinhard, über die 
W. Lang, Graf Reinhard (1896), passim, bes. aber S. 528 f., schreibt.

193 Wie Anm. 161.
194 Zur Terminologie vgl. K. Repgen, Märzbewegung (1955), 49. — Frankfurt gehörte 

zu den kleineren Großstädten, vgl. Berlin 400 000 und Wien 430 000 Einw., Ham­
burg (1840:) 155 000, Prag 124 000, München 115 000, Breslau 100 000, Dresden 
94 000, Köln 90 000, Leipzig 65 000, Nürnberg 50 000, Stuttgart 45 000, Hannover 
40 000, Augsburg 33 000 usw.

46



der Hand zu behalten. Der geschäftsordnungsgemäß vom Alterspräsi­
denten zum Präsidenten der Versammlung nominierte Heinrich von 
Gagern ließ durch seinen Schwager, den Frhrn. vonBreidbach ablehnen, 
da er angesichts der allgemeinen Stimmung als Minister nicht anneh­
men zu sollen meinte oder gar eine Niederlage vermeiden wollte, 
überhaupt hatten unbegreiflicherweise die „Siebener" eine etwa auf 
sie fallende Wahl von vornherein abgelehnt; schließlich wurde der Hei­
delberger Jurist Mittermaier gewählt, dem man als erfahrenen Präsi­
denten der badischen Zweiten Kammer wohl am ehesten die Leitung 
der Versammlung zutraute. Nach diesen vergleichsweise harmlosen 
Anfangsschwierigkeiten gelang es einer von Struve geführten, wohl­
organisierten kleinen Minderheit durch einen ausführlichen, in der For­
derung einer „föderativen Bundesverfassung nach dem Muster der 
nordamerikanischen Freistaaten" gipfelnden republikanischen An- 
tragi»5, (jer durch weitere, teils gewollt, teils ungewollt flankierende 
Anträge im Effekt unterstützt wurde, die nach der Geschäftsordnung 
den Verhandlungen zugrunde zu legenden^®® Vorschläge der Siebener- 
kommission^®^ vom Tisch zu bringen. Vergeblich, weil nur für Einge­
weihte verständlich, wies Heinrich von Gagern darauf hin, daß deren 
erste vier Punkte den Inhalt der Mission seines Bruders ausmachten^®®; 
ein persönlicher Angriff des Gießener Naturwissenschaftlers Karl Vogt 
auf Welcher zwang zu einer Unterbrechung der Beratung und zum 
Nachgeben der Gruppe Welcker-Gagern. Ein alter Freund Welckers, 
der soeben aus dem Schweizer Exil zurückgekehrte Wilhelm Schulz- 
Darmstadt rettete nach der Pause, was an der Situation noch zu retten 
war. Das Vorparlament sei nicht die konstituierende Versammlung und 
habe daher „nur eine Aufgabe, die Anregung zu geben, daß eine vom 
Volk auf möglichst freien Grundlagen gewählte Versammlung die 
Grundlage einer neuen Bundesverfassung lege"‘®®. Diese Aufgabe er­
scheine „keineswegs schwierig" — und war es in der Tat nicht mehr, da 
tags zuvor (30. März) der Bundestag einen betreffenden Beschluß bereits 
gefaßt hatte®®® —; man müsse nur einig werden über den Umfang des 
in der neuen Bundesverfassung zu vertretenden Gebietes, über den 
Vertretungsmaßstab, den Wahlmodus, Ort und Zeit der konstituieren­
den Versammlung und darüber, wie diese „die ersten einleitenden 
Verhandlungen" vornehmen solle, ob in einer oder in zwei Versamm-

195 Text u. a.; Beob. Nr. 33 v. 4. 4. 1848, 129 f. — Salomon, Parteiprogramme, Heft 1, 
4. A. (1932), 73—75.

196 Jucho, Verhandlungen 1 (1848), Seite 2. — Daneben gab es noch ein Programm 
für den äußeren Rahmen; „Programm für die ersten Tage der beratenden Ver­
sammlung deutscher Abgeordneten und Volksmänner über ein deutsdies Parla­
ment, welches in Frankfurt a. M. Ende März 1848 stattfindet“, d. d. F., 27. März 
1848, gez. „Die vereinigten Fest-Ausschüsse“.

197 Jucho, a. a. O., Seite 1; Roth u. Merck, Quellensammlung 1 (1850), 183 f.
198 Jucho, a. a. O., Seite 12 f.
199 Jucho, a. a. O., 26 f.
200 Jucho 2, Seite 2; Roth u. Merck 1, 188—193.
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lungen, allein oder zusammen mit einer besonderen Vertretung der 
Regierungen. Alle übrigen Fragen wie die Wahl eines Oberhauptes, 
die Kompetenz der Nationalversammlung, die Revidierbarkeit der 
einzelstaatlichen Verfassungen könnten Gegenstand der Diskussion, 
aber nicht der Beschlußfassung des Vorparlaments sein.

Offenbar ohne weitere Diskussion, ja selbst ohne förmliche Ab­
stimmung darüber legte Mittermaier diesen Vorschlag den weiteren 
Verhandlungen als Programm zugrunde, die schon am ersten Tag 
formell und materiell von der Vorlage des Siebenerausschusses kaum 
etwas übrig ließen. Man beschloß, zwar Schleswig und beide Preußen 
in den Bund aufzunehmen, nicht aber Posen, vielmehr die Mitwirkung 
an der Wiederherstellung Polens als heilige Pflicht des deutschen 
Volkes zu erklären, Wahlkreise von 50 000, nicht von 70 000 Ein­
wohnern zu bilden und auch den kleinsten Bundesstaaten mindestens 
je einen Vertreter zuzugestehen. Von einem Zusammenwirken mit 
den „mit Vertrauensmännern verstärkten Bundesbehörden", die tags 
zuvor sich für das Verhältnis 1; 70 000 entschieden hatten, war nicht 
mehr die Rede. Die Versammlung war ihren Veranstaltern aus der 
Hand geglitten.

Das Ergebnis des folgenden Tages bestätigte den Eindruck, des er­
sten. Die Versammlxmg bekannte sich zum Prinzip der direkten Wahl, 
allerdings ohne sie zwingend vorzuschreiben. Auch das war nicht 
selbstverständlich und nicht unbedingt „konservativ". Für die Pro­
gressiven mag es nahe gelegen haben, in der direkten Wahlart, mit 
der man kaum Erfahrungen hatte, das Gegenteil von allen Nachteilen 
der indirekten, die man kannte, zu erhoffen; in Verbindung mit dem 
beantragten allgemeinen Stimmrecht für alle erwachsenen Männer 
war sie potentiell eine scharfe Waffe gegen die Honoratioren, die seit­
her praktisch die Abgeordneten allein gewählt hatten. Die Stellung 
der Württemberger dazu ist in der Hauptsache aus ihren Abstim­
mungen abzulesen. Für direkte Wahlen in allen deutschen Bundes­
staaten stimmten außer einigen Mitgliedern der Linken und linken 
Mitte vor allem eine ganze Reihe von Standesherren und sonstigen 
Adeligen und der Heilbronner Prälat von Haffner; die übrigen, unter 
ihnen die Hauptführer der ehemaligen Kammeropposition, hielten es 
dagegen nicht für notwendig, daß „das Prinzip der direkten Wahlen 
in der Art ausgesprochen werden solle, daß es jedem Staate zugrunde 
gelegt werden müsse"^*^. Selbstverständlich bewiesen die Nein­
stimmen weniger als die Ja-Stimmen — wer direkte Wahl z. B. in 
Österreich für unmöglich oder untunlich hielt, mußte sie noch lange 
nicht im Prinzip ablehnen, und es gab, wie Römer betonte, gute Gründe 
gegen eine generelle Ersetzung der verschiedenen bestehenden Wahl­
gesetze durch das direkte Wahlsystem, zumal bei so drängender Zeit. 
Die allgemeine Stimmung zeigte sich in der einhelligen Ablehnung 
jedes Zensus, jeder konfessionellen Beschränkung, jedes Standes-

201 Judio 1, 162—165, bes. 164.
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untersdiieds bei der Wahl, und in der „mit entsdiiedener Mehrheit" 
ausgesprochenen Anerkennung der direkten Wahl im Prinzip, wenn 
man auch jedem Einzelstaat die Möglichkeit ließ, „für jetzt davon ab­
zugehen und für diesmal nach Bedürfnis zu handeln". Wahlberechtigt 
und wählbar sollte jeder volljährige männliche Staatsangehörige sein, 
wählbar auch außerhalb seines Heimatstaates. Der Gedanke eines 
„vereinigten Ausschusses" aller deutschen Landtage und Provinzial- 
landtageä“^ oder einer durch die Landtage zu bewirkenden Delegation 
der „Besten" des ganzen Volkes^'’® oder auch nur einer derartigen 
Wahl in einzelnen Bundesstaaten^“^ war damit abgetan, ein Antrag 
Moriz Mohls, der diese Wahlart ausdrücklich ablehnte““®, überholt.

Schon in der Nachmittagssitzung desselben 1. April gingen die 
Wogen wieder hoch. Die Gruppe Hecker-Struve benutzte die Ge­
legenheit der Diskussion über die Frage nach dem Zeitpunkt des Zu­
sammentritts der künftigen Nationalversammlung, um ihren schon am 
ersten Tag durchgefallenen Antrag auf Permanenz derVersammlung^®* 
erneut einzubringen““^. Hinter diesem Antrag stand negativ die Ab­
lehnung jedes Zusammenwirkens mit den bestehenden Bundesorganen 
(wie es ciie Gruppe Gagern wollte), positiv der Anspruch, „Geschäfts­
führer der Nation" zu werden““®, die Revolution formell anzuer­
kennen, die eigentliche Regierungsgewalt über ganz Deutschland zu 
übernehmen. Bei einer namentlichen Abstimmung über dieses Kern­
problem des Vorparlaments verneinten von den anwesenden Würt- 
tembergern 40““® Heckers Antrag und nur sechs bejahten ihn“*“ — ein 
für die Radikalen wesentlich ungünstigeres Zahlenverhältnis (ca. 
13“/o), als dem gesamtdeutschen Durchschnitt (fast 29“/o)“i'i entsprach.

„Die Mehrheit hat ihren Sieg weder großmütig, noch staatsmännisch 
zu benutzen verstanden"“*“ — was nach dem Vorhergegangenen nicht 
unbegreiflich ist. In Heinrich von Gagerns Hotel“*® wurde abgespro-

202 S. o. Anm. 23 u. 187.
203 R. Mohl, in; Deutsche Z. Nr. 86 v. 26. 3. 1848, Beilage Seite 1—3. (vgl. a. Anm. 

11/192.)
204 Schulz-Darmstadt, Jucho, Verhandlungen 1 (1848), 27.
205 A. a. O., 56.
206 S. o. S. 47.
207 Anträge von Wesendonck und Scherer, Jucho, a. a. O., 58—60.
208 A. a. O., 67.
209 A. a. O., 167, darunter Binder, Federer, Häßler, Moriz Mohl, Murschel, Paul 

Pfizer, Reyscher, Römer, Schott, Schweidchardt, Seefried, Uhland, Kanzler v. 
Wächter, Fürst Waldburg-Zeil und Wiest-Ulm.

210 A. a. O., 166; v. Diemar, Fetzer, Frhr. Hofer von Lohenstein, Theodor Mögling, 
Rödinger und Tafel.

211 A. a. O., 169; von 511 abgegebenen Stimmen lauteten 143 Ja, 368 Nein.
212 [Wurm], Gegenwart 2 (1849), 698.
213 „Dannstädter Hof“, vgl. „Erstes Verzeichnis der Mitglieder der beratenden Ver­

sammlung deutscher Abgeordneter. . o. O. u. J. — Vgl. die zwar unbelegte, 
aber aus bewundernswerter Quellenkenntnis schöpfende und um Heinrich v. 
Gagern kreisende Darstellung von P. WentzcJce, Ideale und Irrtümer (1953), 41. — 
Dazu Kramer, Fraktionsbindungen (1968), 74 f., Anm. 2.

49



dien, bei der Wahl des Ausschusses, der nach Abschnitt VI des Pro­
gramms „die Vollziehung der Einberufung der konstituierenden Natio­
nalversammlung zu betreiben" hatte-i"* und jetzt auf 50 Mitglieder er­
weitert werden sollte, die Minderheit nicht zu berücksichtigen^*®, was 
bei dem üblichen Mehrheitswahlsystem leicht möglich war. Für die 
Minderheit war es andererseits nidit schwierig, die Mehrheit weiter­
hin in ernsthafte Verlegenheit zu bringen, was sie denn auch am 
folgenden Tage (2. April) tat. Die schwache Stelle der Gruppe Gagern 
war ihr Verhältnis zum Bundestag^*®, den sie brauchte, mochte er auch 
noch so sehr zum Synonym für alles geworden sein, was die Liberalen 
in dreißig Jahren bekämpft hatten. Bundesreform oder Revolution: 
auch wenn sie das Mißvergnügen am Bund und seinen Organen noch 
so sehr mitempfand, für die Mehrheit gab es bei dieser Alternative 
kein Schwanken. Um so unangenehmer war der überrumpelungsver­
such, mit dem eine Gruppe um den Mainzer Demokraten Zitz, den 
alten Itzstein und den Leipziger Deutschkatholiken Robert Blum dem 
Vorparlament nochmals ein Bekenntnis für oder wider den Bundestag 
abzwingen wollte, indem sie seine „epuration" beantragten. Da aller­
dings die Antragsteller in ihren letzten Zielen selbst nicht einig waren, 
die Gemäßigteren um Blum eine Demonstration, Hecker und Struve 
den Übergang zur Aktion wollten, gelang es Bassermann, vielleicht 
sogar im heimlichen Einverständnis mit Blum, den ursprünglichen An­
trag durch die Änderung nur eines Wortes zu entschärfen^**'. Als der 
Antrag in dieser Form angenommen wurde, verließen etwa 40 Mit­
glieder — nur ein Teil der Minorität — den Raum und gaben an­
schließend eine Erklärung ab, daß es jetzt nicht mehr zu unterhandeln, 
sondern zu handeln gelte^*®; gleichzeitig verwahrten sie sich in einem 
zweiten Schriftstück gegen Wahl und Wirksamkeit eines Ausschusses, 
dessen Mitglieder aus Volksrepräsentanten zu Fürstenräten herabge­
stiegen seien^*«. Diese Verwahrung war, wie andere Verlautbarungen 
der radikalen Linken, nur von zwei Württembergern unterschrieben 
(Mögling und Diemar); für Zitz' Antrag gestimmt dürften auch noch 
andere haben, aber kaum mehr als für den Antrag auf Permanent 
selbst. Auch hier war die Mehrheit der württembergischen Vertreter 
gemäßigter als die Badener und Sachsen.

Nach diesen Vorfällen war die Wahl des „Fünfzigerausschusses" 
vollends Parteisache. Der bereits gedruckte Wahlvorschlag der Gruppe 
Gagern wurde noch am Abend des 2. April von einer etwa 80—100

214 S. o. Anm. 197.
215 Raveaux, in: Judio, a. a. O., 89; Ross, a. a. O., 95; [Wurm], Gegenwart 2 (1849),

698.
216 [Wurm], a. a. O., 699.
217 A. V. Harnacfc, F. D. Bassermann (1920), 51, und Bassermann, Denkwürdigkeiten 

(1926), Ulf.
218 [Wurm], Gegenwart 2 (1849), 700; „Drei Aktenstücke über das Verhalten der 

Minorität auf den Volkstagen zu Frankfurt am Main vom 31. März bis 5. April 
1848", Zit. von U. Freyer (Diss. 1913), 99—102.

219 Freyer, a. a. O., 102—104.
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Mitglieder zählenden Privatversammlung in Gagerns Hotel berichtigt 
und abgeschlossen. Dabei drang der Vorschlag, wenigstens einzelne 
Mitglieder der Sezession auf die Liste aufzunehmen, nicht durch^^“, 
und am folgenden Tage, als auf Itzsteins Betreiben Hecker und seine 
Anhänger in die Versammlung zurückkehrten, wäre es selbst dann, 
wenn bei der Mehrheit ein entsprechender Wille vorhanden gewesen 
wäre, für eine Versöhnung zu spät gewesen. Die im „Darmstädter 
Hof" um Gagern Versammelten honorierten lediglich das Verhalten 
der nichtausgetretenen Mitglieder der Minderheit, indem sie anstelle 
bewährter Gemäßigter die Namen von Itzstein, Blum, Jacoby, Ra- 
veaux. Abegg und anderen auf ihre Liste setzten, mit dem Erfolg, daß 
— unmittelbar nach dem Ehrenösterreicher Wiesner aus Wien (457) — 
Itzstein (443), Blum (435), Jacoby (396), Kolb-Speyer (391) und Abegg 
(390), die auf den Listen der Mehrheit wie der Minderheit standen, die 
meisten Stimmen erhielten, und daß Hecker (mit 171) hinter Kanzler 
von Wächter (mit 190) auf den 51. Platz und damit nicht in den „Fünf­
zigerausschuß" kam^^i. Die Gruppe um Welcker und Gagern hatte 
mit 38 Mitgliedern in diesem eine Dreiviertelmehrheit erlangt, die 
Gruppe Itzstein-Blum mußte sich mit 12 Sitzen zufrieden geben, war 
also etwas unterrepräsentiert. Von den vier gewählten Württem- 
bergern gehörten drei (Murschel, Mack und vor allem Kanzler von 
Wächter) zu den konservativen Liberalen, der vierte (Albert Schott) 
war zumindest kein Radikaler. Die weiter links Stehenden, Rödinger, 
Tafel und Schweickhardt blieben auf dem 57., 59. und 67. Platz, der 
radikale Diemar mit weniger als 70 Stimmen auf dem 83.

Während der Auszählung der Stimmen faßte das Vorparlament 
zwei weitere Beschlüsse von Belang, indem es erstens förmlich von 
sich wies, das Welckersche Programm zu beraten und dafür auf Antrag 
des Badeners von Soiron der künftigen Nationalversammlung unter 
ausdrücklicher Berufung auf das Prinzip der Volkssouveränität das 
Recht vindizierte, über die künftige Verfassung „einzig und allein" zu 
beschließen^^^, und indem es zweitens Grundzüge der „Grundrechte" 
des deutschen Volkes skizzierte^^^. Beides war hauptsächlich Demon­
stration; die Versammlung konnte sich nicht wohl darauf beschränken, 
einen Bundesbeschluß zu modifizieren und ein Komitee zu wählen: 
konnte man keine konkreteren Ergebnisse vorweisen, dann mußte 
man wenigstens Prinzipien feststellen; der Zukunft blieb überlassen.

220 [-Wunn], a. a. O., 701; K. Jürgens, Gesdiichte, Bd. 1 (1850), S. 52.
221 Das Wahlergebnis bei Jucfao, Verhandlungen 1 (1848), 161 f.; dazu [Wurm), 

a. a. O., 703.
222 Judio, a. a. O., 132.
223 „Zusammenstellung der Beschlüsse . . bei Judio, a. a. O., 172—174. — Der Aus­

druck „Grundrechte" wurde offenbar im Vorparlament neu geprägt, und zwar 
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inwieweit sidi Vorparlament und „Fünfzigerausschuß" durchsetzen 
konnten.

Nodi am 2. April kam der Bundestag dem von Bassermann amen- 
dierten Antrag Zitz nadi und beschloß, formell auf einen Antrag der 
freien Städte vom 23. März hin, die Aufhebung der seit 1819 erlasse­
nen „Ausnahmsgesetze 
lieber Bezugnahme auf die Wünsche des Vorparlaments seinen Wahl­
beschluß vom 30. März^^*. Letztlich hatte keine Seite gesiegt. Die 
Gruppe Welcker-Gagern hatte die Gruppe Hecäcer-Struve an der Ein­
setzung einer „provisorischen Regierung" hindern können, nicht aber 
den Ausbruch des von Hecker nun begonnenen badischen Aufstandes, 
und es war ihr vor allem nicht gelungen, ihr Bundesreformprojekt 
durchzusetzen. Die Hauptfragen waren nur vertagt, zunächst bis zum 
1. Mai, an dem die Nationalversammlung zusammentreten sollte.

Erleichterung, Stolz und Staunen über die seit Ende Februar auf 
meist unblutige, „legale" Weise errungenen und eingetretenen Ver­
änderungen überwogen eine etwaige Enttäuschung doch weit. In 
Württemberg hatten, wie geschildert, die Liberalen äußerlich kampf- 
und gewaltlos, lediglich auf die Macht der von ihnen beherrschten 
öffentlichen Meinung gestützt, weniger als vierzehn Tage nach dem 
Sieg der französischen Februarrevolution das bürokratische Ministe­
rium Schlayer wie selbstverständlich in verfassungsmäßigen Formen 
abgelöst. Der König hatte, vielleicht schlecht beraten, aber doch wohl 
nicht zufälligerweise, mit seinem Versuch, ein gegenrevolutionäres 
Ministerium zu bilden, Schiffbruch erlitten; weder die Öffentlichkeit 
noch die höheren Beamten des Innenministeriums hatten seinen Kan­
didaten akzeptiert. Vielleicht hätte ein Ministerium des Kammer­
präsidenten Kanzler von Wächter, gebildet aus der farblosen Mittel­
gruppe der Abgeordnetenkammer, besseres Glück gehabt — so blieb 
nur noch die Berufung der Opposition übrig, die durch zähes Verhan­
deln die Ernennung ihres Führers Römer, der stärksten politischen 
Persönlichkeit, die sie aufzuweisen hatte, durchsetzte.

Was schon der vorsichtige Ton und Inhalt der liberalen „Märzfor­
derungen" vermuten ließen, bestätigten die ersten Schritte des Mini­
steriums Römer durchaus. Weit entfernt davon, sich durch die Ver­
wirklichung einzelner radikaler Forderungen an die Spitze einer So­
zialrevolutionären Bewegung zu stellen, widersetzte es sich allen Ver­
suchen, solche Forderungen gewaltsam durchzusetzen, mit überlegener 
Gewalt. Im — wenn auch nach liberalem Urteil noch unvollkommenen 
— Verfassungsstaat Württemberg hatte die verfassungsmäßig einge­
setzte und handelnde Regierung ein großes moralisches und materiel­
les Übergewicht, während die radikalen Gegner über keine Organi­
sation verfügten und nur auf relativ geringe Resonanz rechnen konn-

224 Roth u. Merck 1 (1850), 199—201.
225 A. a. O., 220—232.

am 7. April revidierte er unter ausdrück-"224.
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ten. Die konservativen Gegner andererseits unterstützten das unge­
liebte Ministerium, teils aus Schwäche, teils und mehr noch aus Ge­
wohnheit der Unterordnung unter die Obrigkeit, zumal eine solche, 
die „der Anarchie" entgegenzutreten entschlossen war.

Diese Charakteristika zeigten sich deutlich auch in den Landtags­
verhandlungen mit ihrem Zusammenwirken von Ministerium und alter 
Mehrheit, und in den von diesem Landtag verabschiedeten drei Ge­
setzen: der Freigabe der Volksversammlungen als einer legitimen 
Form der Öffentlichkeit, der angeblichen Verwirklichung der „Volks­
bewaffnung" in Form der „Bürgerwehren" und im Grundlastenablö­
sungsgesetz. Nur das letztgenannte dieser Gesetze war von säkularer 
Bedeutung226^ atjg,. ^}jg ^^gj haben je auf ihre Weise den weiteren 
Fortgang der Ereignisse und die politische Szenerie Württembergs in 
den folgenden Monaten erheblich beeinflußt. Dasselbe gilt selbstver­
ständlich auch für die Freigabe der Presse und der politischen Vereine.

Neben diesen sehr deutlich spürbaren Neuerungen sollte eine auch 
von den Zeitgenossen kaum bemerkte nicht übersehen werden: die 
stärkere Stellung, die die Minister allein schon durch das praktische 
Zurücktreten des Geheimen Rates als Regierungsorgan gewannen. Der 
Geheimratspräsident v. Mauder wurde am 6. April 1848 (65jährig) 
pensioniert, seine Stelle bis 1855 nicht wieder besetzt. Zudem traten 
die Minister der Öffentlichkeit mit allen Verlautbarungen in Formen 
gegenüber, durch die die Institution eines „Gesamtministeriums" sug­
geriert wurde^sL Auf der anderen Seite besaß das „Märzministe­
rium" auch dem Monarchen gegenüber mindestens die Möglichkeit 
geschlossenen Auftretens — und damit mehr oder weniger starken po­
litischen Drucks; es war, wie sein Zustandekommen gezeigt hatte, ein 
„Parteiministerium" von anfänglich nicht geringer Homogenität.

Wie sich diese organisatorischen und legislatorischen Maßnahmen 
und der atmosphärische Wandel, der sie ermöglicht hatte, praktisch 
auswirkten, wird Gegenstand unserer Aufmerksamkeit ebenso sein 
wie das Verhalten der bäuerlichen Bevölkerung — und das war die 
Mehrheit — zu der ganz vom städtischen Bürgertum getragenen Politik.

Die wesentlichste Neuerung, die das liberale Ministerium in die 
württembergische Politik einbrachte, war sein Nationalismus. Bei aller 
theoretischen Bevorzugung der „Freiheit" vor der „Einheit" waren die 
Römer, Pfizer usw. realistisch genug, nur in einem nach außen und 
innen starken deutschen Bundesstaat Chancen für die Verwirklichung 
ihrer Vorstellungen von „Freiheit" zu sehen. Mit der Anregung der 
Heidelberger Versammlung vom 5. März und mit seiner Kompromiß­
politik auf dieser wies Römer den Weg, der zu einer deutschen Volks­
vertretung neben oder eher über dem Bunde der Regierungen, der sei­
nerseits wesensmäßig umzugestalten war, führen sollte. Schon wenige

226 Vgl. die o. Anm. 137 zit. Abhandlung von Theodor Knapp.
227 Vgl. u. S. 356.
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Tage danach war er als Minister in der Lage gewesen, solche Pläne 
auch von der anderen, der Seite der Regierungen her weiterzutreiben. 
Sein König, der darin seinen Vorstellungen und Wünschen gemäße 
Chancen gesehen haben mag, unterstützte ihn in dieser Politik. Neben 
Römers Vertrauensmann Sternenfels, der Max von Gagern nach Dres­
den und München begleitete, wurde auch Uhland abgeordnet, um am 
Sitz des Bundestages als einer der „Siebzehn Vertrauensmänner" die 
Bundesreform voranzutreiben. Daneben versuchte, allerdings ohne 
vollen Erfolg, Kanzler von Wächter mit dem württembergischen Land­
tag den Lauf der Dinge in der deutschen Politik zu beeinflussen. Sei­
nem Einfluß dürfte es zuzuschreiben sein, daß die Württemberger auf 
dem Frankfurter „Vorparlament" eher noch konservativer waren als 
der Durchschnitt. Wenn das Ergebnis dieser Versammlung auch den 
Wünschen weder der Radikalen um Hecker und Struve noch der „Kai­
serpartei" um Heinrich von Gagern entsprach, konnten die Württem­
berger dennoch mit ihm zufrieden sein. Durch Einberufung der Na­
tionalversammlung auf den 1. Mai war gewährleistet, daß die Dinge 
weitergingen, und zwar ohne sich zu überstürzen. Auch dies war dem 
politischen Kalkül und Temperament der neuen Lenker der württem­
bergischen Politik sehr gemäß.

Die politischen Methoden, mit denen die württembergischen Libe­
ralen diese hier beschriebenen Veränderungen herbeigeführt hatten, 
unterschieden sich nur graduell, nicht prinzipiell von den im vorherge­
gangenen Menschenalter von ihnen angewandten. Der Appell an die 
öffentliche Meinung und deren Sanktion durch Parlamentsbeschlüsse 

die wichtigste. Ein wesentlicher Unterschied war allerdings, daß 
zum ersten Male Liberale als solche und gar liberale Parteiführer in 
die höchsten Regierungsämter berufen wurden und damit mindestens 
de jure den Apparat in die Hand bekamen, dessen sich ihre Vorgänger 
gegen sie bedient hatten. Bei der offenbar beträchtlichen Durchsetzung 
dieses Apparats mit liberalen Beamten, die in Württemberg schon vor 
1848 (und nicht nur im Innenministerium) erfolgt war, und bei der 
Loyalität der übrigen scheint es nirgends zu größeren Friktionen ge­
kommen zu sein. Mit diesem Führungswechsel stellte sich allerdings 
die Frage nach den politischen und administrativen Fähigkeiten der 
neuen Männer. Inwieweit waren sie ihren Aufgaben überhaupt ge­
wachsen? Wer stand außer ihnen für die Organisation und Führung 
der Kammer zur Verfügung, und wer konnte so etwas wie eine Partei­
organisation im Lande aufbauen? Die neuen Minister wollten zwar das 
konstitutionelle System „zur Wahrheit machen", d. h. nur mit dem Ver­
trauen der Kammermehrheit regieren, aber nicht das parlamentarische 
System in der Form einführen, in der die Regierung zum Parlaments­
ausschuß wird. Römer, Duvernoy und Goppelt legten demgemäß ihre 
Mandate nieder, Pfizer hatte ohnehin der Kammer seit 1838 nicht mehr 
angehört. Nicht nur mußte für sie Ersatz gefunden werden, von Neu­
wahlen hoffte man außerdem eine erhebliche Verstärkung der bisheri-

war
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gen Kammerminorität. Es war also auf jeden Fall mit dem Aufstieg 
neuer politischer Persönlichkeiten zu rechnen, wobei sich die Frage 
stellte, ob das liberale Potential dafür ausreichen oder ganz neue Grup­
pen zum Zuge kommen würden, die sich von den „Altliberalen"228 -we­
sentlich unterschieden. Deren wichtigste Kennzeichen waren bisher 
gewesen: ihre prinzipielle Verfassungstreue (im Sinne des Eintretens 
für die konstitutionelle Monarchie als Gleichgewicht von monarchi­
scher Prärogative und parlamentarischen Rechten), ihr Parlamentaris­
mus, ihre Hochschätzung der „öffentlichen Meinung", ihr mit deut­
schem Nationalismus recht wohl vereinbarer württembergischer Par­
tikularismus, ihre homogene soziale Stellung als Angehörige des mä­
ßig wohlhabenden gebildeten Bürgertums, dessen Einkünfte weniger 
aus gewerblichen Unternehmungen als vielmehr aus Staatspapieren, 
hypothekarisch abgesicherten langfristigen Schuldforderungen aus 
Grund und Boden^^® und aus freiberuflicher Tätigkeit resultierten, ihr 
Gespür für die sozialen Probleme und zugleich ihre entschiedene Ab­
neigung, diese anders als auf höchst behutsamem evolutionärem Wege 
zu lösen. Ein Mann wie Rau war in fast allen Beziehungen ihr Anti­
pode; als Gewerbsmann, der für Staatsintervention eintrat, Anwen­
dung oder doch Androhung von Gewalt zur Durchsetzung seiner Ziele 
nicht ablehnte und für das monarchische Staats- und Regierungssystem 
nichts übrig hatte. Im übrigen waren die Grenzen zwischen liberalen 
Konservativen, konservativen Liberalen, „Juste-Milieu", „rechtem 
Zentrum" und „linkem Zentrum" und selbst „Republikanern" bei der 
fast völligen Abwesenheit organisierter politischer Gruppen kaum zu 
erkennen.

Die im nächsten Kapitel zu beschreibenden Wahlen zur deutschen 
Nationalversammlung sollten sehr bald zu einer größeren Politisie­
rung und damit Differenzierung führen.

228 Ladendorf, Scäilagwörterbuch (1906), 194. Der früheste mir bekannte württem- 
bergisdie Beleg findet sidi in: Schwab. Krön. Nr. 12 v. 14. 1. 1849, S. 67; „Seit 
der Dauer dieses Landtags ist eine Ministerfrage noch gar nie aufgeworfen worden, 
und es ist deshalb auf keine Weise gerechtfertigt [. . .] von einer ,jetzigen Oppo­
sition' in der Kammer zu sprechen. Daß dies aber geschehen konnte, und zwar von 
Seite der sogenannten Altliberalen, die ausdrücklich von den .Reaktionären und 
Angstleuten’ unterschieden sein wollen — das beweist zur Genüge, wie sehr diese 
Politiker sich haben Sand in die Augen streuen lassen.“

229 Vgl. Herdegen, Württembergs Staatshaushalt (1848), 29.
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II. Vom Vorparlament zur Nationalversammlung

Schon vor der Abreise der Württemberger zum Vorparlament hatte 
sich eine Verjüngung der älteren liberalen Honoratiorengesellsdiaft 
angedeutet, die sehr bald konkrete politische Auswirkungen hatte. 
Allen sichtbar manifestierte sie sich erstmals bei der Eröffnung des fast 
unmerklich in den Reichstagswahlkampf übergehenden Landtagswahl­
kampfes auf der überörtlichen Göppinger Volksversammlung des 
26. März 1848*. Deren Veranstalter^ erreichten zwar ihren Hauptzweck, 
sich durch Akklamation zur Nachahmung der eine Woche vorher im 
badischen Offenburg gefaßten Beschlüsse®, welche die Gründung von 
politischen Vereinen in allen Orten des Landes und deren organisa­
torische Verknüpfung gefordert hatten, legitimieren zu lassen. Aber 
trotz straffer Führung durch die Stuttgarter und speziell den Abgeord­
neten Murschel, der als Vorsitzender keine unmittelbar aus der 
Mitte der Versammlung kommenden Anträge zuließ, drückten doch 
jüngere Männer, politische Neulinge, dieser Kundgebung einen demo­
kratischeren Stempel auf, als seither bei liberalen Versammlungen 
üblich gewesen war. Der 35jährige Literat Hermann Kurz und sein 
31 jähriger Berufsgenosse Johannes Scherr trugen Adressen zugunsten 
Polens und an die Wiener und Berliner Freiheitskämpfer vor, der 30jäh- 
rige Rechtsanwalt Sigmund Schott setzte sich für die „Volkswehr" ein, 
und der 32jährige Fabrikant Julius Haußmann von Blaubeuren warnte 
vor einer Beschränkung der beschlossenen „Vaterländischen Vereine" 
auf das Bürgertum.

Auf dieses „Wie", die Art der Durchführung, kam es fast mehr an 
als auf das beschlossene „Was", nämlich die Bildung von Orts- und 
Oberamtsbezirksvereinen, die durch einen „Hauptverein" in Stuttgart 
nicht gelenkt, aber doch koordiniert werden sollten, die Festlegung

1 „Programm. . d. d. Stuttgart, 25. März 1848, ohne Unterschriften, in; Beob. 
Nr. 24 V. 26. 3. 1848, 93 f. — ausgegeben am 25. 3. abends. — Berichte: Beob. Nr. 26 
V. 28. 3. 1848, 101—103, Nr. 27 v. 29. 3., 107, und Nr. 28 v. 30. 3. 1848, 111. Schwab. 
Krön. Nr. 87 v. 28. 3. 1848, 411 f. (verfaßt von Otto Elben, der im Oktober 1847 
in die Redaktion des im Besitz seiner Familie befindlichen Blattes eingetreten war; 
vgl. seine „Lebenserinnerungen" [1931], bes. S. 110—124). Dazu W. Boldt, Württ. 
Volksvereine (1970), Seite 7—12; a. a. O., 239—241, und W. Boldt, Anfänge (1971), 
117—120, Abdruck des „Programms".

2 Vgl. u. Anm. 8. — Eingeladen hatte der Göppinger Abgeordnete Georg Friedrich 
Christian Philipp Seefri(e)d: die Leitung der Versammlung übernahm Murschel. Es 
handelte sich also um ein Unternehmen der alten Kammeropposition.

3 „Die Beschlüsse der Volksversammlung zu Offenburg am 19. März 1848", nach 
einem Flugblatt in der UB Heidelberg abgedruckt von K. Obermann, Einheit und 
Freiheit (1950), 301—303, auch bei W. Boldt, Württ. Volksvereine (1970), 251 f., 
bzw. Anfänge (1971), 144—146. Zur Offenburger Versammlung allgemein: O. Kähni, 
Offenburg 1848—1948 (1947), S. 28—33.
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einer Plattform für die Landtagswahl und schließlich die Unterstützung 
des vom Heidelberger Siebenerausschuß vorgeschlagenen Verfas­
sungsprogramms. Das Auftreten der Jungen in Göppingen fand seine 
Fortsetzung und Ausweitung im Lande: die Öffnung nach unten, in die 
kleinbürgerlichen Schichten hinein, die in den unkoordinierten und 
spontanen, aber gleichwohl fast durchweg von den Honoratioren sicher 
gesteuerten Kundgebungen der ersten Märztage meist noch vermieden 
worden war. Die Sorgen und Wünsche der kleinen Gewerbetreibenden 
hatten sich, wenn auch oft nur auf indirekte Weise, schon in einzelnen 
Märzadressen niedergeschlagen, das neue Ministerium hatte ihre Be­
rücksichtigung versprochen. Jetzt, in den neuen Vereinen, konnten die 
kleinen Leute ihre Wünsche direkt, ohne Fürsprech oder Vormund, 
äußern und sie taten das oft direkter, als der bisherigen Kammeroppo­
sition gefiel, deren Politik zwar auch Interessenpolitik, aber in Form 
von Verfassungspolitik war, und zwar einer Verfassungspolitik, die 
oftmals mehr von nationalen Machtgesichtspunkten als von partiku­
laren Nöten bestimmt war. Die neu an der Politik beteiligten Gruppen 
oder auch Schichten waren nicht gewillt, sich lediglich zur Verstärkung 
der „liberalen Partei" gebrauchen zu lassen, sondern wollten ihrerseits 
die Partei beinflussen, was ihnen mit Hilfe neuer Leute aus der alten 
Führungsschicht oder aus eigenen Kräften nicht selten gelang. Dabei 
trat eine Frontstellung gegenüber den Ansichten der „Geldaristokra­
ten" — oder wie die politischen Schimpfworte sonst lauteten — hie 
und da von Anfang an deutlich hervor, die aber nicht zur Bruchlinie 
zwischen den verschiedenen Gruppen oder Organisationen wurde. 
Vielmehr kam es zunächst überall zu gemeinsamer Mitgliedschaft in 
einheitlichen Vereinen, die ihre inneren Spannungen in sich auszutra­
gen hatten, so etwa in Heilbronn, Ellwangen, Tübingen^, Oberndorf 
a. N., Ulm®, Schwäbisch Hall® und anderswo^.

Besonders auffällig ist dies in Stuttgart, wo gemäß den Göppinger 
Beschlüssen der Ortsverein zugleich der „Hauptverein" des Landes 
sein sollte. An eine direkte Mitwirkung der Orts- und Bezirksvereine 
des Landes bei seiner Konstituierung war, sehr zu deren Mißvergnü-

4 Zur Vorgeschichte und Gründung des Tübinger „Vaterländischen Vereins“ vgl. 
E. Sieber, Tübingen (1975), 59—69.

5 Vgl. die Berichte in der Ulmer Schnellpost, z. B. Nr. 89 v. 15. 4. 1848, 355 f.; Nr. 94 
V. 2^1. X^l848,^375 f.; Nr. 98 v. 28. 4. 1848, 392; Nr. 103 v. 4. 5. 1848, 412; Nr. 118 v.

6 Gründungsaufruf für einen „vaterländischen Verein" in Sdiwäb. Hall vom 29. März 
1848, in: Haller Tagbl. Nr. 22 v. 29. 3. 1848, 97, dazu mein Aufsatz, in: Württem- 
bergisch Franken 53 (1969), 109—122.

7 Die von Peter Müller (Diss. 1952), z. B. 288, Anm. 465, u. ö. als demnächst erschei­
nende und bereits mit Seitenzahlen zitierte Tübinger Phil. Diss. von Gottfried 
Schmidt, Die politischen Vereine in der Revolution von 1848—1849 in Württemberg 
— ist leider nie fertiggestellt worden. (Frdl. Auskunft von Dr. Friedr. Frhr. Hiller 
V. Gaertrlngen in Gärtringen.) Die Diss. v. W. Boidt wird leider ihrem Thema nicht 
völlig gerecht, was heim Mangel an Spezialarbeiten nicht verwundern kann.
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bei dieser Konstruktion nicht gedacht, wohl weil dem „Haupt-8gen
verein" lediglich die Funktionen des Informierens und Koordinierens 
zugedacht waren». Aber diese waren doch wichtig genug und die Ver­
zögerung seiner Gründung durch MurscheF“, der als Vorstand des 
„Bürgermuseums" und liberaler Abgeordneter auch diese Aufgabe in 
die Hand genommen hatte, ein schwerer Fehler.

Sie ermöglichte nämlich einigen der neuen Männer die Konstituie­
rung eines nicht geradezu repuhlikanisdien, aber doch seiner Tendenz 
nach „demokratischen"“ Klubs, der erstmalig am 4. April unter dem 
Vorsitz Scherrs zusammentrat“, und der auf jeden Fall weiter links'» 
stand, als von Murschels Gründung zu erwarten war. Sein erster Ver­
handlungspunkt war, auf Antrag von Julius Haußmann, die Wahl­
rechtsfrage, wobei die Ansicht des eben von Frankfurt zurückgekehr­
ten Kaufmanns und Lokalpolitikers Heinrich Müller“, der Kürze der 
Zeit wegen werde in Württemberg wohl das seitherige (auch von ihm 
entschieden mißbilligte) Wahlverfahren auch für die Wahlen zur Na­
tionalversammlung angewandt werden müssen, allgemeinen Wider­
spruch erfuhr. Mehrere Redner, namentlich Wilhelm Zimmermann 
(Professor am Polytechnikum), Scherr, ein Finanzrat Vaihinger, Rechts­
anwalt Robert Römer (der knapp 25jährige Sohn des Ministers) und 
Haußmann traten für direkte Wahlen ein, für die (und zwar mit den 
vier Kreisen des Landes als Wahlbezirken) eine förmliche Schlußah- 
stimmung Einstimmigkeit ergab. Ein Bericht im „Beobachter" dem

8 Vgl als eine Stimme unter mehreren einen eingesandten Artikel, in; Sdiwäb. Krön. 
Nr. 93 V. 3. 4. 1848, 447, der die Beherrschung der Göppinger Versammlung durch 
die Stuttgarter Advokaten beanstandet.

9 Vgl. den oben Anm. 1 zit. Aufruf zur Göppinger Versammlung, Punkt 3 und 8.
10 Murschel hatte ursprünglich auf den 4. April zur Gründungsversammlung eingeladen 

(Schwab. Krön. Nr. 91 v. 1. 4. 1848, 439) und bat dann von Frankfurt aus seine 
Mitbürger um ihr Einverständnis mit einer Verschiebung (a. a. O., Nr. 94 y. 4. 4. 
1848 453). Erkannte er erst dort, wie viele Anhänger die Republik in Sudwest­
deutschland hatte, oder war er eben als Mitglied des „Fünfzigerausschusses un­
abkömmlich? War kein anderer da? Die durch die Ämterhäufung dieses gemäßigten 
politischen Führers bewirkte Verschiebung nützte auf jeden Fall zunächst einmal 
den Radikalen.

11 Zur Terminologie vgl. neben H. Krause, Demokratische Partei (1923), 56, auch 
K. Griewank, HZ 170 (1950), 495—523, bes. 500, Anm. 1. S. a. u. Anm. 44.

12 Berichte über die Versammlung vom 4. April: Beob. Nr. 35 v. 6. 4. 1848, 139: 
Sdiwäb. Krön. Nr. 97 v. 7. 4. 1848, 467. Dazu; P. Müller (Diss. 1952), 150—152.

13 Der „Demokratische Verein" (wie der Klub seit dem 6. April hieß, vgl. Beob. Nr. ^ 
V. 8. 4. 1848, 146) übernahm allerdings nicht die Anm. 1/195 erwähnten republi­
kanischen Forderungen Heckers und Struves, die (unter Weglassung der Art. 6 — 
Aufhebung der Klöster — u. v. a. 15 — „Aufhebung der erblichen Monarchie") am 
4. April von einem „Demokratischen Central-Comite für die Wahlen zur konsti­
tuierenden Versammlung" als Programm übernommen wurden. Das Wahlmanifest 
des Demokrat. Central-Comites (vom 4. April 1848) auch bei W. Boldt, Anfänge 
(1971), 103—105; ebd., 105—107, seine Organisationsgrundsätze. Dieses Komitee, 
dem als einziger Württemberger Diemar angehörte und dessen bekannteste Mit­
glieder Graf Reichenbach, d’Ester, Hecker, Struve, Zitz und Würth-Sigmaringen

(vgl. Beob. Nr. 36 v. 7. 4. 1848, 141 f.), hat für Württemberg gar keine Bedeu-waren 
tung erlangt.

14 Seine Lebensdaten konnte ich nicht ermitteln. Im Mai richtete er eine Eingabe an 
den „Fünfzigerausschuß", vgl. Beob. Nr. 76 v. 20. 5. 1848, 301 f.
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diese Einzelheiten entnommen sind^® — sollte als „ein offener Brief an 
das Land" gelten, mit dem die sich bildenden oder bereits bestehenden 
„Volksvereine" (nicht, wie in Göppingen beschlossen, „Vaterländische 
Vereine"!) aufgefordert wurden, dem Stuttgarter Klub ihre Ansichten, 
Vorschläge und Beschlüsse dazu mitzuteilen. Im Handstreich hatten die 
„Demokraten" damit einen Zentralpunkt erobert, von dem aus sie ver­
suchten, wenigstens in einem höchst wichtigen Punkt Einfluß auf das 
Land zu gewinnen, bevor noch die etablierten Politiker der älteren 
Generation Zeit gefunden hatten, ihre Anhänger zu sammeln. Daß die 
am 4. April versammelte „Linke" keine Zeit verlieren wollte, erhellt 
daraus, daß sie schon für den übernächsten Tag und dann im Turnus 
jeden Dienstag und Donnerstag weitere Versammlungen anberaumte. 
Allerdings kämpfte auch sie nicht bloß an einer Front. Am selben 
Abend (4. April) hatte vielmehr mindestens eine weitere Versammlung 
mit noch radikalerer Tendenz stattgefunden, auf der eine größere Zahl 
Stuttgarter „Arbeiter"i® eine von dem Literaten Dr. Grieb‘^ verfaßte 
Eingabe an die Regierung angenommen hatte, die unter ausdrücklicher 
Berufung auf den von Struve beim Vorparlament eingebrachten repu­
blikanischen Antrag*® ebenfalls das allgemeine direkte Wahlrecht for­
derte*®. Ein von Sigmund Schott bei derselben Versammlung einge- 
brachter und wohl als Ablenkungsmanöver gedachter Zusatzantrag, 
der die württembergische Regierung aufforderte, daß sie zur Behebung 
der gegenwärtigen Not „unter den arbeitenden Klassen [. . .] unver- 
weilt alle diejenigen Maßregeln ergreifen werde, welche von den Um­
ständen geboten sind", läßt darauf schließen, daß nicht nur rein poli­
tische Fragen (wie die des Wahlrechts) besprochen wurden: Schotts 
Beteiligung entsprang vermutlich dem Wunsch, informiert zu sein und 
gleichzeitig Einfluß zu nehmen, und verrät eine gewisse Besorgnis. 
Viel besorgter waren allerdings die Konservativeren, die ohnehin die 
beiden Versammlungen nicht auseinanderhalten konnten oder 
wollten®®.

Schon das Hochspielen der Wahlrechtsfrage war für sie alarmierend 
genug. „Kreiswahlen", also Wahlen, in denen jeder der vier Kreise 
Württembergs zwischen fünf und zehn Abgeordnete direkt oder auch

15 Wie Anm. 12.
16 Nach dem Sprachgebrauch der Zeit dürfte es sich dabei vorwiegend um Handwerks­

gesellen gehandelt haben: vgl. Deutsche Z. Nr. 148 v. 28. 5. 1848, 1181: „ ... die 
Bewegung unter den Frankfurter Handwerksgesellen, oder wie sie in Nachäffung 
der Franzosen genannt wird, .unter den Arbeitern' ..." Dazu allgemein; R. Stadel­
mann, Revolution (1948), bes. Kap. 1.

17 Christoph Friedrich Grieb, dessen Lebensdaten ich nicht ermitteln konnte, lebte 
als Literat in Stuttgart. Nach seiner 1848 erschienenen Schrift „Populäre Gesell- 
schafts-Oekonomie" sowie der ihm zugeschriebenen anonymen Schrift „Abbruch und 
Neubau" (1846) war Grieb Fourierist. Diese Vermutung wird gestützt durch die 
Bemerkung von H. Lülmann, L. v. Rochau (1921), 46, Anm. 1, daß Grieb ca. 1840 
bis 1843 Mitarbeiter der fourieristischen Zs. „Phalange”

18 S. o. S. 47 imd Anm. 1/195.
19 Wortlaut: Beob. Nr. 37 v. 8. 4. 1848, 147.
20 S. u. S. 64 f.

war.
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durch Listenwahl zu bestimmen gehabt hätte, waren nach dem Ver­
ständnis der Zeit Parteiwahlen, in denen Klubs oder „Koterien" der 
Kreishauptstädte die erste Rolle, die örtlichen Honoratioren aber nur 
eine untergeordnete spielen konnten. „Kreiswahlen" setzten wenig­
stens ein Mindestmaß an zentraler Parteiorganisation voraus. In „Be­
zirkswahlen", d. h. Wahlen je eines Abgeordneten in den 28 Wahl­
bezirken des Königreichs, konnte sich in jedem dieser Bezirke ein be­
sonderer politischer Wille bilden, wobei diejenigen entschieden im 
Vorteil waren, die schon bisher (bei den Landtagswahlen, für die 
gleichfalls bezirksweise, nach Oberämtern, gewählt wurde) die politi­
sche Willensbildung in die Hand genommen hatten®^. Die Gemäßigte­
ren erkannten die Gefahr für die Stellung der Honoratioren sofort und 
versuchten nun auf die Politik der Radikaleren ebenso Einfluß zu neh­
men wie diese auf die Versammlungen der „Arbeiter", indem sie sich 
am 6. April auf der diesmal von Zimmermann geleiteten zweiten Ver­
sammlung des Politischen Klubs einstellten^^. Scherr versuchte ange­
sichts dieser Überfremdung, durch Schließung der eigenen Reihen die 
Situation zu retten. Er beantragte: der Klub solle den Namen „Demo­
kratischer Verein" annehmen; seine Verhandlungen sollten protokol­
liert und veröffentlicht werden; niemand, der nicht eingeschriebenes 
Vereinsmitglied sei, sollte Stimmrecht haben. Das war die Formali­
sierung der zunächst noch informellen Zusammenkünfte, zu einem Zeit­
punkt, als noch nicht einmal ein politisches Programm diskutiert und 
angenommen war. Das letztere geschah erst, als nach Annahme der 
drei Anträge Scherrs wenigstens die Unterscheidung von Freund und 
Feind möglich geworden war, durch den Redakteur des „Beobachters“, 
den ebenfalls erst 32 Jahre alten Adolf Weisser. Kernpunkt des von 
ihm entworfenen Programms^® war wiederum die Forderung direkter 
Wahlen zur Nationalversammlung in den vier Kreisen des Landes. 
„Direkte Wahlen" aber bedeuten Listenwahlen und damit „Partei­
wahlen". Zu diesem Zwecke sollten die bereits für die Landtagswahlen 
bestehenden Lokalkomitees durch Kreiskomitees ergänzt werden, die 
sich ihrerseits mit einem Zentralkomitee in Verbindung setzen sollten. 
Gegen diesen Vorschlag — und daneben gegen das Bestehen konkur­
rierender politischer Vereine — traten vor allem die ungebetenen 
Gäste des Abends, Fetzer, Rödinger und Tafel auf, übrigens alle drei 
Angehörige der „mittleren Generation", die neben den — meist ju­
gendlichen — Vereinsmitgliedern Otto Elben (Mitredakteur des 
„Schwäbischen Merkur"), Weisser, Scherr, Heinrich Müller, Haußmann

21 Vgl. u. S. 397—399, Exkurs III.
22 Beridit, in: Beob. Nr. 37 v. 8. 4. 1848, 146 f. Demnach hatte der „demokratische Ver­

ein“ die Absicht, „dem [am 8. April zu gründenden] Hauptverein, wofern dieser 
das Prinzip der direkten 'Wahlen [im Beob. gesperrt] festhält, sich völlig unter­
zuordnen" (ebd.).

23 Text des Weisserschen Programms, in; Beob. Nr. 38 v. 9. 4. 1848, 149. — Schon am 
6./7. April hatte der Leitartikel des Beob. (Nr. 36 v. 7. 4., 141) „direkte Wahlen um 
jeden Preis“ gefordert, die zugleich „Kreiswahlen“ sein sollten.
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und Vaihinger den größten Teil der Debatte bestritten. Rödinger spradi 
unverblümt die Befürchtung aus, daß „das Volk" durch das Bestehen 
von Vereinen, Hauptvereinen und daneben zwei, drei, vier Klubs völ­
lig verwirrt werden würde. Die Gründung des in Göppingen beschlos­
senen und unter Murschels Leitung vorzubereitenden Stuttgarter 
Hauptvereins habe hinter der Beteiligung Murschels am Vorparlament 
zurückstehen müssen — der „Demokratische Verein" solle nun mit 
allen Kräften auf dessen Verwirklichung hinarbeiten. Daß an dieser 
Stelle Zimmermann als Präsident zur Verteidigung der demokratischen 
Gründung das Wort nahm, zeigt, daß sein Verein in die Defensive ge­
drängt wurde; Heinrich Müller, eines der gemäßigteren Mitglieder, 
versuchte zu vermitteln und schlug eine Umarbeitung von Weissers 
Programm vor, das bis zum vorgesehenen Gründungstag (8. April) von 
Murschels Verein verbreitet werden sollte und zu einer „sehr wün­
schenswerte [n] Regeneration der älteren liberalen Gesellschaft" bei­
tragen könnte. Aber Rödinger, nicht bereit, sich mit einem halben Siege 
zufriedenzugeben, griff nun auch die vorgeschlagenen Bezirkswahlen 
an und trat, unterstützt von Petzer und dem jungen Regierungsrat 
Adolf Schoder, angegriffen von Scherr, Weisser, Haußmann, Müller 
und Vaihinger, für Wahlen in Einerwahlkreisen ein, bis eine von 
Scherr herbeigeführte Abstimmung schließlich doch eine Mehrheit 
(von 35: 12) für die Kreiswahlen ergab. Zur Durchsetzung dieser For­
derung wollten die „Demokraten" schon am nächsten Tage (Freitag, 
7. April) erneut zusammentreten; als Präsident für diese Sitzung wurde 
Heinrich Müller gewählt^^.

Die Göppinger Einheit der Gruppe um Murschel einerseits und der 
radikaleren Jugend um Scherr, Weisser und Haußmann andererseits 
war also schon nach einer Woche praktisch zerbrochen; auch das Ein­
greifen von Fetzer, Rödinger und Tafel hatte im Materiellen zu keiner 
Einigung mehr geführt. Demokratische Zentralisten standen gegen die 
Verteidiger der bisherigen liberalen Lokalwahlkomitees, Ältere gegen 
Jüngere, Anhänger von Parteiwahlen gegen Anhänger der Honora­
tiorenwahlen. Aber erst durch das Auftreten einer dritten Gruppe kam 
es bei der Gründungsversammlung des „Hauptvereins" am 8. April 
abends zum Eklat^®.

Vielleicht schon bei der ersten „Arbeiterversammlung" am 4. April, 
sicher aber bei einer zweiten am 7. war Gottlieb Rau-Gaildorf aufge­
treten (auch er ein junger Mann von 32 Jahren) und hatte sich dank 
seiner Rednergabe zum Präsidenten mindestens der letzteren aufge-

24 Bericht über die Versammlung des „Demokratischen Vereins“ am 6. April 1848, in: 
Beob. Nr. 37 v. 8. 4. und Nr. 38 v. 9. 4. 1848, 146 f. und 151. Vgl. dagegen W. Boldt, 
Württ. Volksvereine (1970), S. 13 — wo allerdings der Gegensatz zwischen der 
Gruppe Scherr-Zimmermann und der Gruppe Fetzer-Rödinger übersehen wird.

25 Zur Gründung des Stuttgarter „Hauptvereins" vgl. auch die teilweise zu anderen 
Ergebnissen kommende Darstellung von W. Boldt, Württ. Volksvereine (1970), 
13—19.
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Schwüngen^®. Ihm gelang es, die Versammlung „von den rein sozialen 
Zwecken ab und [. . .] auf das Feld der Politik überzuführen"^^, konkret: 
die in der ersten Versammlung erhobene Forderung nach dem Wahl­
recht auch für die „Arbeiter" zu überbieten durch eine angeblich von 
etwa 1000 Anwesenden gebilligte Adresse an den „Fünfzigerausschuß" 
des Vorparlaments, in der er im Anschluß an den bekannten Antrag 
Struves^® eine deutsche Föderativrepublik „nach dem Muster der 
nordamerikanischen Freistaaten" forderte mit einer seltsam aus histo­
rischen, biblischen, sozialen und erbbiologischen Argumenten ge­
mischten Begründung, die in der Behauptung gipfelte, daß die Re­
publik „der endliche Sieg des Christentums" seF®. Das Bekanntwerden 
dieser unumwundenen Erklärung für die Republik und die sofort ein­
geleitete Unterschriftensammlung für eine von Murschel formulierte 
konstitutionell-monarchische Gegenerklärung sorgten am Abend des 
8. für einen ungeheuren Zulauf zu der in gespannter Atmosphäre ab­
laufenden Gründungsversammlung im „Bürgermuseum". Dem zum 
Vorsitzenden akklamierten Murschel gelang es indessen, zunächst die 
Wahl eines Stuttgarter Ortskomitees von 25 Mitgliedern in Ruhe durch­
zuführen, obwohl es sich dabei offenbar um eine Kampfabstimmung 
über Kandidaten der Anhänger Murschels und des „Demokratischen 
Vereins" handelte®®. Als jedoch Murschel anschließend seine angeblich 
bereits von etwa 1000 Bürgern Unterzeichnete Erklärung verlas, die 
der Überzeugung Ausdruck gab, „daß die Freiheit und die Einheit der 
deutschen Nation und insbesondere der Schutz der Ärmeren und der 
arbeitenden Klassen nicht durch gewaltsame Einführung der Republik, 
sondern nur im Wege der konstitutionell-monarchischen Regierungs­
form möglich werden; [...] daß Freiheit nur auf dem Boden des Ge­
setzes und der Ordnung festgestellt werden könne, daß einseitige un­
zeitgemäße republikanische oder kommunistische Bestrebungen ebenso 
wie unbedachte Anpreisung oder Verkündigung der Republik zu noch 
größerer Kredit- und Arbeitslosigkeit, zu Eigentums- und Rechtsver­
letzungen, zur Anarchie, zum Bürgerkrieg und zur Unfreiheit führen 
und Anlaß geben können, und daß daher solche unpatriotischen Be-

26 Vgl. die öffentliche Erklärung des sich selbst „Arbeiter" nennenden Schriftsetzers 
und Korrektors Ferdinand Braun vom 15. April 1848, in: Schwab. Krön. Nr. 109 v. 
19. 4. 1848, 542, nach der Rau auf beiden Versammlungen aufgetreten wäre. Der 
o. Anm. 12 zit. Bericht des Beob. über die erste vom 4. April erwähnt Raus An­
wesenheit allerdings nicht.

27 Braun (wie vorige Anm.).
28 S. o. S. 47 mit Anm. 1/195.
29 Text der Adresse; Beob. Nr. 39 v. 10. 4. 1848, 153 f. Gegen diese Adresse wandte 

sich David Friedrich Strauß in einem namentlich gezeichneten Artikel, in; Schwäb. 
Krön. Nr. 106 v. 16. 4. 1848, 521 f., in dem er die konstitutionelle Monarchie mit 
„Reform", die Republik mit „Umsturz" gleichsetzte.

30 Nach dem Bericht der Schwäb. Krön. Nr. 100 v. 10. 4. 1848, 489, erfolgte die Wahl 
durch abwechselnde Namenverlesung aus zwei Listen und Akklamation oder Hand­
zeichen, wobei der eine oder andere Name auch verworfen wurde. Vgl. dazu Beob. 
Nr. 39 V. 10. 4. 1848, 153 f. Liste der Gewählten: Schwäb. Krön. Nr. 105 v. 15. 4. 
1848, 515.
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Strebungen durchaus zu mißbilligen seien"®‘, und gleichzeitig zur Un­
terstützung des Ministeriums Römer und des Frankfurter „Fünfziger- 
ausschusses" aufrief, trat — durch einen Zwischenruf provoziert — 
Rau auf und entfesselte einen so bisher unerhörten Tumult. Murschel 
konnte ihm erst Gehör verschaffen, als die erregte Menge sich ausge- 
schrien hatte; Rau scheint es dann gelungen zu sein, seinen Stand­
punkt zu behaupten (auch gegen Angriffe des Stuttgarter Abgeordne­
ten Bankier Federer wegen der bekannten Gaildorfer Adresse^^) und 
seinen Gegnern Achtimg abzunötigen. Die Unterzeichnung der Mur- 
schelschen Erklärung ging inzwischen weiter; von den anwesenden 
Mitgliedern des „Demokratischen Vereins" erhob sich keine Stimme 
zur Verteidigung Raus; lediglich Zimmermann versuchte von Murschel 
eine Präzisierung seiner Äußerungen über die konstitutionelle Monar­
chie zu erlangen — er beruhigte sich, als Murschel sich gegen gewalt­
same Änderung der Verfassungen erklärte®®.

Aber die vorgesehene Wahl eines Zentralausschusses von sieben 
Mitgliedern mußte auf den folgenden Montag (10. April) vertagt wer­
den, eine Verschiebung, die von beiden Seiten genutzt wurde. Rau war 
kein Mann des „Demokratischen Vereins", aber es lag in der Natur 
der Sache, daß eine Erklärung gegen seinen Republikanismus auch 
die „theoretischen Republikaner" um Scherr und Zimmermarm treffen 
mußte — und wohl auch sollte®^. Zwischen ihnen und den An­
hängern Murschels lag die Entscheidung, nicht unvermittelt, da man 
sich hinter den Kulissen um ein weiteres Zusammenwirken bemüht zu 
haben scheint®®, aber doch im Kern. Beiden Gruppen gelang es, weitere 
Anhänger zu mobilisieren: dem „Bürgermuseum" die Stuttgarter Wein­
gärtner unter ihrem konservativen Führer Stadtrat Christian Stöckle®“, 
die sich am Sonntag (9. April) hinter Murschels Erklärung stellten und 
eine eigene, ähnliche verabschiedeten®’, dem „Demokratischen Ver­
ein" einen Teil der „Arbeiter". Unter Unruhe und Gerüchten von „tät­
lichen Demonstrationen" der „Arbeiter" füllten sich am 10. April schon 
zwei Stunden vor Beginn der Versammlung Saal, Galerien, Neben­
räume, Flure des „Bürgerhauses" und die angrenzenden Straßen mit

31 Text; Beob. (wie vorige Anm., 153) und — mit kleineren stilistischen Abweichungen 
— Sdiwäb. Krön., a. a. O., 485.

32 S. o. S. 23 mit Anm. 1/53.
33 Schwab. Krön., wie Anm. 30.
34 Deren Mißvergnügen an einem derartigen Hochspielen der Prinzipienfrage äußerte 

sich in einem vom 10. April datierten und am selben Tage noch vor der anberaum­
ten Versammlung ausgegebenen Leitartikel des Beob. Nr. 40 v. 11. 4. 1848, 157, 
der den „Monarchisch-Konstitutionellen in Stuttgart" vorwarf, „ohne äußerste Not" 
eine Demonstration veranstaltet und eben damit „republikanische Tendenzen" 
erst provoziert zu haben.

35 Dies ist aus dem Verlauf der Versammlung vom 10. April zu erschließen.
36 Zu Christian Ludwig Stöckle, dessen Lebensdaten ich nicht ermitteln konnte, vgl. 

„Das Lied vom Stöckle", in; Steiff u. Mehring, Geschichtl. Lieder (1912), 978—982. 
S. a. u. S. 66.

37 Text; Schwäb. Krön. Nr. 101 v. 11. 4. 1848, 495. Dieser Erklärung schlossen sich 
eine ganze Reihe von Weinbaugemeinden des Landes an.
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einer wogenden Menge®®, deren Physiognomie sich von derjenigen der 
Versammlung vom 8. April wesentlich unterschied: war da das Bürger­
tum im engeren Sinne zugegen gewesen, so hatte diese Versammlung 
„vorherrschend den Ausdruck des vierten Standes"®*. Die Gegner hat­
ten, um einander zuvorzukommen, ihren Aufmarsch vorverlegt und be­
schleunigt. Dennoch begann die Versammlung unter Rödingers (nicht 
Murschels, der ebenfalls anwesend war) Vorsitz zunächst in Ruhe und 
Ordnung. Nach ihm und dem Schwiegersohn seines alten Kampfgefähr­
ten Tafel, Stadtgerichtsaktuar Oesterlen, sprach Scherr ruhig und beru­
higend für den „Demokratischen Verein", dessen Ziele er erläuterte 
und dessen grundsätzliches Bekenntnis zur Legalität er hervorhob. 
Auch die Annahme der von Rödinger vorgetragenen Statuten des zu 
gründenden „Hauptvereins"^®, die bemerkenswerterweise nicht mehr 
einen Siebener-, sondern jetzt einen Fünfzehnerausschuß vorsahen^^, 
erfolgte noch ohne Widerspruch. Zu erregten Auseinandersetzungen 
kam es erst bei der Verfahrensfrage des Abstimmungsmodus, ob der 
Ausschuß sofort durch Akklamation oder ob er schriftlich gewählt wer­
den sollte, was unter den Bedingungen des Abends nicht gut möglich 
war und eine Verschiebung der Wahl implizierte. Es war klar, daß hier 
nicht um praktische, sondern um Prinzipienfragen gestritten wurde, 
über die beide Lager sich nicht mehr vereinigen konnten: „auf der einen 
Seite die Mehrzahl der Stuttgarter Bürger für Aufrechterhaltung des 
jetzt Bestehenden; auf der andern eine beweglichere Zahl der Vorwärts­
drängenden"^® — die allerdings an diesem Abend hoffen konnten, bei 
sofortiger Abstimmung die Mehrheit zu gewinnen. Unterstützt von 
Robert Römer gelang es Rödinger, die Entscheidung schon der Vor­
frage auf den folgenden Mittag zu verschieben; ein Antrag Zimmer­
manns, gleich jetzt in der Nacht im Freien darüber abzustimmen, wurde 
abgelehnt. Kaum hatte ein Gast aus Hamburg, der aus Blaubeuren 
stammende Geschichtsprofessor Christian Friedrich Wurm, Gelegen­
heit, die Versammlung in die ruhigeren Bahnen des beiden Parteien ge­
meinsamen deutschen Nationalismus hinüberzulenken^®, als ein Ge­
rücht über die Verhaftung eines Soldaten zu neuen schweren Unruhen 
führte; die aufgeregte Masse strömte auf die Straße, Bürgerwehr, dann 
auch Militär rückte aus, Graf Wilhelm von Württemberg und Staatsrat 
Römer erschienen auf dem Platze, bis endlich gegen Mitternacht die 
Ruhe wiederhergestellt werden konnte. Am nächsten Tage fiel, in ge­
spannter Atmosphäre, die Entscheidung. Sowohl im „Bürgerhaus" als 
auch vom „Demokratischen Verein" wurden vorgedruckte Wahlzettel

38 Sdiwäb. Krön. Nr. 102 v. 12. 4. 1848, 501; Beob. Nr. 41 v. 12. 4. 1848, 161.
39 Beob. (wie vorige Anm.).
40 Wortlaut, in: Beob. Nr. 44 v. 15. 4. 1848, 174; auch bei W. Boldt, Württ. Volks­

vereine (1970), 256; vgl. auch u. S. 137—139 mit Anm. III/297.
41 Diese Verdoppelung läßt vermuten, daß man die Führer beider Seiten in den Aus­

schuß wählen wollte — vgl. aber u. S. 67!
42 Schwäb. Krön. Nr. 102 v. 12. 4. 1848, 502.
43 „Seinem Hoch auf Deutschlands Einheit stimmte freudig alles bei" (ebd.).
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ausgegeben, wobei sich manche Namen auf beiden Listen fanden*^. 
Aber Zweck und Anlaß der Wahl schienen fast vergessen, als unter 
Fahnen für „Öffentlichkeit und Mündlichkeit" und „Schriftliche Ab­
stimmung für fünfzehn Mitglieder"^® die beiden feindlichen Heerhau­
fen auf dem Stuttgarter Wilhelmsplatz zu einem Massenaufmarsch für 
und wider Republik oder Monarchie antraten. Rödinger als Vorsitzen­
der konstatierte, daß sich eine Mehrheit für das eine oder das andere 
Verfahren nicht feststellen lasse, und ordnete schriftliche Abstimmung 
an^®. Damit war auch über die Zusammensetzung des „Zentralausschus­
ses" im Grunde bereits entschieden. Tausende stimmten ab, und zwar, 
wie schon bald sichtbar wurde, überwiegend konservativ — konserva­
tiver, als die Führer beider Richtungen vorausgesehen hatten.

Sollten die Unruhen Urheber gehabt haben, deren Ziele etwa ein 
republikanischer Umsturz oder auch nur die Verhinderung einer die 
Republikaner in ihren Entfaltungsmöglichkeiten beschränkenden Ein­
heitsfront der beiden Flügel der liberalen Partei gewesen sein könnten, 
dann wurden diese Ziele nicht erreicht. Im Gegenteil führte die Mobi­
lisierung der Stuttgarter Weingärtner der Partei von „Ruhe und Ord­
nung" neue und — im Wortsinn! — schlagkräftige Hilfstruppen zu. 
Bei einem Erscheinen des Königs am Nachmittag dieses 11. April kam 
es überall zu Loyalitätskundgebungen. Am Abend patrouillierten Bür­
gerwehr, Weingärtner, Scharfschützen, Stadtreiter und Turner; ein 
bekannter Demokrat, der Kunstmaler Alexander Simon, wurde ver­
prügelt, zehn Menschen verhaftet; „die Stadt schien fast wie im Kriegs­
zustand". Angesichts dieser Zustände beeilten sich die Führer beider 
liberalen Richtungen, die Risse zu kitten, und vereinigten sich noch am 
späten Abend zu einer von Heinrich Müller, Murschel, Rödinger, Weis- 
ser, Fetzer, Scherr, Tafel und Robert Römer Unterzeichneten gemein­
samen Erklärung dagegen, „daß in dieses seiner Natur nach so ein­
fache Wahlgeschäft zum Zwecke der öffentlichen Verwirrung Dinge 
geworfen worden" seien, „welche mit demselben nichts zu schaffen" 
hätten und den Unterzeichnern „völlig fremd" seien'*’, und forderten zu 
loyaler Unterstützung der Regierung auf. Nach Feststellung des Wahl­
ergebnisses am Ende der Woche stellte sich vollends heraus, wie stark

44 Berichte über die Versammlung am Mittag des 11. April auf dem Stuttgarter Wil­
helmsplatz: Schwab. Krön. Nr. 103 v. 13. 4. 1848, 507 f.j Stuttgarter Korrespondenz 
der Ulmer Schnellpost Nr. 87 v. 13. 4. 1848, 345 (wo auch die Namen der beiden 
Stimmzettel aufgeführt sind, vgl. Anm. 49: eine übereinstimmende Namenliste 
bringt das Heilbr. Tagbl. Nr. 87 v. 13. 4. 1848, 483). Interessant die Bemerkung des 
Korrespondenten der Ulmer Schnellp., es sei „beklagenswert [. . .], daß die Partei 
der Bourgeoisie ihre Gegner dadurch verhaßt zu machen sucht, daß sie solche der 
Gelüste zeiht, die Republik gewaltsam herbeiführen zu wollen, während von Repu­
blik bei derselben gar nicht gesprochen wird und solche nur die reine Demokratie, 
d. h. die Beteiligung des ganzen Volks an allen Wohltaten der neuen Zustände 
ohne Ausschluß der Monarchie, die andere Partei aber die Herrschaft der Bour­
geoisie will“.

45 Leitartikel des Beob. Nr. 43 v. 14. 4. 1848, 169.
46 Schwäb. Krön. Nr. 103 v. 13. 4. 1848, 507 f., und Rödingers Erklärung vom 13. April, 

a. a, O., Nr. 106 v. 16. 4. 1848, 524 (Annonce).
47 Beob. Nr. 42 v. 13. 4. 1848, 165.

66



das Pendel nach der anderen Seite ausgeschlagen hatte: An der Spitze 
stand (mit 4858 Stimmen) Bankier Federer, hinter ihm Professor Gu­
stav Pfizer (der Bruder des Ministers) und eine Reihe weiterer, eher 
gemäßigter Männer der „Bürgermuseumsliste", An fünfter Stelle stand 
Kaufmann Aichele^®, an 13. Heinrich Müller, an 15. Tafel, die alle drei 
auf beiden Stimmzetteln figuriert hatten; der Vertrauensmann der 
Weingärtner, Stadtrat Stöckle, der auf keiner der beiden Listen stand, 
schon an zehnter. Rödinger und Scherr (ebenfalls auf beiden Listen) 
kamen erst auf Platz 19 und 20, die „Demokraten" Fetzer (546 Stim­
men) bis Cafetier G. Werner (286) mußten mit Platz 22—29 vorlieb­
nehmen.

Die Tatsache, daß Scherr, der am 6. April noch Rödinger und Fetzer 
bekämpft hatte, wie Rödinger auf beiden Listen stand, Fetzer dagegen 
nur auf der „demokratischen", läßt nur den Schluß zu, daß die Fronten 
nach wie vor unklar waren und die Mitte zwischen den Extremen oszil­
lierte. Insgesamt hatte die Linke eine blamable Niederlage hinnehmen 
müssen, Federer fast zehnmal soviel Stimmen erhalten wie Zimmer- 
mann^®. Dessen und Scherrs „Demokratischer Verein" löste sich nach 
diesen Ereignissen offenbar auf oder ging als „Fraktion" des „Haupt­
vereins" ohne weitere Debatten und Förmlichkeiten in diesem auf; bis 
Juni scheint in Stuttgart kein „Demokratischer Verein" mehr bestan­
den zu haben®®.

Was den so gewählten „Hauptausschuß" anbetrifft, so waren es nicht 
gerade prominente Politiker, die ihm angehörten: Federer der ein­
zige Landtagsabgeordnete, Tafel das einzige bekannte Opfer der vor­
märzlichen Demagogenverfolgungen. Weit bekanntere Namen blieben 
draußen: Rödinger, Scherr, Fetzer, Weisser oder auch Zimmermann. 
Es kam daher ganz auf die Wahlart an, die für die Nationalversamm­
lung vorgeschrieben wurde, welchen Einfluß der Stuttgarter „Haupt­
verein" und sein Ausschuß auf die Wahlen gewinnen konnten.

Die Diskussion darüber im Lande kreiste im Grunde nur um die bei­
den Möglichkeiten der Wahl nach den vier Kreisen oder nach ungefähr 
25—30 neuzubildenden Wahlbezirken. Daß das Wahlrecht allgemein®* 
sein sollte, war nach den Beschlüssen des Vorparlaments so gut wie 
ausgemacht; daß auch direkt, ein in Württemberg naheliegender 
Wunsch. Nach der Verfassung von 1819 (§§ 137—144) wählten nämlich 
schon bisher die Höchstbesteuerten direkt, und lediglich die Minder­
besteuerten indirekt gemeinsam einen Abgeordneten für jeden Ober-
48 Die Lebensdaten von Kaufmann [Friedrich?] Aichele in Stuttgart konnte ich nicht 

ermitteln.
49 Das endgültige Wahlergebnis, festgestellt am Abend des 15. April, in: Schwab. 

Krön. Nr. 107 v. 17. 4. 1848, 531. Für die Zuschreibung zu den beiden Listen (der 
„Partei des Bürgermuseums“ und des „demokratische[n] Klubbs") vgl. o. Anm. 44.

50 Vgl. u. S. 114 f.
51 Schon um den 20. März hatte eine „Arbeiterversammlung“ in Stuttgart das Wahl­

recht für alle Ortsansässigen verlangt (Schwab. Krön. Nr. 80 v. 21. 3. 1848, 373, und 
Nr. 83 V. 24. 3. 1848, 391).
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amtsbezirk, und zwar so, daß die Zahl der Wähler beziehungsweise 
Wahlmänner ein Siebentel aller Bürger (nicht Einwohner) einer jeden 
Gemeinde betrug, von denen zwei Drittel die Höchstbesteuerten wa­
ren, das letzte Drittel aber von den übrigen Steuerpflichtigen gewählt 
wurde. Die öffentliche Diskussion setzte allerdings zu spät ein, als 
daß sie die Überlegungen im Innenministerium hätte beeinflussen 
können®^, indem eben in diesen Tagen die württembergische „Verord­
nung, betreffend die Wahlen zu der deutschen Nationalversammlung" 
(vom 11./12. April 1848)^®, fertiggestellt und rasch veröffentlicht wurde. 
Sie ist ein Werk der von Duvernoy übernommenen Oberregierungs­
räte Schlayers, die in der erstaunlich kurzen Zeit einer knappen Woche 
eine erstaunlich „freisinnige" Wahlvorschrift ausarbeiteten, wie der 
Landtag sie nicht hätte besser machen können. Uber das dabei anzu­
wendende System scheint nicht von vornherein entschieden gewesen 
zu sein. Ein früher Entwurf®^, der bereits vom Vertretungsmaßstab des 
Vorparlaments (1:50000) ausging (wonach Württemberg 28 Abge­
ordnete in die Nationalversammlung zu wählen hatte), lehnte sich in 
Wortlaut und Inhalt sehr stark an die Wahlrechtsbestimmungen der 
Verfassungsurkunde von 1819 an, unter Weglassung der mit den Be­
schlüssen des Vorparlaments unvereinbaren Bestimmungen (z. B. über 
die beiden Wählerklassen). Er sah indirekte Wahlen durch alle be­
steuerten Bürger einer jeden Gemeinde vor; die Zahl der Wahlmänner 
sollte sich zur Zahl der Gemeindebürger wie 1; 7 verhalten. Für die Ur- 
wahl und vermutlich auch für die Wahl des Abgeordneten war ge­
heime Stimmabgabe vorgesehen; Bestimmungen über das Quorum in 
beiden Wahlgängen sollten für einen hohen Grad an Repräsentanz 
sorgen: sowohl bei der Ur- als auch bei der Abgeordnetenwahl war 
eine Wahlbeteiligung von mindestens zwei Dritteln aller Wahlberech­
tigten für die Gültigkeit der Wahl vorgeschrieben, gewählt werden 
sollte dann nach relativer Stimmenmehrheit. Lehnte der Gewählte aus 
irgendeinem Grunde ab, dann sollte der nächste in der Stimmenzahl 
an die Reihe kommen, sofern er mindestens ein Drittel der abgegebe­
nen Stimmen erhalten hatte®®. Im nächsten Entwurf®® war dieses Sy­
stem fortentwickelt, und zwar in der Richtung einer weiteren Ausdeh­
nung des Wahlrechts. Wähler sollte jeder volljährige®’, unbescholtene, 
selbständige in der Gemeinde ansässige Staatsbürger sein, wobei als
52 S. u. S. 397—399, Exkurs III.
53 Reg.Bl. Nr. 21 v. 14. 4. 1848, 135—158.
54 Entwürfe in den Akten des Innenministeriums, HStA E 146 Bü 934, Unterfasz. 8, hier 

Bl. 75 u. 74. Da die Entwürfe sämtlich undatiert sind, wurde die mutmaßliche 
Reihenfolge durch einen Vergleich der Texte erschlossen.

55 Der Verfasser dieses ersten Entwurfs schlug in Randbemerkungen selbst Varianten 
der von ihm vorgeschlagenen Bestimmungen vor, etwa statt der „besteuerten 
Bürger der Gemeinde" „die in der Gemeinde wohnenden Staatsbürger" zu setzen 
oder das erforderliche Quorum von zwei Drittel auf ein Halb herabzusetzen. Andere 
Varianten betreffen die technische Durchführung und zielen auf eine Vereinfachung 
des Verfahrens.

56 HStA, a, a. O., Bl. 80—77.
57 Die Volljährigkeit trat in Württemberg mit Ablauf des 25. Lebensjahres ein.
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selbständig galt, wer nidit in öffentlidien Almosen stand, seiner Ver­
mögensverwaltung nidit entsetzt war und nidit als Gehilfe oder 
Dienstbote von seiner Herrschaft Kost und Wohnung erhielt. Nach Be­
griffen des 19. Jahrhunderts^® war damit der Grundsatz des allgemei­
nen Wahlrechts ausgesprochen. Auch dieser Entwurf sah indirekte 
Wahlen vor, wobei auf je 200 Einwohner ein Wahlmann zu wählen 
war. Die Wahlmänner sollten am 29. April zur Wahl der Abgeordne­
ten zusammentreten, wobei aus dem Entwurf nicht ersichtlich ist, ob 
diese einzeln, in den vier Kreisen oder gar für das ganze Land gemein­
sam gewählt werden sollten*®. Ebenfalls einem frühen Stadium der 
Überlegungen gehört ein weiterer Entwurf*® an, der dem vorigen fast 
in jeder Beziehung entgegengesetzt war. Er sah statt der indirekten die 
direkte Wahlart vor, wollte alle württembergischen Staatsbürger wäh­
len lassen (nicht nur die selbständigen), sofern sie nur im Besitze der 
bürgerlichen Ehre und nicht wegen Vermögenszerrüttung vorbestraft 
waren und sofern kein Konkursverfahren gegen sie anhängig war. 
Die Abgeordneten sollten in Einerwahlkreisen mit möglichst gleicher 
Einwohnerzahl in geheimer Abstimmung durch Stimmzettel gewählt 
werden. Der Urheber dieses in jeder Hinsicht deutlichen und präzisen 
und daher keiner Nachsicht bedürfenden Entwurfs, von dem alle weite­
ren Fassungen ausgingen®*, war höchstwahrscheinlich der Oberregie­
rungsrat Karl Camerer (II.), ein erst 1844 aus der Kammeropposition 
in den Staatsdienst übergetretener und 1847 von Schlayer ins Innen­
ministerium geholter Liberaler aus dem Umkreis von Römer, Goppelt 
und Duvernoy, dessen Tatkraft und Energie auch der neuen Regie­
rung schon hilfreich gewesen war.

Seine Vorschläge gingen für den Geschmack seiner Kollegen und 
seines Ministers allerdings zu weit. Sein Namensvetter Oberregie­
rungsrat Gustav Camerer (1.) beschränkte in einem weiteren Ent- 
wurf®2 den Kreis der Wahlberechtigten wieder auf die selbständigen 
Staatsbürger; Duvernoy ging in der dann vom Geheimen Raf gebillig­
ten Vorlage** noch weiter zurück und fügte einen Passus ein, der ver­
hindern sollte, daß „Arbeiter, welche seither Kost und Wohnung er­
halten haben, vor Vornahme der Wahlen lediglich zur Erlangung der 
Fähigkeit zu wählen die Kost und Wohnung bei dem Arbeitgeber auf-
58 Neben der zeitgenössischen Darstellung von F. Bülau, Wahlrecht und Wahlverfah­

ren (1849) (Vorwort datiert d. d. 14. 12, 1848), ist als unübertroffene klassische 
Darstellung zu vgl.: R. Smend, Maßstäbe des parlamentarischen Wahlrechts (1912).

59 Die innere Unsicherheit des Urhebers dieses zweiten Entwurfs spiegelt ein Post­
skript, das die Wahlordnung erklären und entschuldigen sollte und vermutlich den 
denkbar ungünstigsten Eindruck gemacht hätte.

60 HStA, a. a. O., Bl. 76 und 73.
61 Für die zeitliche Einordnung ist eine Bleistiftnotiz am unteren Rand maßgeblich: 

„Bitte mir bald sagen zu lassen, ob die Wahlbezirke abzuteilen seien." Die Zu­
schreibung an Oberregierungsrat Camerer II. beruht auf einem Schriftvergleich mit 
den sicher von ihm geschriebenen und paraphierten Blättern 105 und 138 des zitier­
ten Faszikels.

62 A. a. O., Bl. 89—92.
63 A. a. O., Bl. 81—88.
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geben"®^; Stichtag sollte der 7. April als Datum des die Wahlen vor­
schreibenden Bundesbeschlusses sein. Nachdem seine Vorlage vom 
Geheimen Rat bereits gebilligt worden war, kamen ihm dann aller­
dings doch noch Bedenken gegen seine eigene Vorsicht (die für ihn 
recht bezeichnend sind); in seinem Anschreiben, mit dem er am 
12. April dem König die vom Geheimen Rat verabschiedete Verord­
nung zur Unterschrift übersandte, bat er, den Zusatz doch weglassen 
zu dürfen®®, was dann auch geschah.

Damit hatte Württemberg eine der freisinnigsten und fortschritt­
lichsten Wahlnormen von ganz Deutschland erhalten (auch wenn tat­
sächlich ein erheblich geringerer Prozentsatz der Bevölkerung wahl­
berechtigt war als später unter dem allgemeinen Reichstagswahl­
recht®®); lediglich die Kurhessen und Schleswig-Holsteiner wählten 
ihre Abgeordneten für die Nationalversammlung ebenfalls direkt. Wie 
wichtig dem württembergischen Innenministerium der demokratische 
Gedanke der Gleichheit, d. h. des gleichen Gewichts jeder Wähler­
stimme war, zeigte sich in der Wahlkreiseinteilung, die Bestandteil der 
Verordnung war. Es achtete dabei mehr auf die Gleichheit der Einwoh­
nerzahlen als auf die administrativen Grenzen innerhalb der 28 Wahl­
bezirke des Landes. Kein einziger von ihnen umfaßte ausschließlich 
vollständige Oberämter; in zwei Fällen ist je eine einzelne Gemeinde 
um der numerischen Abrundung willen zu einem anderen Wahlkreis 
geschlagen worden als der Hauptteil des Oberamtsbezirks; der 8. Wahl­
bezirk des Schwarzwaldkreises — Nürtingen — griff mit der Gemeinde 
Hattenhofen (O. A. Göppingen) und dem gesamten Oberamt Kirchheim 
u. T. in den Donaukreis über. Kein Wahlkreis wich vom rechnerischen 
Mittelwert (62 928)®^ mehr als 2,5«/o nach oben oder unten ab: der 
größte war Welzheim mit 64 465 Einwohnern, der kleinste Münsingen 
mit 61 535®8.

So geschlossen diese Bezirke räumlich waren und so einheitlich in 
ihrer Größe, so verschiedenartig und aus teilweise disparaten Bestand-
64 Duvernoy an den König, 12. April 1848. (Vgl. die folgende Anm.l) Duvernoys 

Besorgnis erklärt sich wohl aus den geschilderten Vorgängen dieser Tage in Stutt­
gart.

65 Ebd., Bl. 106: . . weil die Befürchtung, es möchten ohne denselben viele bisher
nicht selbständige Arbeiter sich wahlfähig machen und einen nachteiligen Einfluß 
auf die Wahlen ausüben, doch etwas entfernt erscheint, anderteils jene Zusatz­
bestimmung voraussichtlich zum Mittel der Agitation unter den Arbeitern gebraucht 
werden würde“.

66 Bei den Reichstagswahlen von 1871 bis 1912 waren jeweils zwischen 19,4 und 22,2''/o 
der Bevölkerung wahlberechtigt. In sieben der 28 württ. Wahlkreise von 1848 (für 
die wegen der Quellenlage eine solche Aussage überhaupt möglich ist) waren von 
insgesamt 443 091 Einwohnern 74 714 wahlberechtigt, also nur 16,9''/o; der Prozent­
satz der Wahlberechtigten variierte von 15,7<'/o (Balingen) bis 17,9'’/o (Reutlingen). 
Vgl. auch die Tabellen der Wahlergebnisse von 1848 und von 1849 u. S. 399—411.

67 Die Differenz zu der vom Vorparlament beschlossenen Verhältniszahl von 1 : 50 000 
resultiert aus der Abweichung der tatsächlichen Einwohnerzahl Württembergs 
(1 781 810) von der in der Bundesmatrikel (von 1819!) aufgeführten (1 395 462). Vgl. 
dazu F. Eyck, Frankfurt Parliament (1968), 57 f.; dt. Ausg. 77 f.

68 Vgl. dagegen H. Ibler, MDIG 48 (1934), 103—112, bes. 107 Anm. 7. Danach schwankte 
in der Steiermark die Größe der Wahlbezirke zwischen 38 075 und 85 548. Nicht viel
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teilen zusammengesetzt waren sie in ihrer sozialen, kulturellen, histo­
rischen und politischen Struktur. Bildlich gesprochen waren diese 
Kreise in der Regel eher Ellipsen: Backnang-Weinsberg, Welzheim- 
Schorndorf-Gmünd, Nagold-Herrenberg-Horb, Rottenburg-Tübingen, 
Münsingen-Ehingen, Rottweil-Spaichingen-Tuttlingen sind dafür be­
zeichnende Beispiele. Am geschlossensten waren noch die nördlichen 
und südlichen „neuwürttembergischen" Bezirke Öhringen-Künzelsau, 
Ellwangen-Neresheim, Ravensburg-Tettnang-Wangen, Riedlingen- 
Saulgau-Waldsee und einige fast ganz „altwürttembergische" wie 
Calw-Neuenbürg, Brackenheim-Besigheim, Kirchheim-Nürtingen oder 
Böblingen-Cannstatt-Stuttgart (Amt). Darauf wird bei der Schilderung 
der Wahlen zurückzukommen sein.

Die Rolle, die der Stuttgarter „Hauptausschuß" in diesem Wahl­
kampf spielte, war nicht eben groß. Gerade die aktivsten Mitglieder 
der alten Kammeropposition gehörten ihm, wie gesagt, nicht an. Der 
Redakteur des alten Oppositionsblattes, Weisser, war durchgefallen, 
zum Nachteil der öffentlichen Resonanz des Ausschusses. Dessen Legi­
timation, für „das Land" zu sprechen, war zweifelhaft und wurde an- 
gezweifelt®*. Das von der Regierung beschlossene System der Wahl 
in Einerwahlkreisen förderte die ohnehin stärker gewordenen zen­
trifugalen, um nicht zu sagen antizentralistischen Tendenzen noch. 
Im Nordosten des Landes, dessen Bewohner nach dem benachbarten 
Baden oder Bayern blickten, wollte man sich von Stuttgart möglichst 
wenig bevormunden lassen^®, im Oberschwäbischen entstand eine von 
der hauptstädtischen völlig unabhängige Wahlkampforganisation^L 
Dazu kam, daß der „Hauptausschuß", zu dessen Vorsitzendem der 
durch seinen Einsatz für die Turnbewegung bekannte Mathematik­
professor Christian Frisch gewählt wurde, im Bewußtsein seiner 
Schwäche einen sehr vorsichtigen Kurs steuerte. In diesem Lichte muß 
man seine beiden ersten Aktionen nach seiner Konstituierung am 
15. ApriF^ sehen: den Erlaß einer von Oesterlen beantragten Prokla­
mation, welche die Göppinger Beschlüsse bekräftigte, sich zur Verwirk­
lichung der „Idee der Einheit und Volkssouveränität" („ohne gewalt­
samen Umsturz bestehender Verhältnisse") bekannte und die Parole 
„durch Ordnung zur Einheit! durch Einheit zur Freiheit!" ausgab^® und

besser war es nach Repgen, Märzbewegung (1955), 137—141, in der preußischen 
Rheinprovinz, deren Wahlkreise zwischen 68 000 und 89 000 Einwohner hatten. Für 
andere Länder und Provinzen sind mir keine Zahlen bekannt; die Ungleichheit 
dürfte die Regel, die Gleichheit die Ausnahme gewesen sein.

69 Vgl. die Erklärung des Göppinger „Vaterländischen Vereins” vom 17. April 1848, 
in; Beob. Nr. 47 v. 19. 4. 1848, 185.

70 Vgl. dazu meinen Aufsatz, in; Württemb. Franken 53 (1969).
71 S. u. S. 80—82.
72 Protokoll, in; Schwäb. Krön. Nr. 108 v. 18. 4. 1848, 535.
73 Text; A. a. O., Nr. 107 v. 17. 4. 1848, 531. — Es war wohl kein Zufall, daß am 

selben 15. April ein Leitartikel des Beob. Nr. 44, 173 (f.), diese Parole umkehrte; 
„Gehorsam gegen die künftige Majorität jener [National-]Versammlung erkennen 
wir als die erste Pflicht. Denn nur dadurch werden wir zur Einheit gelangen; durch 
die Einheit zur Sicherung der Freiheit und eben damit zur Ordnung ...”
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die Annahme einer Adresse an den „Fünfzigeraussdiuß"'^^ (die Frisch 
beantragt hatte), mit der sich der Stuttgarter „Hauptausschuß" hinter 
Programm und Personal des Märzministeriums stellte. Im übrigen er­
klärte der Ausschuß schon am folgenden Tage, „nur auf besondere 
Anfrage" Kandidatennamen zu nennen^®, überließ also das Gesdiäft 
der Nominierung weitgehend der wechselseitigen Verständigung loka­
ler Komitees. Eine größere Versammlung von Abgeordneten verschie­
dener „Vaterländischer Vereine" am Nachmittag des Gründonnerstags 
(20. April) im Stuttgarter „Bürgerhaus"^® — auf der übrigens erneut 
die Organisation des „Hauptausschusses" angegriffen wurde — war im 
Grunde nichts weiter als eine Bestandsaufnahme des inzwischen in den 
verschiedenen Wahlbezirken Erreichten; ein allgemein gehaltener 
„Aufruf an die Württemberger" die erneute Bekräftigung, nur erprobte 
und bewährte Männer wählen zu wollen’^.

Aber nur wenige Bezirke waren in der glücklichen Lage von Stutt­
gart^®, Tübingen-Rottenburg’®, Göppingen-Geislingen®* oder Balingen, 
so erprobte und bewährte Kandidaten wie Paul Pfizer, Uhland, Römer

74 Tejrt; wie Anm. 72.
75 Bekanntmachung vom 16. April 1848, in; Schwab. Krön. Nr. 108 v. 18. 4. 1848, 540 

(Annonce).
76 Bericht, a. a. O., Nr. 112 v. 22. 4. 1848, 560.
77 Schwab. Krön. Nr. 114 v. 24. 4. 1848, 571.
78 In Stuttgart ging der Wahlkampf — verständlicherweise, da Pfizers Gesundheits­

zustand nicht gut war — hauptsächlich um die Stellvertreterwahl. Neben Federer. 
der gewählt wurde, waren Frhr. v. Wöllwarth, der offenbar hauptsächlich beim 
Militär Anklang fand, und Wolfgang Menzel vorgeschlagen. Menzel kandidierte 
außerdem im Bezirk Spaichingen; seine Darstellung in den „Denkwürdigkeiten" 
(1877), 407 f., ist unzuverlässig.
Die Wahlakten im StA Ludwigsburg Bestand F 201 (Stadtdirektion Stuttgart), Bü 1, 
sind offenbar unvollständig und in Unordnung. Das Gesamtergebnis in Schwäb. 
Krön. Nr. 121 v. 1. 5. 1848, 623; Abg St. 7842, davon Pfizer 7535. Ersatzmann; 
Federer 4720, v. Wöllwarth 1306, Menzel 1058, Gustav Schwab 117.

79 Bei Uhland war die Schwierigkeit höchstens die, das Einverständnis des schon im 
Voraus Erwählten zu erhalten, der als einer der „XVII Vertrauensmänner“ sozu­
sagen bereits vergeben war. Karl Mayer sen., der Jurist und Dichter, bemühte 
sich mit Erfolg bei dem alten Freunde, vgl. seine Briefe vom 5. und 15. April und 
Uhlands Zusage vom 21., in; Uhland, Briefwechsel 3 (1914), 377 f., und Uhland, 
Discours (MS 1970), 565—587. Nach Auskunft des Bürgermeisteramts Rottenburg 
am Neckar vom 23. Januar 1967 sind die Wahlakten „im Stadtarchiv nicht vor­
handen“ und „auch früher nicht vorhanden gewesen“. Uhland erhielt von 7682 
abg. Stimmen 7086.

80 Römer hatte den Wahlbezirk Geislingen von 1833 bis 1838 und von 1845 bis zum 
9. März 1848 vertreten, er wurde nun von den Komitees in Geislingen und Göp­
pingen einhellig vorgeschlagen (vgl. Wochenbl. [Göppingen] Nr. 33 v. 19. 4. 1848, 
135 — Annonce). Sein Auftreten am Ostermontag (24. April) in Groß-Süßen war 
also lediglich noch eine Wahlkundgebung. Auch später, von 1849 bis zu seinem 
Tode 1862 wurde Römer in dem Wahlkreis, den dann sein Sohn Robert „erbte“, 
stets wiedergewählt. Diese große Konstanz ist im Württemberg des 19. Jhdts. keine 
Ausnahme, vgl. die o. Anm. 1/77 zit. Listen von Hartmann!
Nach den (sehr vollständigen) Wahlakten im Stadtarchiv Göppingen erhielt Römer 
von 7562 abg. Stimmen 7282, sein Stellvertreter Seefried 6952.
Die Wahlakten des Bezirks Balingen jetzt im Staatsarchiv Sigmaringen Bestand 
Wü 65/4, O. A. Balingen Nr. 1. Danach erhielt Murschel von 6620 abg. Stimmen 
5392, als Stellvertreter Rechtsanwalt Nagel in Balingen 2550 vor Dr. Stockmayer- 
Rosenfeld (2377) u. a.
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oder Mursdiel nominieren zu können, gegen die keine Gegenkandida­
ten hervortraten. Fast in allen anderen Wahlkreisen kam es zu teil­
weise sehr heftigen Wahlkämpfen. Auf Rödinger hatte das mit Kün- 
zelsau vereinigte Oberamt Öhringen alte Rechte von 1833®^ her, wo 
der dort Gewählte als 1825 zu Festungshaft verurteilter, wenn auch 
später amnestierter „Burschenschäftler" vom Landtag nicht zugelassen 
worden war; ihm erstand in dem öhringer Rektor Robert Kern ein 
lokaler und in letzter Stunde in Zimmermann noch ein Stuttgarter 
Rivale®^. Rödingers Freund, Schicksalsgenosse und Berufskollege Gott­
lob Tafel mußte in Schorndorf-Gmünd-Welzheim gegen zwei Mitbe­
werber kämpfen, die in ihren lokalen Hochburgen allein nicht zu schla­
gen gewesen wären: Pfarrer Gustav Adolf Scholl in Alfdorf und Kauf­
mann Eduard Förster in Gmünd. Ähnlich ging es Fetzer in Maulbronn- 
Vaihingen-Leonberg. Auch hier führte die mangelnde Organisation 
und unklare Scheidung der Parteien zu insgesamt vier oder fünf ernst­
haften Kandidaturen. Weil die Stadt (heute Weilderstadt) favorisierte 
einen offenbar radikalen, politisch noch nicht hervorgetretenen „jun­
gen talentvollen Mann von hinreißender Beredsamkeit"®®, Präzeptor 
Hetzel®^ — der seinen politischen Aufstieg also der neuen Versamm­
lungsfreiheit verdankte. Der eben erst konstituierte „Bürgerverein" in 
Vaihingen/Enz entschied sich am 15. April für Fetzer®®, der selbstver­
ständlich auch in seinem Landtagswahlkreis Maulbronn Unterstützung 
fand. Eine andere Vaihinger Gruppe forderte den aus dem nahen Enz­
weihingen gebürtigen Tübinger Juristen August Ludwig Reyscher 
auf®®; in Leonberg hatte sich der Literat Friedrich Notter Ende März®’ 
und am 8. April®® zunächst für einen Sitz im Landtag beworben; er 
trat nun ebenfalls als Kandidat für die Nationalversammlung auf. 
Fetzer, Reyscher und Notter waren alle drei in der liberalen Gesell­
schaft gut eingeführt — Fetzer (dessen Vater schon Abgeordneter ge­
wesen war) als Abgeordneter im Umkreis Römers, Notter als enger 
Freund des neuen Ministers Paul Pfizer®» sowohl als auch Rödingers,

81 S. u. S. 370—372.
82 H. Weber, in; Württembergisdi Franken 53 (1969), 123—132.
83 Schwab. Krön. Nr. 112 v. 22. 4. 1848, 561.
84 Uber Hetzel konnte ich leider nichts Näheres in Erfahrung bringen, selbst Vor­

namen und Lebensdaten sind mir unbekannt.
85 Beob. Nr. 47 v. 19. 4. 1848, 186.
86 Uber Reyschers Wahlbewerbung vgl. E. Sieber, Tübingen (1975), 75 f.
87 „Eine Stimme vom Lande. (Vorgetragen von Dr. Notter vom Bergheimer Hof in 

der Bürgerversammlung zu Stuttgart den 25. März 1848).” S. A. 3 Seiten, Auszüge 
bei W. Grube, in: Zs. f. Württ. Landesgesch. 25 (1966), 260—263. Vgl. dazu Tageb. 
V. 24. 3.—15. 4. 1848, ebd. 236.

88 „Rede des Wahlcandidaten Dr. Notter vom Bergheimer Hof in der Versammlung 
zu Leonberg, 8. April 1848." 16 S., 8°. — Die Rede wurde auf Beschluß des Leon­
berger Wahlkomitees gedruckt uncl zur Unterstützung von Notters Kandidatur ein­
gesetzt, vgl. Schwäb. Krön. Nr. 112 v. 22. 4. 1848, 561 (Annonce). — Eine weitere 
Rede aus den ersten Apriltagen nach einem MS Notters im Marbacher Schiller­
museum bei Grube, a. a. O., 263—266.

89 Grube, a. a. O., 255.
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Reyscäier als gelehrter Verteidiger der Liberalen im hannöversdien 
Verfassungsstreit, als Anreger der Germanistentage und als Schwie­
gersohn Dahlmanns. Doch hatte Fetzer, der Jüngste der drei, seit eini­
ger Zeit durch seinen „Radikalismus" Anstoß erregt*®, der erklärt, wes­
halb es seinen Anhängern nicht gelang, die anderen Bewerber durch 
gütliche Übereinkunft zum Verzicht zu bewegen. Auch der vom Leon­
berger Komitee am 17. April angerufene Stuttgarter „Hauptausschuß", 
der sich am 18. April eindeutig für Fetzer aussprach®^, konnte sich nicht 
durchsetzen. Lediglich Notter trat noch vor einer gemeinsamen Wahl­
veranstaltung aller Bewerber, die am Gründonnerstag in Vaihingen 
stattfand, zugunsten von Reyscher zurück®*. Hetzel, der auf dieser 
Wahlversammlung noch als Bewerber auftrat®®, konnte offenbar be­
wogen werden, als Ersatzmann Fetzers zu kandidieren; als weiterer 
Ersatzmann bewarb sich nach dem Rücktritt Notters der von den Korn­
taler Pietisten unterstützte Obersteuerrat Lempp, der zunächst eben­
falls als Kandidat für die Abgeordnetenstelle aufgetreten war®*, nach­
dem Finanzkammerdirektor von Werner, Reutlingen®®, abgelehnt 
hatte.

Betrachtet man die Programme der beiden übrigbleibenden Haupt­
kontrahenten Reyscher und Fetzer genauer, dann meint man doch, daß 
„die Trennung, wie fast alles in Wirtemberg, mehr subjektiver als ob­
jektiver Natur" sei®®. Reyscher®’ sprach sich vorbehaltlos für die kon­
stitutionelle Monarchie als „die den deutschen Verhältnissen angemes­
senste Regierungsform"®® aus. Fetzer erklärte sich lediglich „gegen 
den Umsturz der konstitutionellen Monarchie", gegen eine „Herbei-

90 Sein „schneidendes Auftreten in den letzten Wochen“ habe „manche sonst ihm wohl­
gesinnte Gemüter nicht angenehm berührt", schreibt der Korrespondent der Schwab. 
Krön. Nr. 112 (wie Anm. 88), 563. Vgl. auch die Vorwürfe seines Gegenkandidaten 
Reyscher in dessen u. Anm. 97 zitierten Broschüre, S. 41—43, — Vom Naturell her 
war Fetzer keineswegs schroff; von dem 31jährigen unter dem Pseudonym „Berthold 
Staufer" veröffentlichte Gedichte (Stuttgart 1841) lassen im Gegenteil auf einen sehr 
sensiblen Menschen mit großer geistiger und seelischer Spannweite schließen, 
dessen Liberalismus und Radikalismus grundsätzlich und ethisch begründet waren. 
Auch sein Aufsatz in Kolatscheks Deutscher Monatsschrift 2 (1851), 1, 342—357, 
u. 2, 24—30, zeigt einen „Ideenpolitiker“, keinen naiven Radikalen oder Haudegen.

91 Protokoll der Ausschußsitzung des „Vaterländischen Hauptvereins“ vom 18. April 
1848, in: Schwäb. Krön. Nr. 111 v. 21. 4. 1848, 557.

92 Grube, a. a. O., 219, und Notters Tageb. v. 28. 4. 1848, a. a. O., 237. — S. A. einer 
von Notter für die Versammlung am 20. April entworfenen Rede (4 S. 2°) in UB 
Tübingen, Sign. Fo. Xlla 120. Fol. ang.

93 Bericht über die Vaihinger Versammlung vom 20. April, in: Schwäb. Krön. Nr. 112 
V. 22. 4. 1884, 563.

94 Notter, Tageb. v. 29. 4. 1848, bei Grube, a. a. O., 237.
95 S. u. S. 79.
96 Albert Schott an Notter, d. d. Frankfurt a. M., 22. Juli 1848, im Zusammenhang mit 

der u. S. 137 ff. geschilderten Spaltung des „Vaterländischen Hauptvereins", abgedr. 
bei Grube, a. a. O., 259 f.

97 Seine Reden vom 20. April 1848 in Vaihingen a. d. Enz, vom 24. April in Leonberg 
und vom selben Tage in Ditzingen hat Reyscher unmittelbar nach der Wahl ver­
öffentlicht: A. L. Reyscher, Aufgabe (1848).

98 Reyscher, a. a. O., Seite 9 f.
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führung der Republik im Wege der Gewalt und mit Hilfe des Sdirek- 
kens"®* und für eine Unterwerfung unter die Besdilüsse der zukünf­
tigen Nationalversammlung. Da er selbst einräumte, daß diese sich 
wohl nicht für die Republik entscheiden werde, war dieser Gegensatz 
wenig praktisch. In eien Vorstellungen über die künftige Reichsver­
fassung war Reyscher fast radikaler als Hetzer, indem er für eine terri­
toriale Neugliederung Deutschlands „nach natürlichen Grenzen" ein­
trat; während Hetzer von den Hürsten nur verlangte, sie sollten „von 
ihren Regierungsrechten an die Gesamtregierung des deutschen Vater­
landes [abgeben], was der Gesamtheit gehört, und, unterstützt von 
freisinnigen Ministern und Provinzialständen, ihre Kräfte widmen der 
Emporbringung und Hebung der einzelnen deutschen Volksstämme"^"®. 
Beide Kandidaten traten für ein „Bundeshaupt" mit verantwortlichen 
Ministern ein, Reyscher präziser für ein „Reichsoberhaupt" („König 
der Deutschen"), das aus allen männlichen Mitgliedern der deutschen 
Hürstenhäuser auf die Dauer von drei Jahren vom „Reichstag" gewählt 
werden sollte^®^.

Hür die Entscheidung der Wähler fiel sicherlich mehr als das Votum 
des Stuttgarter „Hauptausschusses" ins Gewicht, daß sich auch Römer 
in einem zur Veröffentlichung bestimmten Briefe®® an einen Leon­
berger Liberalen für Hetzer einsetzte, „der weder ein Republikaner 
noch ein Kommunist, sondern ein strenger Volksfreund" sei, als 
welchen er ihn genau kenne. Interessant und für Reyschers Verhaftet­
sein in der Gedankenwelt des dualistischen Konstitutionalismus be­
zeichnend sind die Vorwürfe, die Reyscher nachträglich öffentlich 
gegen Römer richtete, der seine Stellung als Minister unzulässiger­
weise zur Wahlbeeinflussung mißbraucht habe‘"®. Was die Liberalen 
schon vor 1848 der Regierung nicht zugestehen wollten, als diese noch 
von ihren Gegnern gebildet wurde, wollten sie auch jetzt ihren Hreun- 
den noch nicht konzedieren; die Mandatsniederlegung der März-

99 Undatiertes Flugblatt Fetzers („Aufgefordert von ehrenwerten Männern aus dem die 
Oberämter Leonberg, Maulbronn und Vaihingen umfassenden Wahlbezirke“ . . .) 
in: UB Tübingen Sign. Fo. Xlla. 1035. 4° ang.

100 Reysdier, a. a. O., Seite 11, Punkt 3; (Fetzer), Flugblatt, a. a. O. — Reysdier ließ 
die in seiner Vaihinger Rede (a. a. O., 10—13) aufgestellten „Wünsche für die 
deutsche Verfassung“ nochmals in der Heidelberger Deutschen Zeitung (Nr. 118 
V. 28. 4. 1848, Beilage Seite 1 f.) abdrucken und kam auch im Sommer 1848 nochmals 
darauf zurück: Zs. f. deutsches Recht 12 (1848), 303—314.

101 Reyscher, Aufgabe (1848), S. 11, Punkt 6 und 7. R. berief sich dabei auf den so­
genannten „Siebener“-Entwurf der Heidelberger Vorkommission (s. o. Anm. 1/197), 
mit der für den Wandel der politischen „Denkmöglichkeiten" seit Mitte März 
charakteristischen Änderung, daß das Reichsoberhaupt „durch den gesamten Reichs­
tag“ gewählt werden sollte, „nicht bloß, wie diese Konunission vorgeschlagen 
hat, durch die Landesregierungen, womit der Bestechung und der ganzen Ver­
derbnis der alten Wahlregierung wieder Eingang verschafft würde“ (a. a. O., 12).

102 Text dieses Briefs in: Schwäb. Krön. Nr. 117 v. 27. 4. 1848, 591, und bei Reyscher, 
Aufgabe (1848), 32. Römer gab eine weitere Erklärung zugunsten Fetzers ab, in: 
Schwäb. Krön. Nr. 113 v. 23. 4. 1848, 569.

103 Reyscher, a. a. O., 29—48.
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minister^®^ fand in dem geforderten Verzicht auf parteipolitische Be­
tätigung seine Entsprediung»®®.

übrigens hat nirgendwo sonst ein Mitglied der Regierung so direkt 
in den Wahlkampf eingegriffen wie Römer zugunsten Petzers*®«. Im 
Falle Schoders, der in Besigheim kandidierte, war dessen Minister 
Duvernoy ängstlich bedacht, jeden Schein einer Begünstigung 
meiden*®*^; einem anderen Bewerber, dem aus dem Schweizer Exil zu- 
rüdckehrenden Rechtsanwalt Karl Friedrich Rheinwald, gegen den im 
„Beobachter" ein seine politische Gesinnung verdächtigender Arti­
kel*®« erschienen war, bestätigte Duvernoy ausdrücklich, daß dieser 
Artikel nicht vom Innenministerium ausgegangen sei, das sich über­
haupt zum Grundsatz gemacht habe, „sich weder mittelbar noch un­
mittelbar in die Wahlen zu mischen"*®». Auch diese Zurückhaltung, so 
verständlich sie vom Standpunkt des konstitutionellen Systems mit 
seiner Gegenüberstellung von Regierung und Volksvertretung war, 
begünstigte die Zersplitterung.

Für die Wahlkämpfe gab es allerdings auch noch andere Gründe als 
lediglich mangelnde Organisation innerhalb der (als Gesinnungsge­
nossenschaft verstandenen) „liberalen Partei". Konnte man das Duell 
zwischen Frisch und Stadtschultheiß Pfäfflin, Sulz, im Wahlkreis 
Oberndorf**® noch als Flügelkampf innerhalb dieser Partei ansehen — 
für die Auseinandersetzungen zwischen Wilhelm Zimmermann und 
Gottlieb Rau im Wahlkreis Hall-Gaildorf-Crailsheim*** galt das sicher­
lich nicht mehr, auch wenn Rau, wäre er gewählt worden, in der Natio­
nalversammlung vermutlich auf derselben Seite Platz genommen hätte 
wie sein siegreicher Gegner: Rau war kein Linksliberaler, sondern 
eher schon ein „Social-Demokrat"**». Nicht weniger heftig waren in

zu ver-

104 S. o. S. 54.
105 übrigens drehte Fetzer den Spieß um und beklagte sich beim Oberamt Vaihingen 

über eine angebliche Begünstigung Reyschers durch den Redakteur des Bezirks­
wochenblatts. HStA E 146 Bü 934 Unterfasz. 8, Bl. 172 f.

106 Reyscher wirft (a. a. O. 45) Römer eine ähnliche Einmischung zugunsten von 
Friedrich Th. Vischer in Reutlingen vor. Die Quellen, soweit sie mir bekannt sind, 
enthalten darüber nichts.

107 Erlaß des Innenministeriums an das OA Besigheim vom 21. April 1848, Konzept 
HStA E 146, Bü 934, Unterfasz. 8, Bl. 140, Ausfertigung (mit einer Einfügung 
Duvernoys) StA Ludwigsburg F 154, Bü 108 a.

108 Beob. Nr. 48 v. 20. 4. 1848, 191.
109 HStA E 146, Bü 934, Unterfasz. 8, Bl. 72.
110 Akten im Stadtarchiv Oberndorf. Dort ein Wahlaufruf der Schramberger „Radi­

kalen" für Pfäfflin und Rau vom 20. April 1848 und ein Flugblatt des „Vater­
ländischen Vereins“ Oberndorf für Frisch und Gustav Pfizer vom 21. April 1848. 
Ergebnis: Von 6569 abg. Stimmen erhielt Frisch 3665, Pfäfflin 2787, als Ersatzmann 
G. Pfizer 4038, Rau 2047.

111 B. Mann, in; Württembergische Franken 53 (1969), 109—122.
112 Zur Charakterisierung Raus vgl. außer seiner o. Anm. 1/52 zitierten Broschüre 

auch verschiedene Leitartikel der von ihm herausgegebenen Zeitung Die Sonne: 
„Prospectus", a. a. O., Nr. 1 v. 18. 5. 1848, Seite 1 f.; „Die Mittel zur neuen Begrün­
dung der Volkswohlfahrt", Nr. 2 v. 20. 5. 1848, Seite 5 f.; „Sonntagsbetrachtungen",
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mindestens zwei Wahlkreisen die Kämpfe zwischen orthodox-kirdi- 
lidien Protestanten und Pietisten einerseits, Liberalen und „Linkshege­
lianern" andererseits, die sich — ein weiterer Beleg für die Primitivi­
tät der Parteientwicklung*^® — als politisdie Auseinandersetzungen 
gaben. Die rechte Seite (wenn diese Abkürzung hier erlaubt ist) war 
dabei weniger geschlossen als die linke — nur im Kampf gegen die 
„Feinde des christlichen Glaubens" waren die Flügel des Pietismus 
und ihre Presseorgane „Christenbote" und „Süddeutsche Warte" einig. 
Der „Christenbote" gab zu bedenken, daß die Christen „jetzt im 
Grunde nichts mehr zu fürchten und nichts mehr zu verlieren" hätten, 
und rief zur Rettung und Erhaltung des „Besitzstandes" aller äußer­
lichen Güter und der „Möglichkeit jedes geordneten Erwerbs", christ­
licher Sitte, Kirche und Schule auf: „Also keine voreilige Flucht aus 
dem Lande, keine Enthaltung von Abstimmung bei Volksversammlun­
gen und Wahlen"^^*. Ähnliche Töne hörte man vom „Salon"“®, dem 
Hauptquartier der „Süddeutschen Warte". Schon am 23. März machte 
dieses Blatt — das über seine kritische Einstellung zur neuen Zeit kei­
nen Zweifel ließ‘^® — in einer politischen Umschau die Andeutung, daß 
man in Baden den republikanischen Bestrebungen „durch das deutsche 
Parlament entgegenzutreten" hoffe“^. Am 30. März wurde vor David 
Friedrich Strauß, dem Verfasser des „Leben Jesu" (1835/36), gewarnt, 
der „dem Vernehmen nach" von einigen Freunden in Ludwigsburg 
für den Landtag empfohlen werde — es sei die Pflicht „jedes christlich 
Gesinnten, dahin zu wirken, daß in den neuen Landtag christlidi ge­
sinnte Männer gewählt werden"“® —, drei Wochen später das Vorbild 
der Stuttgarter Weingärtner beschworen, die Murschels Bürgerhaus­
kundgebung“® mit einer eigenen Erklärung^®* noch überboten hatten. 
Die Kandidatur von Strauß nicht bloß für den Landtag, sondern für die

Nr. 3 V. 21. 5. 1848, S. 91.; „Ein Gott und Ein Glaube", Nr. 9 v. 28. 5. 1848, 33, 
Nr. 11 V. 4. 6. 1848, 41 1., Nr. 17 v. 11. 6. 1848, 65, Nr. 22 v. 18. 6. 1848, 85usw.— 
Das Manifest der radikalen Linken der Nationalversammlung wurde in der Sonne 
(Nr. 15 V. 9. 6. 1848, 57 1.) begrüßt und im Wortlaut abgedrudct.

113 H. Rosenberg, HZ 141 (1930), 497—541, wieder abgedr. in: „Politisdie Denk­
strömungen" (1972), 18—50.

114 „Die neue Zeit", in: Christen-Bote Nr. 16 v. 16. 4. 1848, 195—198. — Ein vermut­
lich von dem Herrenberger Dekan Sixt Carl Kapff geschriebener Artikel „Ober 
die Teilnahme an den Wahlen der Abgeordneten", a. a. O., Nr. 14 v. 2. 4. 1848, 
163—165, forderte, allerdings vergeblich, die Bekanntgabe der „Namen entschieden 
gläubiger [so die schwäb. pietistische Ausdrudcsform] Männer [...], welchen man 
mit Vertrauen eine Abgeordnetenstelle übertragen dürfte" und („um die Zerteilung 
der Stimmen zu verhüten“) die Nennung derjenigen Bezirke, „in welchen solche 
Männer in allgemeinem Vertrauen stehen und auf die Stimmenmehrheit hoffen 
dürften". Zur Organisation einer Partei reichten derartige Aufrufe in einer Zeit 
der Volksversammlungen und Vereine nicht mehr aus.

115 Private pietistische Bildungsanstalt bei Ludwigsburg.
116 Vgl. Südd. Warte Nr. 12 v. 23. 3. 1848, 56.
117 A. a. O., 60.
118 Südd. Warte Nr. 13 v. 30. 3. 1848, 64.
119 S. o. S. 63 f. und Anm. 31.
120 S. o. Anm. 37.
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Nationalversammlung wurde von den Pietisten und Landeskirchlich- 
Orthodoxen vollends als Herausforderung aufgefaßt — und angenom- 
men^^*. Sie endete mit einer Niederlage von Strauß und mit dem Sieg 
des Herausgebers der „Süddeutschen Warte", Christoph Hoffmann. 
Strauß war politisch alles andere als ein Radikaler^^^ und unterschied 
sidi in dieser Hinsicht selbst von einem so gemäßigten Nationalisten 
wie dem Tübinger Philosophen Friedrich Theodor Vischer so sehr, daß 
die Freundschaft zwischen beiden unter diesen Meinungsverschieden­
heiten litt^^*. Wenn Vischer mit dem Gedanken der Republik wenig­
stens spielte, hatte sich Strauß für „Ruhe und Ordnung" und also die 
konstitutionelle Monarchie entschieden^^^ und trat im „Schwäbischen 
Merkur" für sie ein*^®. Auch im Wahlkampf, den er eher wie ein 
Gelehrter als wie ein Volksredner führte^^®, ließ er sich zu keinen per-

121 Zunächst hatte gegen Strauß der Fabrikant Weigle von Hoheneck bei Ludwigsburg 
kandidiert, der dann zum Ersatzmann Hoffmann gewählt wurde; vgl. ein vom 
18. April 1848 datiertes Flugblatt Weigles „An die Wähler des sechsten Wahl­
bezirks“, in dem von Hoffmann nicht (noch nicht?) die Rede ist, in UB Tübingen, 
Sign. Fo. Xlla. 1035. 4° ang. — Weigle versuchte Strauß vor allem mit wirtschaft­
lichen Argumenten aus dem Felde zu schlagen; es gehe in der Nationalversamm­
lung unter anderem und vor allem um „Untersuchung der Ursachen des Sinkens 
des Wohlstands der arbeitenden Klassen, des Zerfalls des gesamten Nährstands 
und insbesondere der kleineren Gewerbe“. Der Hauptgegensatz dürfte aber doch 
wohl der religiöse gewesen sein, sonst wäre W. nicht zugunsten von Hoffmann 
zurückgetreten.

122 S. u. S. 270. — Geradezu grotesk und höchstens in einem höheren Sinne gerecht­
fertigt ist es, wenn „David [!] Strauß" in dem 1854 in Dresden erschienenen 
„Anzeiger für die politische Polizei Deutschlands auf die Zeit vom 1. Januar 1848 
bis zur Gegenwart. Ein Handbuch für jeden deutschen Polizeibeamten“, neben 
dem sicherlich „gefährlicheren" Uhland, Hoffmann von Fallersleben, Rüge und 
Schurz ebenfalls, und zwar als „Verfasser des bekannten ,Leben Jesu', Volksmann 
von 1848, als welcher er bei der Wahl in das Parlament zu Ludwigsburg den Sieg 
über mehrere konservativ gesinnte Kandidaten davontrag“, figuriert. Zitat nach 
Obermann, Einheit und Freiheit (1950), 869 t.

123 David Friedrich Strauß, Ausgew. Briefe (1895), 207 f„ 232, 235—237, 238—241, 242.
124 Berühmt geworden ist sein Brief vom 13. April 1848 an Vischer („Einer Natur wie 

der meinigen war es unter dem alten Polizeistaat viel wohler als jetzt, wo man 
doch Ruhe auf den Straßen hatte und einem keine aufgeregten Menschen, keine 
neumodische Schlapphüte und Bärte begegneten“ . . . a. a. O., 207), dem aller­
dings auch andere entgegengesetzt werden könnten (z. B. an Rapp, 29. Februar 
1848). Vgl. Stadelmann, Revolution (1948), 69 f, und 204, Anm. 80, sowie 74 und 
205, Anm. 90.

125 Die von ihm benutzte Chiffre „D Vom Neckar“ löste er selbst auf in dem o. Anm. 
29 genannten Artikel gegen Rau. Diese Chiffre tragen außerdem Artikel in: 
Schwäb. Krön. Nr. 96 v. 6.4.1848, 465 f.; a. a. O., Nr. 102 v. 12.4.1848, 497 f. (gegen 
Louis Blanc); a. a. O., Nr. 112 v. 22. 4. 1848, 559 f. (Leitartikel „Volkssouveräni- 
tät!“); a. a. O., Nr. 131 v. 11. 5. 1848, 677 f. (Leitartikel „Deutsche Einheit"). Auch 
im Beob. Nr. 28 v. 30. 3. 1848, 109—111, erschien unter dem leicht aufzulösenden 
Ironym „Rudedonatus“ (= der des Dienstes Entlassene) ein Artikel zur Frage der 
deutschen Staatsform, der den Gedanken nahelegte, daß auch Strauß die Republik 
in der Theorie für die vollkommenste Staatsform halte, die aber jetzt nicht zu 
verwirklichen sei. Vgl. zur Verfasserschaft Beob. Nr. 70 v. 23. 3. 1849, 277! Daß 
sich hinter dem Ironym Strauß verberge, vermutete übrigens die Südd. Warte 
(Nr. 13 V. 30. 3. 1848, 64) sofort.

126 Reden in Ludwigsburg (17. 4.), Steinheim a. d. Murr (20. 4.), Markgröningen 
(22. 4.), Schwieberdingen (23. 4.), Ludwigsburg (24. und 28. 4. 1848), zuerst unter 
dem Titel „Sechs theologisch-politische Volksreden“ in Cottas Deutscher Viertel­
jahrs Schrift 1848/3, S. 1—31, dann auch als S. A,
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sönlidien Ausfällen hinreißen, ebensowenig übrigens audi sein Geg- 
ner^^^ — das besorgten die zweiten und dritten Redner der beiden Par­
teien. Strauß versuchte, sich ganz auf die politischen Fragen zu be­
schränken, was nur klug war, und vertrat Ansichten, die ihn innerhalb 
des Liberalismus als einen „Rechten" auswiesen: Die Einheit Deutsch­
lands stand ihm noch höher als die bürgerlichen Freiheiten, und zur 
Schaffung dieser Einheit schien ihm nur der König von Preußen (selbst 
der jetzige) berufen, der als Oberhaupt über den kleineren Häuptern 
der Einzelstaaten stehen sollte^^s — Doch hier ging es nicht um Pro­
gramme, sondern um „den Glauben". „Marbach, Großbottwar, Mark­
gröningen erwiesen sich als Hochburgen des Pietismus"und obwohl 
Strauß es offenbar durchaus verstanden hatte, auch auf die Massen zu 
wirken, fiel er mit 3365 gegen 5851 Stimmen, die für Hoffmann abgege­
ben wurden, glänzend durch^*®.

Glücklicher war der ehrgeizigere Vischer, dem allerdings in Reut- 
lingeni®^ ein alter und kranker Mann gegenüberstand, der Vater des 
bekannten Reisepredigers Gustav Werner, Finanzkammerdirektor Jo­
hannes von Werner, der von 1826—1847 (wo er aus gesundheitlichen 
Gründen zurückgetreten war) den Bezirk Münsingen in der Zweiten 
Kammer vertreten hatte. Werner war kein Pietist^®®, aber doch ein Lan­
deskirchlich-Konservativer, um den auch Pietisten sich sammeln konn­
ten, zumal wenn es gegen einen Linkshegelianer wie Vischer ging, der 
ihnen in seiner akademischen Antrittsrede von 1844 förmlich den Krieg 
erklärt hatte*®®. Reutlingen und Eningen unter Achalm entschieden den 
Wahlkampf, der mehrfach in Tätlichkeiten ausgeartet war, für Vischer, 
der wie Hoffmann als ein homo novus in das politische Leben einge­
treten war*®^.

127 Südd. Warte Nr. 19 v. 11. 5. 1848, 8S—87, und Nr. 20 v. 18. 5. 1848, 89—92,
128 Wie erinnerlich, hatte Strauß erst 1847 Friedrich Wilhelm IV. scharf angegriffen 

in seiner Schrift: „Der Romantiker auf dem Throne der Cäsaren".
129 Krauss in Württ. Vjsh. f. Landesg. N. F. 18 (1909), 164. Vgl. aber die Distanzierung 

von 62 Wählern aus Markgröningen und Umgebung von Hoffmann, Beob. Nr. 56 
V. 30. 4. 1848, 222 f.

130 Die Zahlen nach Krauss, a. a. O., Lt. frdl. Mitteilung des Stadtarchivs Ludwigsburg 
waren die Wahlakten dort trotz eingehender Nachforschungen nicht aufzufinden.

131 Die Anregung zur Kandidatur ging von Vischer selbst aus, der sich am 12. April 
bei seinem Freund Schnitzer in Reutlingen diskret darum bemühte, aufgestellt zu 
werden; vgl. Deutsche Revue 34/4 (1909), 213. — Dazu K. Wimmer, in; Reutlinger 
Geschichtsblätter 44 (1937), S. 9—14 (in Einzelheiten unrichtig). E. Sieber, Tübingen 
(1975), 78 f.

132 So wenig wie sein berühmter Sohn Gustav Werner („Vater Werner“ 1809—1887).
133 Vgl. dazu zuletzt H. Lehmann, Pietismus (1969), 207—212, und die a. a. O., 207 

Anm. 61 zit. Literatur. Zu dem dort zitierten Roman von Wilhelmine Ganz, „Eritis 
sicut deus" vgl. A. Wenke (Diss. 1907) und Hermann Fischer, in; Württ. Vjsh. f. 
Landesgesch. N.F. 32 (1925/26), 238—259.

134 S. u. S. 83.
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Im ganzen hatten die landeskirdilidien Pietisten und Konservativen 
wenig Grund, mit dem Wahlergebnis zufrieden zu sein‘®®. Der einzige 
Kandidat, den sie durdigebradit hatten, Hoffmann, war kirdienpoli- 
tisdi keineswegs ihr Mann, sondern auf diesem Gebiet ein in ihren 
Augen geradezu gefährlicher Schwärmer**®. Sie waren Opfer des Mehr­
heitswahlrechts geworden, das auch starke Minderheiten zur parla­
mentarischen Wirkungslosigkeit verdammt; ihre numerische Stärke*®^ 
fiel für Frankfurt nicht ins Gewicht und hätte wohl selbst dann nicht 
ausgereicht, wenn sie sich von vornherein in politischen Vereinen or­
ganisiert hätten.

Die andere Minderheit des Landes, die katholische, war dank der 
Tatsache, daß sie im Süden und Osten des Landes in der Mehrheit war, 
erfolgreicher. Eine Partei im organisatorischen Sinne oder politische 
Vereine bildeten die Katholiken zunächst ebensowenig wie die Evan­
gelischen**®. Aber sie legten doch Wert darauf, sich nicht von Stuttgart 
„bevormunden" zu lassen, und sowohl in Frankfurt als auch im Land­
tag angemessen repräsentiert zu sein. Besonders in Oberschwaben sind 
dabei regionalistische und konfessionelle Motive untrennbar mitein­
ander verknüpft**®.

Die oberschwäbischen Katholiken schufen sich daher unabhängig 
vom Stuttgarter Hauptverein, aber in ähnlichen Formen, Mitte April 
eine eigene Wahlkampforganisation. Eine von etwa zweitausend Teil­
nehmern besuchte erste Volksversammlung am 10. April (einem Mon-

135 Andererseits sah Welssers Beob. in der aktiven Beteiligung vieler evangelischer 
Geistlicher an den Wahlkämpfen eine emstzunehmende Gefahr; vgl. seinen Leit­
artikel in Nr. 65 v. 9. 5. 1848, 257 f.

136 S. u. S. 163 f.
137 Wilhelm Hofacker schätzte 1848 die Zahl der Pietisten in Württemberg — über­

treibend — auf 60 000 bis 70 000, vgl. Lehmann, Pietismus (1969), 219 Anm. 95 und 
254 Anm. 187; in Wirklichkeit mag sie ca. 30 000 betragen haben. Die Zahl der 
Landeskirchlich-Konservativen läßt sich naturgemäß nicht näher bestimmen. Vgl. 
o. Anm. 114.

138 S. u. S. 266—269.
139 Vgl. einen Wahlaufruf in dem bis dahin einzigen „katholischen Blatt" des Landes, 

dem Donau-Boten (Nr. 30 v. 14. 4. 1848, 149 f); „Wenn wir Katholiken vorzugs­
weise wünschen, daß eine der katholischen Bevölkerung angemessene Anzahl 
Katholiken die Mission sowohl nach Frankfurt als nach Stuttgart erhalten, so wer­
den es unsere protestantischen Mitbrüder (!) ganz in der Ordnung finden, so wie 
wir auch ihnen nicht zumuten, aus unserer Mitte ihre Abgeordneten zu nehmen. 
Wir Katholiken in Oberschwaben lieben die Freiheit über alles; aber wir lieben 
auch unsre Religion.“ Es folgte eine Liste von 16 Namen, die sich in der sozialen 
Zusammensetzung von den verschiedenen liberalen Listen allenfalls dadurch unter­
schied, daß auf ihr auch zwei Angehörige der Ritterschaft figurierten. Frhr. v. Lin­
den befindet sich ebensowenig darunter wie Fürst Waldburg-Zeil-Trauchburg: 
Frhr. v. Hornstein (MdL), Oberjustizrat Wilh. Wiest-Tübingen, Prokurator 
A. A. Wiest-Ulm (MdL), Prof. Mack-Ziegelbach (MdL), Stadtpfarrer Kauzer-Lauch- 
heim, Prokurator v. Steffelin-Ulm, Kaplan Präzeptor Pfahler-Tettnang, Dr. v. Lenz- 
Tettnang, Prof. Aberle-Ehingen, Ökonomieverwalter Erath, Schultheiß Prielmayer- 
Altdorf-Weingarten (MdL), Amtspfleger Eggmann-Leutkirch (MdL), Graf v. Bissln- 
gen-Schramberg (MdL), Prof. Allgayer-Ehingen, Rechtskonsulent Rembold-Leut- 
kirch.
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tag) in Budiau^^® besprach neben den Verhandlungen des „Vorparla­
ments" und der allgemein abgelehnten republikanischen Staatsform 
vor allem die Gründtmg einer katholischen Tageszeitimg^^^ durch den 
jungen Tübinger Theologen Dr. Florian Rieß vuid setzte ein Wahl­
komitee ein, das auf einer weiteren Versammlung in Biberach kon­
krete Wahlvorschläge machen sollte^*^. Auf dieser zweiten Versamm­
lung des Donaukreises^^® am 18. April — auf der übrigens republika­
nische Tendenzen stärker hervortraten als auf der ersten — kam es 
zu keiner völligen, aber doch zu einer weitgehenden Einigung über die 
Kandidaten. Als sicher konnte gelten, daß in Ulm der Landtagsabge­
ordnete Professor Häßler, in Saulgau Oberjustizrat Wilhelm Wiest, 
Tübingen, gewählt werden würde. Im Bezirk Biberach-Leutkirch trat 
dem altbewährten Vorkämpfer des Katholizismus, Freiherr von Horn­
stein, ein Standesherr, Fürst Waldburg-Zeil-Trauchburg, gegenüber, 
eine Kandidatur, die weniger wegen der Persönlichkeit, als wegen des 
Standes des Fürsten auf Bedenken stieß^®^. Für Ravensburg standen 
ebenfalls zwei Männer zur Wahl: der bewährte liberale Abgeordnete, 
Stadtschultheiß von Zwerger, und der Volksredner Kaplan Pfahler, 
Tettnang; für Ehingen-Münsingen wurden neben dem katholischen 
Kirchenrat Oehler der evangelische Pfarrer Süskind in Suppingen bei 
Blaubeuren, und der ehemalige Stiftler und jetzt an der Universität 
Freiburg im Breisgau Geschichte lehrende Professor Gfrörer genannt.

Die Wahlen brachten daim doch einige Überraschungen. Gegen Häß­
ler, der vom Ulmer „National-Verfassungs-Verein 
wurde^*®, stellte eine Bürgerversammlung den deutschkatholischen 
Prediger Albrecht auf, und spätestens anläßlich einer im Ulmer Mün­
ster abgehaltenen Wahlversammlung am Ostermontag (24. April) 
wurde deutlich, daß hier wie im Wahlkreis Oberndorf-Freudenstadt 
„Demokraten" gegen „Konstitutionelle" kämpften. Wie stark die erste-

"145 unterstützt

140 Bericht: Donau-Bote Nr. 30 v. 14. 4. 1848, 148 f., u. Schwab. Krön. Nr. 103 v. 
13. 4. 48, 503, a. a. O., Nr. 104 v. 14. 4. 1848, 511. Prokurator Wiest-Ulm scheint 
der Initiator gewesen zu sein, neben ihm traten als Redner auf Huck, Mack, Rent­
meister Rieger von Buchau und Florian Rieß.

141 Das „Deutsche Volksblatt" erschien seit dem 1. Mai 1848 in Stuttgart bis in die 
60er Jahre imseres Jahrhunderts als profiliert katholische Tageszeitung. Programm 
der neuen Zeitung in Donau-Bote Nr. 33 v. 25. 4. 1848, 157.

142 Schwab. Krön. Nr. 104 v. 14. 4. 1848, 5511.
143 Lediglich Göppingen-Geislingen war nicht vertreten. Berichte: Schwab. Krön. 

Nr. 110 V. 20. 4. 1848, 551, a. a. O., Nr. 111 v. 21. 4., 557, und Nr. 113 v. 22. 4 1848, 
565. — Ulmer Schnellpost Nr. 93 v. 20. 4. 1848, 369 f., und Ulmer Kronik Nr. 97 v. 
21. 4. 1848, 379.

144 Vgl. den in der vorigen Anm. zit. Bericht der Ulmer Kronik, 379.
145 Ulmer Sdmellp. Nr. 89 v. 15. 4. 1848, 355 f.
146 A. a. O., Nr. 94 v. 21. 4. 1848, 375 f.
147 Berichte in Ulmer Krön. Nr. 99 v. 15. 4. 1848, 355 f.j Ulmer Schnellp. Nr. 96 v. 

26. 4. 1848, 382. — Schon am 10. April batte Häßler in einer Ulmer Bürgerversamm­
lung Stellung bezogen: es gehe jetzt um „Parlament oder Republik“, um das Heil 
Deutschlands oder den Bürgerkrieg. Vgl. Extra-Blatt der Ulmer Schnellp. v. 16. 4. 
1848 im Nachlaß Hassler, Stadtarchiv Ulm.
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in Ulm waren, zeigte das Ergebnis: Hier unterlag der bisherige 
Abgeordnete — Häßler — dem erst vor zwei Jahren eingebürgerten 
Schlesier Albredit mit 1699 gegen 1872 Stimmen, was bei dem über­
wiegend evangelischen Charakter Ulms um so auffälliger war; in den 
übrigen Abstimmungsorten konnte Häßler jedoch die Mehrheit und 
insgesamt 65,6“/o der abgegebenen Stimmen gewinnen, Albredit 
29,5W^®. In Ravensburg(-Tettnang-Wangen) wurde der langjährige 
Vertrauensmann der Stadt, von Zwerger, von dem 25 Jahre jüngeren, 
gerade 31jährigen Pfahler — der zudem kein Oberschwabe war — 
geschlagen; in Biberach-Leutkirch siegte der 41jährige Fürst Zeil über 
den 59jährigen Freiherrn v. Hornstein**®. In Ehingen unterlag der im 
Wahlkreis ansässige ehemalige Stiftler Süskind dem in Freiburg wir­
kenden ehemaligen Stiftler Gfrörer, in Saulgau war Wilhelm Wiest 
ohne Konkurrenten geblieben.

Aufs Ganze gesehen waren allerdings auch die Katholiken, die außer 
Fürst Waldburg-Zeil, Wiest und Pfahler nur Pfarrer Kauzer, Lauch­
heim (im Wahlkreis Ellwangen-Neresheim), durchbrachten — der in 
der Nachwahl für Herrenberg-Horb gewählte Tübinger Staatswissen­
schaftler Fallati betrachtete sich selbst nicht mehr als Katholiken in 
diesem Sinne*®® — und die sidi durdi den dem Katholizismus zuneigen­
den Protestanten Gfrörer ebenfalls repräsentiert betraditen konnten 
mit vier oder fünf von 28 Abgeordneten nicht angemessen vertreten*®*. 
Für die Zeitgenossen spielte das allem Anschein nach doch eine 
relativ geringe Rolle. Das politische, nicht das religiöse Bekenntnis 
entschied in der Regel*®®. Auch Israeliten, wie der Dichter Berthold 
Auerbach*®® oder der Rechtsanwalt Moritz Kallmann in Heilbronn hiel-

ren

148 Wahlakten im Stadtarchiv Ulm. Von 9022 abg. St. erhielt Häßler 5918, Albrecht 
2662, als Ersatzmann Phil. Ludw. Adam (1813—1893) 2858.

149 Kirchenpolitisch ist die Gegnerschaft dieser beiden katholischen Politiker nicht zci 
erklären, da beide auf diesem Gebiet einig waren. Vgl. P. Blidde, HJb 88 (1968), 
369—406. Hat Zeil schon im Wahlkampf radikalere Töne angeschlagen als der i. G. 
sehr konservative Hornstein? Vermutlich war schon 1848 der Haß des mediatisier- 
ten Reichsfürsten gegen die Rheinbundsouveräne und ihre Bürokratie ein wesent­
liches Ingrediens seiner politischen Gedankenwelt. Vgl. den Abdruck seiner Vertei­
digungsrede vor dem Tübinger Schwurgericht 1850; .Meine Grundsätze" (1850).

150 Tageb. v. 11. 3. 1848, Württ. Vjsh. f. Landesgesch. 2 (1885), Seite 7.
151 Fünf von 28 Abgeordneten entsprechen ca. IS'/o, der katholische Bevölkerungs­

anteil in Württemberg betrug ca. SO'/o.
152 Der Ludwigsburger Wahlkampf ist durch die Konstellation der Persönlichkeiten 

ein Extrem- und Sonderfall; ein D. Fr. Strauß konnte unter den Bedingungen des 
allgemeinen Wahlrechts nicht damit rechnen, gewählt zu werden. Unter dem würt- 
tembergischen .Zweiklassenwahlrecht“ von 1819 mit seiner öffentlichen, also min­
destens dem gesellschaftlichen Konformitätsdruck ausgesetzten Abstimmung wurde 
Strauß dann im Mai von der Stadt Ludwigsburg (7000 Einw.) mit großer Mehrheit 
in den Landtag gewählt: von 126 Wahlberechtigten stimmten 113 ab, von denen 
nur drei nicht Strauß wählten. Es wäre billig, die u. S. 398 f. (Exkurs III) erwähnte 
Ablehnung des allgemeinen Wahlrechts durch Strauß allein auf diese persönliche 
Niederlage zurückzuführen; sie ist vielmehr Allgemeingut der „altliberalen Aristo­
kraten des Geistes“.

153 über Auerbachs Wahlbewerbung in seiner Heimat vgl. u. Anm. 166.
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ten es nidit für aussiditslos, als Kandidaten aufzutreten, trotz allem 
latenten Judenhaß nidit nur bei den Ungebildeten*®^.

überhaupt, und das war vielleicht das überraschendste an diesen 
Wahlen, traten neue Kräfte in großer Zahl an — und wurden in großer 
Zahl gewählt. Nur die Hälfte der 28 Gewählten*®® war schon vor 1848 
einmal für einen Landtag gewählt worden*®®, die übrigen waren parla­
mentarische Neulinge*®*. Unter den letzteren überwogen die sechs Pro­
fessoren*®®, zu denen noch zwei weitere der ersten Kategorie (Häßler 
und Robert Mohl) kamen. Sechs der Neulinge hatten das Tübinger 
Stift durchlaufen (Gfrörer, Hoffmann, Rümelin, Vischer, Wurm, Zim­
mermann), wobei allein von der sogenannten „Geniepromotion von 
1825" sechs Mitglieder kandidiert hatten und zwei gewählt worden 
waren*®®. Die Juristen waren, wie gewöhnlich, zahlreich; rechnet man 
Fallati, Pfizer und Uhland dazu, 16. Ein Viertel aller Abgeordneten 
waren Anwälte oder ehemalige Anwälte. 18 waren Staats- oder Kir­
chendiener*®®, fünf davon in außerwürttembergisdien Diensten*®*. Ab­
gesehen von den Anwälten gab es unter den Gewählten nur wenige 
Nicht-„Angestellte"*®®: Brauereibesitzer Hentges, Redakteur Hoffmann, 
Schlossermeister Nägele*®®, Uhland*®^ imd Fürst Waldburg-Zeil*®®.
154 Zum Antisemitismus von Moriz Mohl vgl. u. Anm. IV/50. — Von Mohl unter­

scheidet sich die rassistische Argumentation des Ellwanger Präzeptors F. S. Haid, 
Juden-Emancipation (1848). Dazu Deutsche Z. Nr. 167 v. 17.6.1848, 1336 (Annonce).

155 Vgl. die Übersicht, in: Schwab. Krön. Nr. 124 v. 4. 5. 1848, 639. — Th. Schnurre, 
Abgeordnete (1912). [Hugo Wiest], in: Südwestd. Blätter f. Familien- u. Wappen­
kunde 1 (1949), 34—40.

156 Pfizer, Schott, Fetzer, Murschel, Mathy-Karlsruhe, Uhland, Römer, Rob. v. Mohl, 
Häßler; Rödinger und Tafel waren 1833 nicht legitimiert worden, Wilhelm Wiest 
verweigerte die Regierung wiederholt den Urlaub, Fürst Waldburg-Zeil war Mit­
glied der Kammer der Standesherren.

157 Wurm-Hamburg, Schoder, Hoffmann, Nägele, Hentges, Rheinwald, Frisch, Vischer, 
Rümelin, Zimmermann, Kauzer, Moriz Mohl, Pfahler, Gfrörer und Fallati.

158 Fallati und Vischer aus Tübingen, Frisch und Zimmermann aus Stuttgart, Gfrörer 
aus Freiburg und Wurm aus Hamburg.

159 Märklin in Heilbronn, Gustav Pfizer in Herrenberg-Horb-Nagold, Strauß in Lud­
wigsburg, Süskind in Münsingen-Ehingen, Vischer in Reutlingen, Zimmermann in 
Hall. Politisch tätig waren außerdem Gustav Binder und Heinrich Elsner, beide 
(wenn auch auf verschiedenen Extremen) in Ulm.

160 Der Eintritt von Staatsdienern in die Nationalversammlung stieß auf keine Beden­
ken; vgl. dazu das Schreiben Duvernoys an den König vom 2. Mai 1848, HStA E 146 
Bü 934 Unterfasz. 8.

161 Wurm, Rheinwald, Mathy, R. v. Mohl, Gfrörer — außer Mathy lauter geborene 
Württemberger.

162 „Angestellt" wie „selbständig“ nicht nach dem heutigen Sprachgebrauch, wo die 
Termini Gruppen der Berufsstatistik bezeichnen, sondern nach dem damaligen; 
„Angestellt“ war, wer eine „Anstellung“ als Beamter hatte, „selbständig“, wer 
nicht in privater Abhängigkeit stand.

163 Nach F. Eyck, Frankf. Pari. (1968), 97, dt. Ausg. 121 f., war N. der einzige Hand­
werker in der Nationalversammlung.

164 Uhland war seit seinem Austritt aus dem Staatsdienst (1833) Privatgelehrter und 
lebte von seinem und seiner Frau Emilie, geb. Vischer (1799—1881), Vermögen. 
Emilies Vater, Johann Martin Vischer, war „Chef“ der Calwer Floßhandelskom­
pagnie; vgl. P. F. Stälin, Geschichte der Stadt Calw (1888), 117.

165 Waldburg-Zeil war der einzige Standesherr in der Nationalversammlung; dem 
Reidisministerium präsidierten am Anfang und am Ende ebenfalls Standesherren: 
Leiningen und Sayn-Wittgenstein.
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Es ist kaum möglidi, das Wahlergebnis auf einen Nenner zu bringen. 
Die beschriebenen Eigentümlichkeiten der Wahlorganisation — Schwä­
che des „Hauptausschusses", Fehlen einer organisierten konservativen 
oder demokratischen „Partei" auf Landesebene, besondere Organisa­
tion Oberschwabens — und die manchmal fast chaotisch wirkenden 
Zufälligkeiten der Kandidatenaufstellung^®® erlauben nicht, die Stärke 
der verschiedenen „Parteien" abzuschätzen. Die Anhängerschaft Raus 
war vermutlich größer, als seine Wahlniederlage in Hall anzuzeigen 
scheint*®’; andererseits führten die gleichzeitigen revolutionären Er­
eignisse im Nachbarland Baden einen Stimmungsumschwung zugunsten 
der Konstitutionellen herbei*®®. Cum grano salis wird man von einem 
Sieg der alten Kammerliberalen sprechen können, die allerdings an 
ihrem linken Flügel weit kräftigere Verstärkung bekommen hätten als 
an ihrem rechten*®®. „Unpolitisch" waren die Wahlen keineswegs. Die 
durch das neu eingeführte direkte Wahlverfahren verstärkte Aktivie­
rung des politischen Interesses hatte breitere Schichten ergriffen als 
jemals zuvor. Nicht nur die Wahlbeteiligung*’®, sondern auch die 
Beteiligung an Volksversammlungen und die Mitgliedschaft in den 
politischen Vereinen*’* scheint sehr groß gewesen zu sein, auch weim 
alle Zahlenangaben der Berichte mit Vorsicht aufzunehmen sind. Das 
Pressewesen nahm einen großen Aufschwung, das Bedürfnis nach Zei- 
timgslektüre wuchs*’®. In Altwürttemberg und den ehemaligen Reichs­
städten war ein starker Zug zu demokratischer Angleichung auch im 
sozialen Habitus unverkennbar. Amt, Besitz und Bildung gaben dort 
nicht mehr ohne weiteres das Mandat zu führender Mitwirkung in den

166 Der Wahlbezirk Herrenberg-Horb-Nagold, in dem schließlich eine Nachwahl not­
wendig wurde, weil der hier und in Öhringen-Künzelsau gewählte Rödinger für 
jenen Bezirk annabm, ist nur ein besonders krasses Beispiel. In der Nachwahl 
errang Fallati das Mandat gegen den politisch fast gleichgesinnten Gustav Pfizer. 
Da die Wahlakten weder in Nagold noch in Herrenberg aufzufinden sind (frdl. 
Auskünfte des Bürgermeisteramts Nagold v. 6. 2. 1967 und des Stadtarchivs Herren­
berg V. 19. 1. 1967) ist eine bündige Darstellung der dortigen Wahlkämpfe unmög­
lich, in denen u. a. Berthold Auerbach (mit demokratischer Tendenz) und der Füh-

der landeskirchlichen Pietisten, Dekan Sixt Carl Kapff-Herrenberg auftraten. 
Vgl. dazu Fallatis Tagebücher (o. Anm. 1/8), passim, und E. Sieber, Tübingen 
(1975), 72—75j A, Bettelheim, Berthold Auerbach (1907), 213 f. und 432—434. Eine 
Nagolder Wahlrede Auerbachs ist teilweise abgedruckt in seinem „Schatzkästlein“ 
(1856) unter dem Titel: „Drei Säcke, und ein vierter, der ist der größte.“ Vgl. außer­
dem HStA E 146 Bü 934 Unterfasz. 8, Bl. 130—132; C. Kapff, Lebensbild, Bd. 2 
(1881), 34.

167 Für die Problematik dieses Ergebnisses verweise ich auf meinen Aufsatz.
168 Vgl. P. Müller (MS. Diss. 1952), 145 f.
169 „Links“ standen Frisch, Hentges, Moriz Mohl, Nägele, Pfahler, Rheinwald, Schoder, 

Vischer und Zimmermann; „rechts“ Fallati, Gfrörer, Rümelin und auch Hoffmann, 
der allerdings in der Kirchenfrage, auf die es ihm besonders ankam, die „linke" 
Position der völligen Trennung von Staat und Kirche vertrat, vgl. u. S. 163 mit 
Anm. IV/137.

170 Mindestens drei Viertel der Wahlberechtigten haben abgestimmt; die unvollstän­
digen Wahlakten erlauben allerdings nur Schätzungen.

171 Eine „Liste der Mitglieder des vaterländischen Vereins für die Stadt Tübingen“ in 
der UB Tübingen (Sign. L.XV. 56 Fol. Nr. 7), nach altem hsl. Vermerk vom Mai 
1848, führt 420 Namen von Bürgern, Professoren und Studenten auf. Das Interesse 
dürfte in der Universitätsstadt allerdings überdurthschnittlich groß gewesen sein.

172 Vgl. Exkurs II u. S. 396 f.

rer
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politischen Kämpfen. Auch Außenseiter wie die Deutschkatholiken 
Scherr und Albrecht oder die Israeliten Auerbach imd Kallmaim hatten 
reale Chancen; der neue Kampfplatz der Volksversammlungen forderte 
und förderte andere „Tugenden" als die Nebenzimmer der besten Gast­
häuser der Städte, in denen bisher die Honoratioren unter sich Politik 
gemacht hatten. Im Gegenteil hatten die Angehörigen der sozial füh­
renden Schichten jetzt eher mit Mißtrauen zu kämpfen, sofern sie sich 
nicht schon vor 1848 als „Volksmänner" bewährt hatten, auch wenn 
sich die sozialen Antagonismen meist unterschwellig äußerten im Miß­
trauen gegen „die Arbeiter", „die Besitzlosen", „das Proletariat", „die 
Geldaristokraten", „die Beamten" oder die „Hofpartei": die Wahl­
kämpfe bieten dafür viele Belege.

Bei allen Gewählten bestand Einigkeit darüber, daß die National­
versammlung der Ort sein müsse, an dem die Entscheidungen fielen. 
Man kann das als Sieg der Idee der Souveränität des gesamten deut­
schen Volkes interpretieren; es bedeutete allerdings auch einen will­
kommenen Aufschub für viele kontroverse Fragen. Denn diese Einig­
keit über den Weg war größer als die über das Ziel. Das Thema 
„Republik" oder konstitutionelle Monarchie" nahm in den Diskussio­
nen und den Wahlreden wohl den größten Raum ein, nach Februar­
revolution und „Vorparlament" und angesichts des badischen Hecker- 
Putsches nicht überraschenderweise. Dabei erwies sich die Loyalität 
gegenüber dem König und vor allem der Verfassung bei den breiten 
Volksschichten als so stark^^^, daß — mit Ausnahme Raus'’* — kein 
Wahlbewerber unmittelbar für die Republik einzutreten wagte.

Das bedeutete allerdings in vielen Fällen noch keine Festlegung in 
Beziehung auf die künftige gesamtdeutsche Verfassung. Als sichere 
Parteigänger der konstitutionellen Monarchie konnten selbstverständ­
lich die Befürworter eines neuen Kaisertums*’® gelten, zumal nach den 
Berliner Vorgängen am 18. März. Sie kämpften allein gegen eine sehr 
starke Stimmung”*. Daß das Ministerium Römer unmittelbar nach sei-
173 Vgl. z. B. das „Offene Sendschreiben an die Herren Rau und Theodor Mögling" 

des Tübinger Feilenhauers und Republikaners R. Krauß, in: Beob. Nr. 41 v. 12. 4. 
1848, 162 f.

174 Schwab. Krön. Nr. 103 v. 13. 4. 1848, 503.
175 Märklin, Pfizer, Rümelin, Strauß — aber auch Robert v. Mohl.
176 Vgl. u. a. Beob. Nr. 24 v. 26. 3. 1848, 94; a. a. O., Nr. 27 v. 29. 3., 105 f.; Nr. 28 v. 

30. 3.. 111; Schwab. Krön. Nr. 88 v. 29. 3. 1848, 418 f.; Nr. 89 v. 30. 3., 427; Nr. 92 
V. 2. 4. 1848, 445, und die Vorgänge auf den Volksversammlungen, namentlich am 
26. März in Göppingen (s. o. Anm. 1) und am 2. April auf dem Tübinger Schloß, zu 
deren Verteidigung Friedrich Theodor Vischer die Feder ergriff (Bericht; Schwab. 
Krön. Nr. 94 v. 4. 4. 1848, 454; Vischer, a. a. O., Nr. 106 v. 16. 4. 1848, 522 f.): 
„Folgt jenen Klugheitsrücksichten, versucht es, eure Zukunft anzutreten mit dem 
Mann an Deutschlands Spitze, der getan hat, was unser Volk, was Europa nie 
vergessen kaim; ihr sagt, wir müssen es, weil wir Einheit brauchen, weil die Ein­
heit da liegen muß, wo die Stärke liegt, weil Deutschland sonst zu Grunde geht. 
Ihr werdet erleben, daß es auch ein zu Grunde gehen gibt in Schande, in der 
Schande, einem Haupte zu dienen, bei dessen Namen wir keinem andern Volk 
mehr offen ins Gesicht sehen können. Berechnung im Widerspruch mit dem sitt­
lichen Gefühl hat sich von jeher auch als Berechnung falsch gezeigt.”
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nem Amtsantritt eine diplomatisdie Aktion unterstützt hatte, deren 
Ziel die Betrauung Preußens mit der Bundesreform und Bundeshaupt- 
mannsdiaft war*”, dürfte nur wenigen Eingeweihten bekannt gewesen 
sein‘™. Von ihr war jetzt nicht mehr die Rede. Aber die württembergi- 
sdien Anhänger einer preußischen Hegemonie hatten sich durch die 
Berliner Vorgänge nicht entmutigen lassen. Schon am 27. März brachte 
der „Merkur", allerdings ohne Nenmmg des Verfassers und zusammen 
mit einem tendenziell entgegengesetzten, einen ersten Artikel über 
die Notwendigkeit, Preußen auch nach und trotz dem 18. März an die 
Spitze zu stellen^’®. Einen zweiten, von Paul Pfizer mit Namen gezeich­
neten, druckte der „Merkur" am 5. ApriP®®, also unmittelbar nach 
Schluß des „Vorparlaments". Wie schon in seinem berühmten „Brief­
wechsel zweier Deutschen" (1831)*®^ verknüpfte Pfizer die preußische 
Hegemonie mit dem liberalen Freiheitsgedanken — angesichts der 
revolutionären Bedrohung ein verständliches Wunschdenken des libe­
ralen Bürgers, der die französische Revolution unmöglich nur unter 
außenpolitischen Aspekten sehen konnte. Ohne Abstraktion von Per­
sönlichkeiten und Realitäten konnte das nicht aufgehen. Pfizer und 
seine Gesinnungsgenossen antizipierten ein Preußen, das es so noch 
nicht gab: mit einem Heer, das unter einer geschriebenen und nicht 
lediglich einer tatsächlichen Verfassung stand, einer im konstitutionel­
len Sinne beschränkten königlichen Gewalt, einem Parlament und ver­
antwortlichen Ministern, und der Anerkennung des Prinzips, daß sou­
verän im Staate nur der „vernünftige Volkswille" sei. Die Person des 
regierenden Königs war diesen Gedankengängen das geringste Hin­
dernis — lag es nicht im wohlverstandenen preußischen Interesse, 
wenn Friedrich Wilhelm IV. abdankte und die Bahn freimachte für 
einen weniger kompromittierten Nachfolger, und sei dieser erst knapp 
18 Jahre alP®®? Wichtig war die preußische Macht und (was Pfizer nicht 
aussprach, was aber bei seiner bekannten Skepsis gegenüber demokra­
tischen Institutionen^®® unterstellt werden darf) der preußische Konser­
vativismus, die nach außen und innen gegen revolutionären Umsturz

177 S. o. S. 42 f.
178 Die Zeitungen enthielten außer einer ganz kurzen Notiz, daß Sternenfels in diplo­

matischer Mission unterwegs sei, nichts darüber.
179 Schwäb. Krön. Nr. 86 v. 27. 3. 1848, 409 und 409 f.
180 A. a. O., Nr. 97 v. 7. 4. 1848, 471 f. — Dieser Aufsatz- der kurz danach in der Augs­

burger Allgem. Z. erschien, ist mit Erläuterungen abgedr., in: P. Pfizer, Polit. Auf­
sätze (1924), 36—40.

181 P. A. Pfizer, Briefwechsel (1831). — Vgl. dazu C. Popitz (MS. Diss. 1951).
182 So ein von G. G. Gervinus verfaßter Leitartikel der Deutschen Z. Nr. 85 v. 25. 3. 

1848, 673 f., der als „große glänzende Sühne" der Berliner Ereignisse die Abdan­
kung sowohl des Königs als auch des Prinzen von Preußen zugunsten von des 
letzteren Sohn Friedrich Wilhelm (1831—1888, „Kaiser Friedrich") „für wünschens­
wert* hielt. — Der Gedanke, Ende März 1848 einen Siebzehnjährigen an die 
Spitze einer europäischen Großmacht zu stellen, verrät, wie sehr auch Gervinus 
den preußischen Staat verkannte.

183 Vgl. seinen Artikel „Liberalismus“ in der 1. Aufl. des Staatslexikons von C, v. Rot­
teck und C. Welcher, Bd. 9 (1840), 713 ff., u. ö.
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Garantien boten. Dieses Motiv dürfte auch bei Strauß^®*, dessen Freund 
Christian Märklin*®® und bei dem Nürtinger Rektor Gustav Rümelin‘®« 
das überwiegende gewesen sein, die im Wahlkampf ebenfalls für die 
preußische Hegemonie eingetreten waren. Umgekehrt wußten diejeni­
gen, die jetzt den preußischen König in effigie oder im Gedicht demütig­
ten, erschossen, ertränkten oder an die Laterne bängten'®^, sehr wohl, 
was sie taten. Auch wenn sie Literaten oder Dichter waren wie Pfau 
und Scherr, handelten sie emotional nur in dem Sinne, daß sie durch 
ihr Handeln Emotionen hervorrufen wollten gegen den Repräsentan­
ten einer Staats- und Verfassungsidee, deren raison d’etre nicht Volks­
freiheit und Parlament, sondern Militär und Bürokratie war.

Zudem mußte man nicht Demokrat sein, um an einem wesentlichen 
Mangel des Pfizerschen Nationalprogramms Anstoß zu nehmen: es 
schloß Österreich ganz bewußt aus'®®. Aber seit der Wiener Revolution 
des 13. März und dem durch sie bewirkten Rücktritt der verhaßtesten 
Symbolfigur dieser Generation, des „Fürsten Mitternacht"'®®, war 
Österreich im Kurs der öffentlichen Meinung fast ebensosehr gestie­
gen, wie wenig später Preußen gesunken'®®. Nicht nur im katholischen 
Oberschwaben und den ehemals vorderösterreichischen Gebieten, auch 
unter protestantischen Altwirtembergern'®' war damit auf einmal die 
Wiedererrichtung eines habsburgischen Kaisertums über Deutschland 
zur diskutablen Möglichkeit geworden. Sein prominentester Für­
sprecher war Robert von Mohl, dem die „Deutsche Zeitung" für 
diesen eigentlich nicht in ihrem Programm liegenden Gedanken 
Raum bot'®®. Österreich als dem stärkeren und vor allem dem terri­
torial ehrgeizlosen Staat gebühre vor Preußen der Vorzug 
Fürstenrat von 17 Mitgliedern, dessen jährlich wechselnder Vorsitz 
nicht an Österreich fallen könne, sollte „zur Verhütung allzu großen

'®®: eini

184 S. o. Anm. 125.
185 Eine Wahlrede Märklins vom 19. April, in: Heilbr. Tagbl. Nr. 94 v. 21. 3. 1848, 519j 

dazu allgemein D. F. Strauß, Christian Märklin (1851), 178—184.
186 Vgl. den Artikel Rümelins („Vom Lande"), in: Schwab. Krön. Nr. 104 v. 14. 4. 1848, 

509 f.
187 Schwäb. Krön. Nr. 89 v. 29. 3. 1848, 427: Beob. Nr. 28 v. 30. 3. 1848, 111; o. Anm. 

176.
188 Noch weiter ging die vom 15. März 1848 datierte Flugschrift des Tübinger Privat­

dozenten Ludwig Frauer, Gedanken über die Umbildung (1848), mit der F. für ein 
erbliches Kaisertum und für Österreichs Ausscheiden aus dem Bund eintrat. Dazu- 
hin sollte Österreich Tirol mit Vorarlberg, Salzburg und das Innviertel an Bayern 
abtreten, wogegen sich Deutschland und Österreich in einem Defensivbündnis 
gegenseitig beistehen sollten. Ein ähnliches Bündnis sollte mit einer skandinavi­
schen Union angestrebt werden. — Für die politische Meinungsbildung der Zeit­
genossen dürfte das doch unerheblich gewesen sein; vgl. auch S. 113.

189 Zum Metternichbild des 19. Jhdts. vgl. Srbik, Metternich, Bd. 1 (1925), S. 3—50.
190 Leitartikel des Beob. Nr. 19 v. 21. 3. 1848, 73 f.
191 Vgl. u. a. die Tübinger Korrespondenz der Deutschen Z. Nr. 91 v. 31. 3. 1848, 723.
192 Robert Mohl, Der deutsche Reichstag I: DZ Nr. 86 v. 26. 3. 1848, Beilage Seite 1—3; 

II: a. a. O., Nr. 87 v. 27. 3. 1848, Beilage Seite 1 f.; III: a. a. O., Nr. 88 v. 28. 3. 1848, 
Beilage Seite 1 f.: IV: a. a. O., Nr. 89 v. 29. 3. 1848, Beilage Seite 1 f.

193 A. a. O., Seite 2 f.
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